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1. BESCHLUSSLAGE »Bs ôcn FIIR ARBEITSzEIT

Die Dauer der Arbeitszeit

Ziel z

Arbeitszeiwerl«irzung durch Generalkollektiwertrag über die 35-Snrnden-Woche bei vollem Lohn-
ausgleich; bis zu dessen Verwirklichung kleinere Schritte (geringere Verktirzungen; Verktirzung
in bestimmten Branchen und Betrieben).

Weitere Beschrânkung der Überstundenarbeit, z.B. durch hôhere Kosten von Übersnrnden frir den
Arbeitgeber (Zuschlag von 75 Prozent).

Begründung:

Bessere Verteilung des vorhandenen Volumens an Arbeit auf das Arbeitskrâftepotential
wesentlicher Beitrag zur Vollbeschâftigung.

Ausgleichen von vermehrter Belastung und StreB aufgrund von Rationalisierung und
Technisierung.

Mehr Freizeit frir die Familie - ermôglicht gleichmiiBigere Aufteilung der Familienpflichten
zwischen Mann und Frau.

Ziele:

Beibehaltung von Hôchstgrenzen der üiglichen und wôchenflichen Arbeitszeit.
Achtstundentag als Regel, Ausnatrmen nur so, daB auch liingerfristig keine gesundheitlichen
Beeintrâchtigungen entsûehen kônnen.

Effiziente Kontrolle und Sanktionen von VerstôBen

Vermehrter Ausgleich besonderer Belastungen wie z.B. Nacht-, Schichr und Wochenendarbeit
durch zusâtzliche Freizeit (Zeitausgleich, bezahlte Pausen, Zusatzurlaub) statt durch finanzielle
Abgeltung.

Schutz von Teilzeitarbeitnehmern vor Mehrarbeit durch Hôchstgrenzen und Zuschlag;
Verankerung eines Rechtes auf Rückkehr zu Vollzeit.

Recht auf bezahlte Bildungsfreistellung.
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2. DIE DAUER DER ARBEITSZEIT

Wie lange arbeiten die ôsterreichischen Arbeitnehmer?
(Daten vom September 1992)

Durch Kollektivvertrag, Betriebsvereinbarung oder Einzelvereinbarung festgelegte

Normalarbeitszeit:

9,0 %

28,5%
56,9 %

tJ%
3,0 %

r,5%

weniger als 35 h/Woche
zwischen 36 und 39 h/Woche
40h
zwischen 41 und 44 h
zwischen 45 und 59 h
mehr als 60 h

Tatsâchlich geleistete durchschnittliche Wochenarbeitszeit (unter Berücksichtigung von Mehrarbeit
und ausgefallener Arbeitszeit wie Urlaub, Krankenstand usw):

Unselbstândig

Beschâftigte, insgesamt:

Mânner:
Frauen:
Arbeiter:
Angestellte und Beamte:

insgesamt: 262.300
davon Frauen: 235.200
Mânner. 27.t00
(im Jahresdurchschnitt 1991)

35,1 h
37,1h
32,t h
35,8h
34',6 h

8,8 % der unselbstiindig Beschâftigten
19,3 % der unselbstiindig Beschâftigten
I,5 % der unselbstiindig Beschâftigten

Wieviele Teilzeitbeschâftigte gibt es in Ôsterreich (wôchentliche Normalarbeitszeit unter 36
Stunden - ausgenornmen die Lehrer)?

Teilzeitbeschâftige

Wieviele ôsterreichischen Arbeitnehmer leisten regelmiiBig überstunden?
(Daten vom September 1991)

Unselbstiindig Beschâftigte

insgeamt: 617.000
davon Miinner. 454.000 : 29 7o der unselbstiindig Beschâftigten
Frauen: 163.000 : 16 % der unselbstiindig Beschâftigten

Die Zahl der regelmâBig überstundep Leistenden hat sich bei den

Mânnern w 5,5%
Frauen um 4,5 %

seit 1987 erhôht.
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Von den regelmâBig überstunden leistenden unselbstândig Beschâftigten leisteten

Mânner

47%
34 Vo

t9%
t00 %

1-5hproWoche
6 - 10 h pro lVoche
11 und mehr h pro Woche

Frauen

64%
26%
r0%

r00 %

Die Lage der Arbeitszeit

Wieviele Arbeitrehmer haben Gleizeinegelungen?
(Daten von September 1991)

375.000 : das sind 15 % der unselbstândig Beschâftigten

32% der mânnlichen Angestellten

2l % der weiblichen Angestellen

ca 6 % der weiblichen Arbeiter
ca 6 % der miinnlichen Arbeiter

14 % der ôffentlichen Bediensteten

In Betrieben mit über 500 Beschâftigæn:

24 % der Mânner
35 Vo der Frauen

In Betrieben mit bis zu 4 Beschâftigæn:

13 % der Miinner
l0 % der Frauen

Wieviele Arbeitnehmer sind von Wochenend-, Schicht- und Nachtarbeit benoffen ?

(Daten von September 1991)

284.000 Arbeiurehmer arbeiten am Samstagvormittag,
438.000 Arbeiurehmer an Wochenenden (auch) Samstagnachmittag und Sonntag,

2 10.000 Arbeitnehmer leisten Nachtdienste und
384.000 Arbeitnehmer Schichtdienst.

Weitere tabellarische Darstellungen von - insbesondere internationalen Arbeitszeitdaten finden sich

im Anhang.
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3. UBERLEcIINGEN zu xülrrrtcpN ENTwTcKLIJNGEN DER ARBEITszETT

A) Entwicklungen in Westeuropa

Seit Anfang der 70er Jahre ist die Arbeitslosigkeit in V/esteuropa stândig gestiegen. In 20 Jatren hat
sich die wirtschaftliche tæisung um 80 Prozent erhôht, wiihrend die Gesamtbeschiiftigung nur um 9
Prozent zunahm. 17 Mio.
Menschen sind heute in V/esteuropa von Arbeitslosigkeit betroffen. Die Arbeitslosigkeit ist damit
wirtschafts- und sozialpolitische Herausforderung Nr. 1.

Die Dauer der Arbeitszeit

Trends:

Die Verktirzungsdiskussion wird durch die erschreckend hohe Arbeitslosigkeit neu belebt: teils
unternehmensbezogen (bekanntestes Beispiel: Volkswagen), teils auf nationaler Ebene (Frankreich,
Spanien).

Streben nach einheitlichen Obergrenzen der wochentlichen Arbeiszeit im Rahmen von EU und
EWR - Richtlinie über Arbeitszeitgestaltung mit Hôchstgrenze von 48 Snrnden einschlieBlich
Überstunden im Wochendurchschnitt.

Stetes Ansteigen des Anteiles teilzeitbeschâftigter Arbeitrehmer. von 11 Prozent 1973 auf 15,5
Prozent 1993 im europâischen Durchschnitt; in einzelnen Lândern bereits weit daniberliegende
Quoten, zB Niederlande 34,3 Prozent (Quelle: ÔpX Nr. 2940).

Die Lage der Arbeitszeit

Trends:

Kapitalintensive Produktion mit teueren High-Tech-Maschinen ist oft nur dann rentabel, wenn die
Maschinen wâhrend ihrer kurzen technologischen Iæbensdauer intensiv genutzt werden -
zunehmende Entkopplung der dadurch ausgedehnten Betriebszeiten und der persônlichen
Arbeitszeit, verslârkte Einbeziehung der Nâchte und V/ochenenden. Vergleichbare Phiinomene im
Dienstleistungsbereich - aus \Yettbewerbsmotiven zu immer làngeren Zeiæn frir den Kunden
prâsent sein.

Neue, flexibel auf Kundenwünsche reagierende und die Lagerhaltungskosten minimierende
Produktionsformen (ust in time-Produktion, lnselfertigung mit teilautonomen Arbeitsgruppen usw)
bedingen teilweise flexibleren Einsatz der Arbeitszeit.

Pluralisierung der Gesellschaft ftihrt zu teilweiser lndividualisierung der Arbeitszeitwtinsche bei
den Arbeitnehmern - Prdferer:z frir Gleitzeit und andere, vom Arbeitrehmer zumindest
mitbestimmte flexible Arbeitszeirnodelle steigt.

B) Diskussionsstand in Ôsterreich

Die Koalitionsübereinkommen aus 1987 und 1990 enthalæn als Zielsetrung, daB die
Môglichkeiten autonomer Rechtsgestaltung (durch Kollektivvertrag und Betriebsvereinbarung) in
Richtung grôBerer Flexibilitiit ausgebaut und grôBere Spielrâume ftir die Beschâftigten bei der
Arbeitszeitgestaltung geschaffen werden sollen. Auf Sozialpartnerebene standen einander die
Forderung des ÔGB nach dem Generalkollektivvertrag über die 35-Stunden-Woche und die
Forderung der Bundeswirtschaftskarnmer nach weitgehender Flexibilisierung und Aufueichung
der Hôchstgrenzen des Arbeitszeitgesetzes gegenüber. Die Arbeitnehmer stellten bei den ab 1987
laufenden Verhandlungen auf Expertenebene klar, daB ftir sie eine weitgehende Flexibilisierung
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der Arbeitszeit nur bei einer essentiellen gleichzeitigen Verl«irzung und einer gesetzlichen
Absicherung intensiver Mitgestaltungsmôglichkeiten der Arbeinrehmer und ihrer Verûetungen bei
Einftihrung flexibler Arbeiszeiæn in Frage komme.

Die Arbeitgeberseite war insbesondere in der Frage der Verktirztlng zu keinem Einlenken bereit,
und im Sommer 1992 wurden die Expertenverhandlungen abgebrochen.

Seit Herbst 1993 laufen wieder Sozialpartnerverhandlungen auf Expertenebene, diesmal aber mit
einer bescheideneren Zielsetzung: Abseits von der Pattstellung "Verhirzung - radikale Flexibilisie-
rung" gelten die Verhandlungen nun der Bereinigung von einigen praktischen Einzelproblemen
des Arbeitszeitrechts, insbesondere der Legalisierung von Arbeitszeitformen, die von
Beschâftigten und Betriebsrâten ohnedies akzeptiert oder gewünscht werden (zB Gleiueit,
Ermôglichung von 12-Stunden-Schichten, wenn dadurch Wochenendschichten seltener werden,

Erleichterung von Dekadenarbeit auf abgelegenen Baustellen, usw).

Abgesehen von diesen Detailverhandlungen lassen sich in der globaleren arbeitszeitpolitischen

Diskussion weiterhin die folgenden Grundpositionen orten:
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Die Dauer der Arbeitszeit

Arbeitgeberposition Arbeitnehmerposition

* Arbeitszeitverkürzung ist "eine gefâhrliche
Schrumpfstrategie"

* Hôhere Überstundenkontingente auch ohne
vorherige Bewilligung durch das Arbeits-
inspektorat

* Einschrânkung der vorgeschriebenen Ruhe-
zeiten und Ausdehnung der zulâssigen Ar-
beitszeiten auf Dienstreisen

Die Lage der Arbeitszeit

Arbeitgeberseite

* Generalkollektivvertrag über die
35-Stunden-Woche zur Sicherung der
Beschâftigung

* Weitere Eindâmmung von Überstunden
(2.8. durch Verteuerung), um Umverteilung
von Arbeit zu ermôglichen

* Bessere Regelung von Randformen der
Verfügung des Arbeitgebers über Zeit des
Arbeitnehmers: Rufbereitschaft, Bereit-
schaftsd ienste, Dienstreisen

Arbeitnehmerseite

* Flexibilisierung im Sinne làngerer Durch-
rechnungszeitrâume (2. B. Jahrsarbeitszeit-
modelle), sodaB die Arbeitszeit angepaBt an
Auftragslage und Saison schwankt * Flexibilisierung nur in überschaubarem

Rahmen und nur bei entsprechender
Autonomie der Arbeitnehmer (selbst
gewâhlte Arbeitszeiten oder zumindest
Mitbestimmung bei der Arbeitszeitgestaltung
durch Arbeitnehmer oder Betriebsrat)* Aufweichung vor allem tâglicher Hôchst-

grenzen (tàgliche Normalarbeitszeit bis zu
10 Stunden, ohne Überstundenzuschlag) * Aufrechterhaltung von gesundheitlichen,

familiâr und sozial sinnvollen tâglichen und
wôchentlichen Hôchstgrenzen. Keine
Einkommensverluste durch Wegfall von
Überstundenzuschlàgen* Wegfall gesetzlicher Hindernisse für

Wochenendarbeit und (Frauen)Nachtarbeit * Wochenend- und Nachtarbeit nur bei
Notwendigkeit und an Gesundheit und
Familienleben orientierte Kompensation:
Zeitbonus, Verpflegung, arbeitsmedizinische
Betrauung usw

* Làngere Ôffnungszeiten im Einzelhândel * Keine Verlângerung der Ôffnungszeiten im
Einzelhandel

Neben den beschriebenen allgemeinen Grundlinien kann ein weiteres - nicht weniger wichtiges -
Thema der aknrellen Arbeitszeitdiskussion hier nur erwâhnt werden: Die Arbeitszeit besonderer
Berufsgruppen ([ænker, Krankenpersonal).
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Flexibilisierung ohne Grenzen?

Eine Zweckbestimmung des Arbeiszeiuechts, welche 'die Ratrmenbedingungen ftir flexible
Arbeitszeiæn verbessert", ist mit dem HaupEiel Gesundheitsschuz im wesentlichen unvereinbar. Es

handelt sich .hierbei natrezu ausschlieBlich um Môglichkeiæn zur Flexibilisierung der Arbeitszeiæn

im befiieblichen Interesse. Die individuellen Arbeitszæitprâferenzenund Flexibilisierungswtinsche der

Beschiiftigæn finden hingegen in den Unternehmervorstellungen keine ausreichende Berücksichtigung.

Sonn- und Feiertagsarbeitsverbot ausgehôhlt

Für weiæ Teile der Wirschaft und des ôffentlichen Diensæs existiert ein Verbot der Sonn- und

Feiertagsarbeit aufgrund zahlreicher gesetzlicher Ausnattmeregelungen de facto heuæ schon nicht.

Aufgrund technologischer Entrvicklungen und gesellschaftlicher Bedürfuisse unabweisbare

Aufueichungen des Sonn- und Feiertagsarbeitsverbots lieBen sich in der Vergangenheit in wohl nahezu

allen Fiillen gegenüber den Aufsichsbehôrden durchseEen.Bedarf flir eine von verschiedenen Seiæn

angestrebte geseuliche Ausweinrng der Môglichkeiæn zur Beschâftigung an Sonn- und Feiertagen

drirfte daher mit dem pauschalen Verweis auf technologische Entwicklungen nicht wirklich bestehen.

Zur Entwicklung weiterer Perspektiven der Arbeitszeitdiskussion

GeseEliche Regelungen zur Gestalnrng der Arbeitszeit sind raditionell soziale Schuuregelungen, mit
denen die Beschâftiglen vor gesundheitlicher Überbeanspruchung bewatnt werden sollen. Sie tagen
insofern in erster Linie prâventiv-gesundheitspolitischen Erfordernissen Rechnung. Darüber hinaus sind
weiterreichende soziale Zielsezungen des Arbeitszeirechts von Bedeutung: darunter insbesondere die
bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie flir Frauen und Mânner sowie ausreichende arbeitsfreie

Zeiæn flir Erholung, Freizeitgestaltung und Teilnahme am gesellschaftlichen [æben.
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(Quelle: BeschluB des auBerordentlichen Kongresses vom 19. bis 20.10.1994)

AUTONOM HANDELN:

Das Phânomen der Arbeitslosigkeit hat ein derartiges Ausma8 angenorrmen, da8 das

Wirtschaftswachstum - selbst wenn es notwendig ist - und die Bemtihungen der Behôrden - welche

Bedeutung sie auch haben môgen - nicht mehr ausreichen, um es ausreichend abzubauen.

In dem von dem FGTB vertretenen Gesellschaftsmodell muB die Entwicklung von Arbeitsplâtzen

mit einer Verbesserung der Lebensqualitât einhergehen.

Die Reduzierung der Arbeitszeit über diverse gemeinschaftliche Formeln - wie die Reduzierung

der Arbeitswoche mit dem Ziel erner 4-Tage-Woche und angestrebten 32 Wochenstunden oder

die Reduzierung der beruflichen Laufbahn - kann:

- Perspektiven hinsichtlich der Schaffr.rng von Arbeitsplâtzen, ausgehend von sehr

unterschiedlichen Situationen an Ort und Stelle, erôffrren;

- gleichzeitig durch die Verbesserung der Qualiüit der Arbeitsbedingungen und die Ausdehnung

der freien Zeit fur alle Arbeiter attraktiv sein.

GEMEINSCHAFTLICIM REDUZIERTJNG DER ARBEITSDAI]ER T]ND FLDilBILITÀT
DER ARBEITSZEIT

Aus diesem Grunde hat sich der FGTB fiir Arbeitsformeln entschieden, die:

' in den Tarifuertrâgen ausgehandelt und festgelegt werden;

' die Stellung der Frau am Arbeitsplatz stârken;

. die nicht nur mehr Arbeitsplâtze schaffen, sondern auch Vorteile ftir die beroffenen Arbeiter
bieten, wie die gemeinschaftliche Reduzierung der Arbeitsdauer, die Begrenzung der Kurzarbeit
und/oder Überstunden, der Übergang ax 4-Tage-Woche und neue Môglichkeiten beim
Vorruhestand;

' eine Politik einschlieBen, die an bestimmte Bedingungen gekntipft ist:

. die gemeinschafttiche Reduzierung der Arbeitszeit muB demnach folgendes garantieren:

. die kompensatorische Einstellung oder die Aufrechterhaltung bedrohter Arbeitsplâtze und

folglich der Nettoanstieg der Arbeitsplâtze;

' die Beibehaltung des Lohns.

. Flexible Arbeitszeiten kônnen in Unternehmen nur durch Tarifuertâge eingeftihrt werden, die
von allen in der Gewerkschafudelegation verüetenen Gewerkschafuorganisationen
abgeschlossen wurden.
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Gleichzeitig muB die Flexibilitiit in den Tarifuertrâgen an folgende Bedingungen geknüpft werden:

@ Kompensierung der Flexibilitât, vor allem durch die Verringerung der Arbeitsdauer;

@ Begrenzung widerruflicher Vertrâge: zeitlich befristete Vertrâge, strikte Einhalnrng des Ge-
setzes vom24. Juli 1987 hinsichtlich Zeitzrbeit; Einschrânkung der Môglichkeiten des Zugriffs
auf Subunternehmer;

@ Garantie in bezug auf die Anhebung der Zahl der Arbeitspldae;

@ Berücksichtigung der Bestrebungen der Arbeiter vor allem im Hinblick auf die Vereinbarkeit
der Arbeit mit dem Familien- und Sozialleben und nicht nur der vom Unternehmen oftnals
allein in bezug auf die Produktionsleistung geâuBerten Einschrânkungen;

rINANZIERT.ING

Diese Formeln müssen primâr zu einem Teil aus den Ergebnissen des Wachstums und der Pro-
duktionsgewinne finanziert werden.

Eine zusâtzliche Finanzierung ist jedoch môglich:

- durch Senkung der Sozialversicherungsbeitrâge, soweit dies nur frir die zusâtzliche Netto-
Vollzeitanstellung von Arbeitslosen im Rahmen eines Tarifuertrages gilt und sofern die
Finanzierung der Sozialversicherung sichergestellt wird;

- durch eine bessere Ausnutzung der Produktionsmaschinen / Verlângerung der Produktionszeit,
allerdings nur im Rahmen eines Tarifuerffages.

FRETWILLIGE REDUZIERT]NG DER ARBEITSZEIT

Der FGTB spricht sich deutlich ftir Formeln zur gemeinschaftlichen Reduzierung der Arbeitszeit aus

Unter der Bedingung, daB ein gemeinschaftlicher Rahmen vorgesehen ist, müssen die Arbeiter
gleichwohl das Recht haben, weniger zu arbeiten und ihre berufliche Laufbahn individuell planen
zu kônnen (auf die Arbeiter zugeschnittene Flexibilitiit).

Für die Zukunft kônnte dies bedeuten, daB ein mehrere Berufsgruppen umfassender Tarifuertag,
der gegebenenfalls durch Abkommen des Sektors oder des Unternehmens vervollstândigt wurde,
das Recht auf einen Kredit der beruflichen Laufbahn erôffnet, der:

- in bezug auf die Dauer der beruflichen Laufbahn proportional ist,

- die Garantie zur Rückkehr beinhaltet,

- einen Sonderstatus ftir Personen enthâlt, die ihre berufliche Laufbahn unterbrochen haben
(Aufrechterhaltung der vollen Rechte bei der Sozialversicherung),

- eine genaue Kontrolle der Verpflichtung zum Ersatz und die Erarbeitung eines ftir den
Nachfolger angemessenen Status' vorsieht.

Parallel dazu fordert der FGTB gleiche Môglichkeiten ftir alle beim Zugang zum Arbeitsmarkt durch:

- gleiche Bildungschancen ftir alle Arbeiter;

- eine rechtliche Bestimmung in bezug auf die Teilzeitarbeit zur Begrenzung der Widemrflichkeit,
Ûberwachung der Flexibilitiit und Zubilligung proportioneller Rechte in der Sozialversicherung.
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Dies erfordert

- auf gesetzlicher Ebene:

- die Festlegung der Teilzeitarbeit als minimale Arbeitsdauer ftir Teilzeitarbeiter;

- die Festlegung eines Sozialstatus' bei der Sozialversicherung, durch den zumindest pro-
portionelle Rechte in den verschiedenen Bereichen der Sozialversicherungsabgabe gewâhrt
werden;

- die Môglichkeit des Bildungsurlaubs sowohl fiir die Allgemein- als auch Berufsbildung und
der sozialen Fôrderung;
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(Quelle: Syndicaliste CSC - 25.1.1994)

VERTEILT]NG DER ARBEIT

Weniger arbeiten, Beschâftigung erhôhen

Die Zahl der zusâtzlichen Arbeitsplâtze, die im gewerblichen und indusniellen Sektor geschaffen
wurden und ein Ergebnis des Wachstums sind, wird trotz alledem nicht ausreichend sein. Selbst
bei einem 3,S7oigen Wachstum und einer 2%igen Produktivitâtssteigerung (wie gegen Ende der
80er Jahre), würde es noch 15 bis 20 Jahre dauern, bis die Arbeitslosigkeit auf 4 bis 5%
zurückgeftihrt werden kônnte.
Der Anteil an Arbeit im Wachstum muB auch durch eine bessere Verteilung der Gesamtrnenge

der verftigbaren Arbeit erhôht werden.

Diese Verteilung kann auf drei verschiedene Arten erfolgen:

- durch die tægalisierung der Arbeit auf dem schwarzen und grauen Markt;

- durch eine Verringerung der individuellen Arbeitszeit (Arbeitszeinnodelle, die es Einzelnen
erlauben, die Arbeiszeit nt verringern oder zeitweilig auszusetzen);

- durch eine in groBem Umfang durchgeftihrte Umverteilung der Arbeit.

DIE VERRINGERI]NG DER INDTVIDIIELLEN ARBEITSZEIT

Keine Arbeit auBerhalb der regulârenZeiten

Zunâchst gestattet es eine Reihe von speziellen MaBnahmen, die bessere Verteilung der
vorhandenen Arbeit zu ermôglichen:

- allgemeine Einftihrung der 38-Stunden-Woche in den Bereichen, in denen gegenwiirtig liingere
Arbeitszeiten gelten;

- Einschrânkung der Überstunden, sei es dadurch, daB sie ftir den Arbeitgeber erheblich verteuert
werden (2.B. durch eine Verdoppelung des Überstundenzuschlags), sei es dadurch, daB diese

Überstunden ftir andere in ' normale Arbeit umgewandelt werden (2.B. keine
Überstundenzuschlàge mehr, daftir aber verbindliche Kompensation der Überstunden durch
Umwandlung in doppelten Freizeitausgleich) ;

- Überprüfung der Arbeitszeitregelungen ftir Beschâftigte, die Vertrauensposten bekleiden und
fl.ir das Management; Anpassung der Liste der Verfrauensposten (die ztr Zeit viel zu
umfangreich ist) und Anwendung der gültigen Gesetzgebung zur Regelarbeitszeit (wobei
gegebenenfalls die Modalitâten entsprechend angepaBt werden, z.B. durch eine Berechnung der
durchschnittlichen Arbeiszeit auf 3 Monate, 6 Monate oder 1 Jahr).
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Arbeit nach MaB

Ferner muB eine Reihe von erprobten MaBnahmen zur Verringerung der individuellen Arbeitszeit
weiterentwickelt werden:

- seit diesem Jahr (1,994) gibt es das (eingeschrânkte) Recht auf Unterbrechung der
Berufstàtigkeit;

- der gesetzliche Rahmen ftir Vorruhestandsregelungen bei Teilzeitarbeit ist fertiggestellt;

- Teilzeitarbeit kann durch folgende MaBnahmen gefôrdert werden:

- durch eine fundierte Sozialgesetzgebung hinsichtlich der Ansprüche auf Ruhestandsbezüge,
im Bereich der Krankenversicherung, Krankengeld und Arbeitslosenuntersttitzung;

- durch steuerliche Anreize fiir die Arbeitnehmer, die ihre Arbeitszeit um Il4 oder auf die
Hâlfte verringern: dies kann individuell geschehen (durch freiwillige Arbeitszeiwerktirzung)
oder kollektiv (2.8. Übergang von 3 auf 4 Schichten oder Umstellung auf die
32-Stunden-Woche bei den Tâtigkeiten, die dies erfordern), allerdings muB immer flir den
erforderlichen Ausgleich durch Neueinstellungen gesorgt werden.

MEHR ARBEIT

Alle diese MaBnahmen und Wege werden dennoch nicht ausreichen, um die Arbeitslosigkeit
spürbar zu senken. Es muB noch mehr geschehen, dazu gehôrt besonders eine groBangelegte
Umverteilung der Arbeit.

Minus sechs : plus vier

Unsere Formel lautet wie folgt: deutliche Senkung der Arbeitgeberbeitrâge unter der
Vorraussetzung, daB diese Verringerung mit der Schaffung von zusâtzlichen Arbeitsplâzen
einhergeht (durch Teilung der Arbeit, die Verringerung der Arbeitszeit oder andere Ma8nahmen).

Konkret handelt es sich um eine Operation mit vier EinzelmaBnatrmen.

I . Die Arbeitgeberbeitâge zum Kindergeld werden gestrichen (im privaten und ôffentlichen Sektor);

* privater Sektor: Streichung des Arbeitgeberbeitrags von 77o. Yon diesen 7% werden derzeit
6% fiir die Finanzierung des Kindergelds verwendet, das restliche Prozent wird in die anderen
Bereiche der sozialen Sicherheit übertragen. Unser Vorschlag sieht vor, dieses eine Prozent
auch weiterhin flir die Sozialleistungen bereitzustellen (2.8. frir den Bereich der
Ruhestandsbenige). Die übrigen 6% stehen ftir Arbeitsplàae zur Verftigung;

* Gemeinden und Provinzen: Streichung der an die zustândigen Sozialversicherungsbehôrden
'ONSS-APL" der Provinzen und Gemeinden abzuftihrenden Beitrâge zum Kindergeld;

x andere Institutionen: Streichung der direkten Auszahlung des Kindergelds.

2 Die somit entfallenen Beitrâge müssen ausschlieBlich ftir Arbeitsplàtze nr Verftigung gestellt
werden:

x ir4 Endergebnis muB die Rechnung folgendermaBen aufgehen: Erhôhung der Beschâftigtenzahl
um 4 % (oder 4 % zusâtzliche Arbeitsstunden)(als Vollzeiüiquivalent).

Warum 4%? Well eine Verringerung von 6% der Arbeitgeberanteile am Bruttolohn (2000
Milliarden) einer Verringerung der Lohnkosten von 4% entspricht (Bruttolohn +
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Arbeitgeberanteile * andere Sozialabgaben : 3000 Milliarden). Und weil diese Operation
nicht darauf abzielt, die Gesamtkosten der Arbeit zu verringern, sondern die Gesamtkosten der
Arbeit neu zu verteilen.

* Ztr Umsetzung: sie erfolgt durch Tarifuertrâge (CCT) in den jeweiligen Sektoren oder
Unternehmen;

- Verringerung der Arbeitszeit, verbunden mit Neueinstellungen;

- Neueinstellungen (ohne Verringerung der Arbeitszeit);

- Verringerung der Kurzarbeit (Aufstockung der Stundenzahl);

- Abbau von Uberstunden durch Neueinstellungen;

* Zur Kontrolle: sie wird über die Meldung an die zuslândigen Sozialversicherungsbehôrden
ONSS ermôglicht (sie enthâlt Angaben zur Anzahl der Arbeiter sowie zu den Arbeitszeiten und
geleisteten -stunden) ;

* Ztr Methode:

- der Arbeitgeber entrichtet pro Quartal 6% weniger Beitrâge, wenn er bei seiner Meldung an

die Behôrde ONSS nachweist, daB es einen Tarifvertrag gibt und er tâtsâchlich 4%
zusâtzliche Arbeiter beschâftigt;

- der Arbeitgeber entrichtet weiterhin die Beitràge in Hôhe von 6%, wenn er nicht (oder nicht
mehr) 4% ntsà:zliche Arbeiter beschâftigt, oder wenn nicht mehr Arbeitsstunden abgeleistet
werden;

* Zu den Auswirkungen:

- entweder erhôht der Arbeitgeber die Zahl der Arbeitsplâtze: in diesem Fall ergeben sich
Spareffekte durch die Erhôhung der Zahl der Arbeitsplâze; ein Beispiel: die durch 100000

zusâtzlich geschaffene Arbeitsplâtze bewirkten Entlastungen werden auf 65 Milliarden
geschâtzt (20 Milliarden Einsparung bei der Arbeitslosenuntershitzung, 25 Milliarden
Mehreinnahmen im Rahmen der Sozialversicherung, 20 Milliarden zusâtzliche
Steuereinnahmen). Maximale Auswirkung dieser MaBnahme (vorrausgesetzt, daB alle
privaten und ôffentlichen Arbeitgeber die Anzahl der Arbeitsplàve tm 4% erhôhen): 125000

zusâtzliche Arbeitsplâze (auf Vollzeitbasis) ;

- oder der Arbeitgeber schafft keine neuen Arbeitsplâze: in diesem Fall zahlt er auch

weiterhin 6% Arbeitgeberbeitrâge.

In beiden Fâllen kommt das Ergebnis der Operation der Sozialversicherung bei der
Bewâltigung des hohen Defizits von 1994 und der kommenden Jahre (siehe

Sozialversicherung) zugute.
Im ersten Fall kommt das Ergebnis ebenfalls teilweise der ôffentlichen Hand (Steuer) argute.

3- In Zukunft wird das Kindergeld aus den direkten Steuern finanziert.

Ztr Zeit belaufen sich die Beitrâge ftir Kindergeld auf 155 Milliarden (II2 fiir
Arbeitnehmer, 30 frir Beamte, 13 ftir freie Berufe).
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Diese 155 Milliarden sollen wie folgt aufgebrachr werden:

- entweder durch die Vorschlâge aus unserem Steuerprogramm (siehe weiter unten);

- Zusamenrechnung der Kapitalertrâge mit anderen Einktinften; anderenfalls Erhôhung der

Quellensteuer;

- Einftihrung einer Vermôgenssteuer;

- Fortflihrung der Reform der Kôrperschaftssteuer (Koordinationszentren, ermiiBigter
Steuersatz, Regelungen flir interkommunale Unternehmen, alternative Mindeststeuer);

- Erhôhung der Steuer auf Ertrâge aus Grundbesitz (Neufestsetzung der
Bemessungsgrundlage frir die auf den zweiten Grundbesitz oder den vermieteten
Grundbesitz zu leistenden Steuern);

- Steuerzuschlag auf Hôchsteinkommen (Korrektur, da die Steuersâtze auf Einktinfte ab 2,4
Millionen nicht mehr progressiv indexiert werden);

x oder durch die Integration dieser Vorschlâge in einen allgemeinen Solidaritâtsbeitrag auf alle
Einkommen, d.h. nicht nur auf alle steuerpflichtigen Einkommen, sondern auf alle realen
Einkommen (wie es übrigens in Frankreich mit der allgemeinen Sozialabgabe "CSG" praktiziert
wird);

* oder aber, in letzter Instanz, durch Ztsaaabgaben zugunsten der Sozialversicherung (s

Krisenabgabe).

4. die begleiænde ReformmaBnahme stellt ein einheitliches allgemeines System des Kindergeldes dar.

Die Finanzierung des Kindergeldes aus direkten Steuern erleichtert die Einftihrung eines
einheitlichen allgemeinen Systems der Zahlung von Kindergeld ftir die gesamte Bevôlkerung
(weitere Einzelheiten siehe: Sozialversicherung)

SchluBfolgerung: Diese Operation 67o - 47o sttitzt sich auf vier Grundpfeiler:

- nicht Verringerung, sondern Umverteilung der Gesamtkosten der Arbeit und Verringerung
der durchschnittlichen Arbeitskosten (pro Arbeiter);

- gesicherte Zweckbindung der Mittel zugunsten von Arbeitsplâzen: es besteht eine direkte
und überprüfbare Verbindung zwischen der Verringerung der Arbeitgeberanteile und der
Erhôhung der Anzahl von Arbeitsplâtzen;

- Beitrag zur Wiederherstellung des finanziellen Gleichgewichts der Sozialversicherung;

- Beteiligung aller Einkommen (e nach Steuerkraft).

Wenn diese Operation erfolgreich ist, kônnte man als zweiten Schritt im Gesundheitswesen
gleicherma8en verfahren: Streichung der Beitrâge (3,55% Arbeitrehmer- und 3,8Vo
Arbeitgeberanteil), Zweckbindung ftir mehr Arbeitsplâze, Einfrihrung eines einheitlichen
Systems der Krankenversicherung und dessen Finanzierung auf der Basis von direkten Steuern.



FINNLAND

(Auszug)

"Im Frühjafu 1994 hat der ExekutivausschuB des finnischen Gewerkschaftsbundes SAK seinen

Mitgliedsgewerkschaften empfohlen, Verhandlungen über Regelungen zvr
Beschâftigungsfôrderung auf sektorieller und betrieblicher Ebene aufzunehmen:

- Einfiihrung von zwei Sechs-Snrnden-Schichten anstelle einer Acht-Snrnden-Schicht, so daB

die Betriebszeit in entsprechendem MaBe ausgeweitet werden kann

- Verzicht auf Mehrarbeit zur Schaffung zusâtzlicher Arbeitsplâtze

- Arbeitszeitverkiirzung flir einzelne Arbeitnehmer auf ihren eigenen Wunsch hin.

Es müssen Teilzeitarbeitsplâtze fiir diejenigen Arbeitnehmer geschaffen werden, die aufgrund

ihrer persônlichen [æbensumstânde von einer Vollzeit- auf eine Teilzeitstelle wechseln

môchten. Daniber hinaus muB den betroffenen Arbeitnehmer eine Garantie daftir geboten

werden, daB sie jederzeit wieder zu einer Vollzeitbeschâftigung zurückkehren kônnen.

Teilzeitarbeitsplâtze werden insbesondere ftir diejenigen Arbeitnehmer benôtigt, die in den

Teilzeit-Ruhestand treten môchten oder die infolge teilweiser Arbeitsunf?ihigkeit nur noch

einer Teilzeitbeschâftigung nachgehen kônnen. Das Mindestalter fiir den Teilzeit-Ruhestand

sollte auf 55 Jahre gesenkt werden. Darüber hinaus muB entschieden werden, ob die

zusâtzlichen Sozialabgaben der Arbeitgeber fiir einen festgelegten Zeitraum gesen}t werden

sollten. Diejenigen Arbeitnehmer, die freiwillig eine Teilzeitbeschâftigung aufnehmen, haben

Anspruch auf eine Untersttitzungsleistung. "

mehr Arbeit





CFTC und CGT

FRANKREICH

I. Das Fünfjahresgesetz

Das von der franzôsischen Nationalversammlung im November 1993 verabschiedete Gesetz über
die Beschâftigung enthâlt eine ganze Reihe von Vorschriften zur Arbeitszeitgestaltung in folgenden
Bereichen:

1) Berechnung der Arbeiszeit auf Jatresbasis

2) Überstundenausgleich

3) Sonntagsruhe

4) Durchfrihrungsbestimmungen zur 39-Snrnden-Woche

5) Teilzeitbeschâftigung

Berechnung der Arbeitszeit auf Jahresbasis

Mit dem Fünfjatresgesetz wurden verschiedene Môglichkeiten fiir die Berechnung der Arbeitszeit
auf Jahresbasis geschaffen. Demnach kann in erweiterten Branchenvereinbarungen oder in
Betriebsvereinbarungen ein auf das ganze Jahr oder einen Teil des Jahres berechnetes

Wochenmittel festgelegt werden. Die wichtigste Neuerung hierbei ist die Tatsache, daf} keine

spezielle Branchenvereinbarung mehr erforderlich ist. Nur wenn die tâtsâchliche Arbeitszeit das

in der Vereinbarung vorgesehene Wochenmittel überschreitet, haben die Arbeiurehmer Anspruch
auf eine entsprechende Überstundenvergütung bzw. Freizeitausgleich. Die gesezliche Hôchst-
grenze ftir die tàgliche Arbeitszeit betâgt 10 Stunden, Die Wochenarbeitszeit ist auf 48 Stunden
bzw. 46 Stunden im auf 12 Wochen berechneten Wochenmittel begrenzt.

Vor Verabschiedung des Ftin{ahresgeseues waren die Arbeitgeber frir den Fall, da3 die Arbeitszeit
unregelmiiBig über grôBere Zeirâume verteilt wurde, verpflichtet, über eine Gegenleisnmg flir den
Wegfall von Übersnrndenvergüûrngen zu verhandeln. Diese Gegenleisnrng konnte aus der Verktirzung
der effektiven Arbeitszeit, aus einer anderen finanziellen Gegenleisnrng oder aus Bildungsurlaub
bestehen. Das Ftinfiahresgeseu sieht die Schaffung von ArbeitsplâEen als eine weitere Form der
Gegenleistung vor. Daniber hinaus wird den Arbeitgebern versuchsweise eine Teilbefreiung von den
Sozialabgaben gewtihrt, wenn sie in diner entsprechenden Unternehmens- bzw. Betiebsvereinbarung
ein System der Berechnung der Arbeitszeit auf Jahresbasis schaffen, durch das sich die vorherige
Arbeitszeit um mindesæns 15 % verkiira - wiederum ohne Lohnausgleich - und wenn es ihnen gelingl,
innerhalb von 6 Monaten die durchschnittlich auf das Jahr berechnete Zahl der Beschâftigten des

Beriebes bzw. Unternehmens um l0% ru erhôhen.

tlberstundenausgleich

In Unternehmen mit mehr als l0 Beschâftigten sind jeat 507o (statt zuvor 20%) der iber 42
Wochenstunden hinaus geleisteüen Überstunden - mit Ausnatrme von Überstunden zur Erledigung
dringender Arbeiten - mit Freizeit auszugleichen. Daniber hinaus kann vereinbart werden, daB
ktinftig anstelle aller oder eines Teils der zuvor geleisteten Überstundenvergütungen bzw. -
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zuschlâge entsprechender Freizeitausgleich gewâhrt wird. Bisher war nur eine vollstlindige
Ersetzung môglich. Jetzt ist es sogar môglich, jede Überstunde mit Freizeit im l:l-Verhâltnis
auszugleichen und die entsprechende Zusaavergütung auszuzahlen. Eine solche Regelung
erfordert eine schriftliche Vereinbarung zwischen den Sozialpartnern, jedoch gibt es wie auch im
Falle der Berechnung der Arbeitszeit auf Jahresbasis kein Vetorecht mehr ftir die mehrheitlich im
Unternehmen vertretene Gewerkschaft .

Sonntagsruhe

Mit dem Gesetz werden zusâtzliche Môglichkeiten flir die Prâfekten geschaffen,
Ausnahmegenehmigungen vom Gebot der Sonntagsruhe zu gewiihren. Diese kônnen von
Einzelhandelsgeschâften beantagt werden, die darauf abzielen, den Aufenthalt (in einem
Fremdenverkehrs- oder Kurort) angenehmer zu gestalten bzw. Erholungs- bzw. Freizeittiitigkeiæn
mit sportlicher, unterhaltender oder kultureller Ausrichtung zu fôrdern.

Durchführungsbestimmungen zur 39-Stunden-Woche

Mit dem Gesetz erfolgt eine inhaltliche Ausweitung ktinftiger Verordnungen, in denen Ruhezeiten
festgelegt werden sollen, um die franzôsischen Rechtsbestimmungen in Einklang mit der
europâischen Richtlinie zur Arbeitszeitgestaltung zu bringen, die eine durchgehende Ruhezeit von
mindestens 11 Stunden innerhalb von 24 Stunden vorsieht. Die Gewerkschafuorganisationen
werden zu diesem Projekt gehôrt werden.

Der Arbeitsminister sandte an26. April an alle 136 Wirtschaftsbereiche ein Schreiben, in dem
er sie aufforderte, Verhandlungen über flexible Arbeitszeiten aufzunehmen, mit denen die
Gesetzesverordnung über die 39-Stunden-Woche umgesetzt werden soll. Angesichts der
widerstrebenden Halnrng der Sozialpartner hat die Regierung zunâchst darauf verzichtet, die
allgemeine Verordnung zu verôffentlichen, die sich seit mehreren Monaten in der Vorbereinrng
befindet und mit der alle seit 1936 bzw. 1938 geltenden Berufsverordnungen abgeschafft würden
(Gesetz über die 40-Stunden-\Voche aus dem Jahr 1936).

Wenn jedoch die Sozialpartner bis Juni 1995 keine entsprechende Vereinbarung erzielen, wird das

Ministerium die Frage unmittelbar auf dem Verordnungswege regeln.

Teilzeitarbeit

Ftir bestimmæ Fâlle sieht das Fün{ahresgesetz eine Senkung der Sozialabgaben der Arbeitgeber ftir
Teilzeitbeschiiftigungsverhâltnisse vor. Daraus ergibt sich die Gefahr, daB Einstellungen ktinftig nur
noch auf Teilzeitbasis erfolgen. Die Arbeitszeit ist dieser Regelung entsprechend auf 16 bis 32 Surnden
festgesezt. Im übrigen kann auch Teilzeitarbeit auf Jatresbasis berechnet werden. K{inftig kônnen die
Arbeitgeber Vertrâge mit einer auf.das Jatu berechneten Mindeststundenzatrl anbieten, und die
beüoffenen Arbeitrehmer sind den Arbeitgebern ausgeliefert, die festlegen, zu welchen 7,eiæn
gearbeiæt werden muB. Dem Gesez nach gelten auch solche Arbeitrehmer als Teilzeitbeschâftigte,
die auf der Grundlage arbeisfreier Perioden im Jatr beschiiftigt sind und deren Gesamtjatresarbeitszeit
mindestens 20% wter der normalerweise im benoffenen Unternehmen gelænden geseulichen bzw.
târiflichen Jatresarbeitszeit liegt. Andererseits sieht das Ftin{ahresgeseE vor, daB der Anteil der
erlaubten Überstunden in einer entsprechenden Unternehmens- bzw. Betriebsvereinbarung auf ein
Drittel (statt bisher 10%) der Arbeitszeit hochgesezt werden kann.

Bezüglich der Frage, wie sich die Vergütung einer auf das Jahr bezogenen Teilzeitbeschâftigung
berechnet, besteht nunmehr die "gesetzliche Verpflichtung", die Vergütung gleichmi8ig über das

Jahr zu verteilen, was auf eine Abkoppelung der Vergütung von der tatsâchlichen Arbeitszeit
(gleichgriltig, ob im Verhâltnis weniger oder mehr Arbeitsstunden geleistet werden) hinauslâuft.
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II. Die Gewerkschaftspositionen zur Berechnung der Arbeitszeit auf Jahresbasis

Die CFDT ist der Auffassung, daB jegliche Forderung nach Arbeitszeiwerktirzung auch dem
Bedürfnis der Arbeitnehmer Rechnung ragen muB, in verschiedenen Perioden ihres læbens über
mehr Freizeit m verfiigen (familiiire und soziale Verpflichtungen, Mitarbeit in Vereinen und
âhnlichen Einrichtungen, gleitender Ubergang in den Ruhestand ...). Sie hâlt daher alle môglichen
Formen der Arbeitszeitverktirzung, sprich die Verkrirzung der Wochen-, Monats-, Jahres- und
læbensarbeitszeit, fiir gleichermaBen sinnvoll.

In jedem Fall müssen die Verhandlungen über Arbeitszeitfragen auf Branchenebene geftihrt
werden, damit die jeweiligen Rahmenbedingungen und die Interessen aller Beschâftigten

Berücksichtigung finden. Der Staat mu8 solche Verhandlungen gezielt fôrdern und ftir konkrete
Vereinbarungen, in denen eine Verktiranng der Arbeitszeit mit der Schaffung von Arbeitsplâtzen
verbunden wird, finanzielle Mittel zur Verftigung stellen.

Die CFTC ist der Auffassung, daB die Berechnung der Arbeitszeit auf Jatrresbasis einer

einseitigen Arbeitsgestaltung durch die Unternehmen Vorschub leistet. Darüber hinaus ermôglicht

sie den Unternehmen Einsparungen durch den Wegfall von Überstundenzuschlâgen und

Freizeitausgleich, vorausgesetzt, daB die Hôchstgrenzen frir die Tages- und lVochenarbeitszeit

eingehalten werden. Ein Arbeitnehmer, der nach diesem System Ubershrnden leistet, wird
feststellen müssen, daB ihm diese nicht mehr in gleicher Weise vergütet werden wie zuvor.

AuBerdem kritisiert die CFTC die unglaublich komplizierte Ausgestaltung der geltenden

Arbeitszeitbestimmungen. Mit Einfiihrung der neuen Verfatren dürfte die Struktur gesetzlicher

und tariflicher Bestimmungen ins Wanken geraten, die zwar einige Mângel aufueisen, die aber

die Arbeitnehmer bisher in vielerlei Hinsicht absicherûen.

CGT-Force ouvrière spricht sich zwar nach wie vor ftir eine Verktirzung der Wochenarbeitszeit

aus, allerdings nur, wenn diese nicht mit einer entsprechenden Reallohnktiranng verbunden ist.

Die im Fünfjahresgesetz vorgesehene Berechnung der Arbeitszeit auf Jatrresbasis bildet jedoch

einen Anreiz zltlr Arbeitsumverteilung, da sie bei einer Verktirzung der Arbeitszeit keinen

Lohnausgleich vorsieht. Nattirlich werden sich vor diesem Hinærgrund sowohl die
Arbeitgebervereinigungen als auch die einzelnen Arbeitgeber weigern, über
Arbeitszeiwerktirzungen mit vollem Lohnausgleich zu verhandeln, auch wenn die Berechnung der
Arbeitszeit auf Jahresbasis erfolgt.

Force ouvrière stellt fest, da8 die Einfrihrung von Môglichkeiten der flexibleren
Arbeiszeitgestalnrng weder zur Sicherung noch zur Schaffung von fubeitsplâtzen beirâgt. Sie

ist der Auffassung, daB eine verânderte Arbeitszeitgestaltung ausschlieBlich der Verbesserung der
lrbens- und Arbeitsbedingungen der abhângig Beschâftigæn dienen sollte. Sie beflirchtet, daB die
Bestimmungen anr Berechnung der Arbeitszeit auf Jahresbasis in Wirklichkeit als Mittel genutzt

werden, um die Arbeitnehmer zu verktirzten und ungünstigeren Arbeitszeiten auf Jatresbasis und
ohne Lohnausgleich zu zwingen, dies unter dem Vorwand, daB die Sicherung und Schaffung von
Arbeitsplâzen nur auf diesem Wege môglich sei.
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8. Die Arbeitszeitverkürzung als Instrument der Beschâftigungspolitik

Selbst bei optimistischen Annahmen kann auch in Zukunft nicht davon ausgegangen werden,

daB das wirtschaftliche Wachstum die zu erwartende Produktivitâtssteigerung soweit

übertreffen wird, daB dadurch die strukturelle Arbeitslosigkeit beseitigt werden kônnte.

Gegen den erbitterten Widerstand von Bundesregierung und Unternehmerverbânde haben die

Gewerkschaften in den letzten Jahren eine erhebliche Arbeitszeitverkürzung durchsetzen

kônnen, die hunderttausende Arbeitsplâtze gesichert hat. Neben der Fortführung der allge-

meinen Arbeitszeitverkürzung sind verstârkt betriebsbezogene und individuelle Formen der

Arbeitszeitverkürzung zu verwirklichen.

a) Die 35-Stunden-Woche in allen Branchen bei vollem Entgeltausgleich ist das gemeinsame

Zwischenziel. Unter Berücksichtigung der einzelnen Branchenprobleme kônnen die
vertraglich vereinbarten Schritte zur Arbeitszeitverkürzung vorgezogen werden. Bezogen auf
einzelne Personengruppen mit besonderer Arbeitsbelastung (Schichtarbeit. Nachtarbeit)
kônnten zusâtzliche MaBnahmen zur Arbeitszeitverkürzung vereinbart werden. Verstârkt
sollten Mehrarbeits- und Nachtarbeitszuschlâge mit Freizeit ausgeglichen werden. Ergânzt
werden sollten diese MaBnahmen der Arbeitszeitverkürzung durch Vorruhestandsregelungen
einschlieBlich staatlicher Rahmenbestimmungen.

b) Auf der Grundlage tariflicher Rahmenbedingungen kônnen zusâtzliche Wahlmôglichkeiten
für betriebliche Regelungen erôffnet werden, die eine Umwandlung von vereinbarten
Einkommensverbesserungen in zusâtzliche Verkürzungen der Wochenarbeitszeitermôglichen.
Auf dieser Basis sind auch befristete betriebsbezogene Arbeitszeitverkürzungen môglich,
wenn Beschâftigungsgarantien gewdhrleistet sind. Das Instrument der Kurzarbeit sollte stâr-
ker beschâftigungspolitisch genutzt werden. Dies betrifft insbesondere ihre Anwendung bei
strukturell bed ingter Kurzarbeit.

c) Über tarifliche Absprachen und gesetzliche Regelungen sind die Rahmenbedingungen für die
unterschiedlichen Formen der individuellen Arbeitszeitverkürzung (Teilzeitarbeit) zu
verbessern. EinBenachteiligungsverbotgegenüber "Normalarbeitszeit-Beschâftigungsverhâlt-
nissen" muB gesetzlich und tarifvertraglich abgesichert werden. Auf Antrag der Arbeitnehme-
rin und des Arbeitnehmers sollten befristete unbezahlte Freistellungen mit Wiedereinstel-
lungsgarantie ebenso môglich sein, wie bezahlte Freistellungen fi.ir QualifizierungsmaBnahmen.
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Tarifautonomie und Tarifpolitik

Angenommener Antrag 42 der IG Metall zum 15. ordentlichen DGB-Bundeskongress - Auszug -

(...)

7. Die deutschen Gewerkschaften sehen in Arbeitszeitverkürzungen das geeignete Mittel,
tarifpolitisch gegen das Anwachsen der Arbeitslosigkeit anzugehen. Sie werden ihre An-
strengungen zur Durchsetzung aller beschâftigungssichernden Formen der Arbeitszeitverkür-
zungen fortsetzen und verstârken. Die Gewerkschaften stellen fest, daR unter den
Bedingungen massenhafter Arbeitslosigkeit Arbeitszeitverlângerung n) zusâtzlicher
Arbeitslosigkeit führt.

8. Die deutschen Gewerkschaften streben eine grundlegende Erneuerung der tarifvertraglichen
Regelungen zur Gestaltung der Arbeit und der Arbeitsbedingungen an. Die Modernisierung
der Produktion verlangt mündige, selbstbewuRte Arbeitnehmer. Starre, autoritâre Formen der
Arbeitsorganisation verhindern Initiative, Phantasie und Kreativitât. Viele der überkommenen
Regelungen und Gestaltungsformen der Arbeitswelt sind überholt; der Strukturwandel und
die Verweigerung von Neuregelungen durch die Arbeitgeber haben zu einer Blockade
geführt. Sicherheit und Beteiligungsmôglichkeiten der Arbeitnehmer am Arbeitsplatz und im
Betrieb sollen gestârkt und intelligente, flexible Arbeitsformen realisiert werden.

(...)

\,Yege zu einer solidarischen Arbeitsgesellschaft - Aufgaben einer solidarischen Tarif- und
Arbeitspolitik

Antrag 43 der Gewerkschaft Handel, Banken und Versicherungen zum 15. ordentlichen DGB
Bundeskongress (angenommen als Material zu Antrag 42) - Auszug -

(...)

B. Entwicklung von Perspektiven für eine solidarische Arbeitsgesellschaft

1 Der DGB-Bundesvorstand wird aufgefordert, eine mittel- und langfristig angelegte Initiative
für eine beschâftigungswirksame Arbeitszeitpolitik zu entwickeln. Der Tarifpolitische
Ausschu0 des DCB wird beauftragt, dazu Überlegungen zu erarbeiten. Über die Verteilung
des betrieblichen Arbeitsvolumens als befristeten Beitrag zur Vermeidung von aktuellen
Massenentlassungen und Beschâftigungsabbau hinaus, sollte diese Initiative Konzepte zur
Umverteilung des Arbeitsvolumèns durch differenzierte Formen kollektiver und individuel
ler Arbeitszeit entwickeln.

Um einen deutlichen Beitrag zur Bekâmpfung der Massenarbeitslosigkeit zu erreichen, sind
drastische Schritte der Arbeitszeitverkürzung über die Produktivitâtsentwicklung hinaus
nonvendig.

Eine derartige Verkürzung der Arbeitszeit wird nicht mit vollem lohnausgleich môglich sein.
Daher müssen Konzepte für eine sozial differenzierte Abfederung sowohl hinsichtlich der
aktuellen Einkommen als auch der Arbeitslosen- und Rentenbezüge erarbeitet werden. Hier
müssen die Bundesanstalt für Arbeit, aber auch die Steuerpolitik entsprechende Beitrâge
leisten.
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2. Es ist eine Neuformulierung der Grundlagen von Normalarbeitsverhâltnissen notwendig. Die
alten Standards des Normalarbeitsverhâltnisses als mânnlich orientiertes kontinuierliches
Vollzeitarbeitsverhâltnis werden zunehmend aufgelôst.

Nonvendig sind gleichwohl soziale Schutzstandards, die jedoch auf eine Vielzahl differenzier-
ter Arbeitsverhâltnisse zu beziehen sind.

Arbeitszeitformen, die eine Vereinbarkeit von Familie und Beruf von Partnerschaft und
Kindern, eine zeitlich begrenzte Absenkung von Arbeitszeit auf persônlichen TVunsch,

früheres aber zeitlich gestaffeltes Ausscheiden aus dem Beruf ermôglichen, müssen ebenso
geschützt werden wie Vollzeitarbeit.

3. Mit differenzierten Arbeitszeitformen, flexiblen Formen der Arbeitszeitgestaltung im
Interesse der Beschâftigten, in der Kombination sozialer Schutzstandards mit individuellen
Gestaltungsoptionen, greifen wir die gewandelten Ansprüche der Arbeitnehmerlnnen an ihre
Arbeitstâtigkeiten positiv auf und leisten gleichzeitig einen Beitrag zur besseren Verankerung
der gewerkschaftlichen Politik in den Betrieben.

4. Produktivitâtsfortschritte durch intelligentere Formen der Arbeits- und Fabrikorganisation,
aber auch durch die Entkoppelung von Betriebs- und Arbeitszeiten kônnten weitere
Gestaltungsrâume für eine Politik der Beschâftigungssicherung schaffen und Môglichkeiten
für weitere Arbeitszeitverkürzung sowie differenziertere und selbstbestimmtere Formen der
Arbeitszeitgestaltung erôffnen.

In diesem Zusammenhang sind grôRere EinfluB- und Gestaltungsmôglichkeiten für die
Belegschaften und deren betrieblicher und gewerkschaftlicher lnteressenvertretung in bezug
auf Arbeits- und Arbeitszeitgestaltung notwendig.
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Für eine Politik der Arbeitszeitregelung

Vorschriften zur Arbeitszeitregelung hângen von der Art der Gesellschaft ab, in der man lebt;
durch sie werden ihre Unvereinbarkeit, aber auch ihre Potentiale zum Ausdruck gebracht. Indem
sie das Verhalten des einzelnen und der Gruppe bedingen, sind sie von groBer Bedeutung - sie
beeinflussen sich gegenseitig. Aus diesem Grunde bedeutet ein Eingreifen mit Vorschriften zur
Arbeitszeitregelung in gewisser Hinsicht das Verstehen der vor sich gehenden Verânderungen und
der Entwurf einer Gesellschaftsordnung.

Vorschriften zur Arbeitszeitegelung, einschlieBlich jener in Verbindung mit der Arbeiszeit, ergeben
sich aus dem KompromiB zwischen Bedrirfuissenund Interessen, die potentiell miæinander im Konflikt
stehen: zwischen Arbeitgebern und Arbeitrehmern, zwischen Dienstleisærn und Btirgern und zwischen
den Bedürfnissen wirtschaftlicher læisnrngsfâhigkeit und sozialem BewuBtsein.

Diese Vorschriften werden nicht einmal im Iæben aufgestellt, sondern sie entwickeln sich, ebenso
wie sich der Kontext, in dem Interessen und Bedürfnisse entstehen, immer wieder ândert. In
Italien herrschte ein groBer Widerstand, diese Verânderungen anzuerkennen und somit auch die
Vorschriften zu ândern. Es gab keine organisierte Politik, was zu einer Reihe negativer
Auswirkungen und Verzerrungen in Wirtschaft und Gesellschaft gefiihrt hat.

Fehlende Flexibilitiit und Versagen bei dem Versuch, den sozialen Bedtirûrissen der
Arbeitszeitorganisation im ôffentlichen Sektor zu entsprechen, haben beispielsweise zu einem Anstieg
der Kosten ftir die Arbeitgeber und das ôffentliche Finanzwesen sowie zu einem gewissen Absinken
des læbensstandards der Btirger gefrihrt. Eine veralææ Gesezgebung in bezug auf die Arbeitszeit hat
einige sichtbare Begtinstigungen in bezug auf eine mehr taditionelle Flexibilitiit geschaffen, wodurch
aber keine innovativen oder ausgehandelten Formen der Arbeiszeitegelung gefôrdert wurden.

Die Beziehung zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern, die bis vor kurzem noch durch einen
hohen Grad an Konflikten gekennzeichnet war, spielæ beim Widerstand gegen die Ànderungen eine

wichtige Rolle. [n diesem Klima sah jeder Beæiligæ, in der Befiirchnrng seine oder ihre schwer
erworbenen Vorteile zu verlieren, keiirerlei Anreiz, relative Sicherheiten zu riskieren. Durch das Ab-
kommen vom 3. Juli 1993 scheint diese liihmende Situation überwunden worden zu sein.

Die Politik der Arbeitszeitregelung sollte nicht als RetnrngsfloB angesehen werden, das dann
eingesetzt wird, wenn das Schiff untergeht. Sie stellt jedoch eine Môglichkeit dar, die Gesellschaft
zu modernisieren und sich dem Thema Beschâftigung zu stellen.

Zu behandelnde Probleme

Es gibt mehr als einen Grund, eine neue Politik der Arbeitszeitregelung eirzuftihren. Als erstes
haben wir das Problem der Neuverteilung der Arbeit: wenn der Anstieg der Produktion grôBer
als der der Produktivitât ist, geht der Trend in Richtung eines Marktes, in dem die Ar-

1
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beitsmôglichkeiten auf eine noch beschrânktere Zahl von Arbeitnehmern konzentriert werden,
eventuell sogar bei hôheren Lôhnen. Technologischer Fortschritt bewirkt immer noch
Einsparungen bei Arbeitskrâften; ein Teil der Produktion wird in Lânder mit extrem niedrigem
Lohnniveau verlagert; der Anstieg des BIP in den industrialisierten Lândern reicht nicht aus, um
das gesamte Arbeitskrâftepotential zu absorbieren. Daher kann, wie dies bereits 1980 der Fall
war, die gegenwârtige Knappheit durch einen neuen Zyklus der Konjunkturbelebung reduziert
werden, was aber nicht den Trend zum AusschluB vieler Personen von der Beschâftigung ândert.

Das Krisenmanagement hat bis zum gegenwârtigen Zeitpunkt verschiedene soziale
GegenmaBnahmen unternommen, wie die Cassa Integrazione Guadagni [Staatlicher Arbeiterfonds
ftir soziale Abfindungenl, durch die die Last der Angleichung auf eine Minderheit von Arbeitern
konzentriert wird, die von der Arbeit ausgeschlossen ist. Eine Politik der Arbeitszeit sollte die
Vorschriften und die Anwendung von Instrumenten zur solidarischen Neuverteilung der Arbeit
unterstritzen.

Ein anderes Thema ist das Problem der Steuerung der Flexibilitât bei der Arbeitszeit. In den
80er Jatrren fand eine Liberalisierung in bezug auf die qualitativen Aspekte der Leistung
(Festlegung der Arbeitsstunden in Zeit und ihre Kalkulierbarkeit) statt und es wurden au-
Berordentlich viele Arbeitszeitplâne frir die vertragliche als auch die tatsâchliche Arbeitszeit
erstellt. Die Anwendung innovativerer Hilfsmittel (Arbeitsplâne über mehrere Zeitrâume,
Jahreskalender, Teilzeitarbeit) wurde durch eine besæhende veraltete Gesetzgebung, fehlende
Ausgewogenheit der wirtschaftlichen Vorteile und allgemein verbreitetem fehlerhaftem
Management behindert. Eine Steuerung der Arbeitszeitflexibilitât, bei der auf
Uberstundenzuschlâge oder die Cassa Integrazione Guadagni (d.h. der traditionell eingesetzten
Instrumente) zurückgegriffen werden muB, steht im Widerspruch zum Klima der Beteiligung, die
die wahre Herausforderung in den kommenden Jahren darstellt. Ein weiteres Thema in
Verbindung mit der Zeitflexibilitiit beinhaltet die Nuzung des Materials und die Stunden, in denen
Dienstleistungen zur Verftigung gestellt werden. In der Industrie, wie auch im ôffentlichen und
privaten Dienstleistungssektor, geht der Trend weiterhin in Richtung einer Ausweitung der
Beriebsstunden und einer Differenzierung der individuellen Arbeitszeit. Lôsungen werden
weniger einheitlich und mehr der vorhandenen Situation angepaBt sein. Eine Politik der
Arbeitszeitregelung sollte dieser Tendenz zur Dezentralisierung nicht ablehnend gegenüberstehen,
sondern diese steuern. Flexibililàt muB nicht notwendigerweise schwer lastende und unerfreuliche
Arbeitsbedingungen bedeuten. Solange sie nicht in eine totale Deregulierung ausartet, kann sie
eine bessere Verteilung der Zeitrâume der Beteiligten und der Aktiviüiten bei einem
zweckmâBigeren und ausgewogeneren Einsatz von Infrastrukturen benicksichtigen. Statt eines
Desasters kann die Flexibilitiit eine Môglichkeit zur Anerkennung der Existenz einer Vielzatrl von
Systemen und Lebensstilen sein.

Auf der anderen Seite geht die nach$rückliche Forderung nach Flexibilitiit bei der Steuerung der
Arbeitszeit nicht einzig und allein von den Arbeitgebern sondern von den Arbeitnehmern selbst
aus. Eine Politik der Steuerung der Arbeitszeit muB die deutliche Bevorzugung einer variierenden
und überschaubaren Arbeitszeit sowie der damit einhergehenden Forderung nach
Differenzierung berücksichtigen. Dies gilt sowohl kurzfristig als auch fiir die Dauer des gesamten
Lebens. Die môgliche Integrierung von Zeitrâumen zur Berufsausbildung oder Kinder- und/oder
Elternbetreuung in das Berufsleben ist nicht nur deshalb wichtig, weil dadurch ein besseres
Gleichgewicht zwischen Arbeit und persônlichem Leben ermôglicht wird, sondern auch, weil
hierdurch das Menschen- und Arbeitspotential gefôrdert wird. In gleichem MaBe wird durch die
Erwartung einer flexiblen, selbstgesteuerten und auf die Person abgestimmten Arbeitszeit die
Unelastizitât der Arbeitsstunden, insbesondere bei der Schichtarbeit, tatsâchlich minimiert.
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Wenn wir aber Überlegungen hinsichtlich der Regulierung der Zeit anstellen, müssen wir uns
Gedanken machen, wie die Gesellschaft Zeit orgausiert und Zeit schafft. Wir merken immer
sfârker, daB die Ansammlung von gemeinschaftlichem Leben hohe Kosten birgt. Die
Organisation der Regulierung der sozialen Zeit kann eine Ausdehnung der Môglichkeiten der
Zeit und eine Reduzierung des Grads der Synchronisierung ermôglichen. Wir fangen gerade erst
an, mit neuen institutionellen Methoden zu experimentieren, wobei die Ergebnisse noch sehr
begrenzt sind. Besondere Beachtung muB dabei der Realisierung des Ziels hinsichtlich der
Koordinierung der Arbeitszeit in den Bereichen Gewerbe, Dienstleisnrng und Regierung
beigemessen werden.

Grundsâtzliche Entscheidungen

Alle diese miteinander verbundenen Elemente zeigen klar, da8 eine Politik zur Regelung der Zeit
einen Plan zur Neuregelung und Reduzierung der Arbeitszeit enthalten muB, der weitreichender
und komplexer als der einfache Vorschlag verallgemeinerter und nicht differenzierter
Zeitktirzungen ist. Die von uns sowie in anderen Liindern gemachten Erfatrrungen bestâtigen, daB

es nicht ausreicht, ein vorher starr festgesetztes qualitatives Ziel zu verfolgen. Um die oben
beschriebenen Bedürfnisse zu befriedigen, ist ein ganzü Komplex von MaBnatrmen notwendig.

Eine neue Arbeitszeitpolitik muB mehr denn je in all ihren Aspekten auf der Grundlage des der
Verhandlung beigemessenen Wertes erfolgen. Alle - von den allgemeineren (selbst auf
europâischer Ebene) bis hin zu den dezentralisierteren - Verhandlungsebenen haben eine
unterschiedliche Funktion und dienen dazu, eine groBe Vielzahl von Themen zu behandeln.
Zentralisierte einheitliche lxisungen ftir jede Situation kônnen nicht gegeben werden, vielmehr
sollte eine weitreichende dezentralisierte Regelung der Arbeitszeit gefôrdert werden. In den
nationalen Tarifabschlüssen sollten weiærhin die allgemeinen Richtlinien der Arbeitszeitpolitik
definiert werden. Dezenffalisierte Tarifabschlüsse ftihren zu spezifischen lôsungen bei der
Neuregelung und Reduzierung der Arbeitszeit, basierend auf den Bedürfnissen der Arbeitgeber
oder den betroffenen Institutionen und den Forderungen der Arbeitrehmer und Bürger.

Die Behôrden müssen eine fôrdernde Rolle spielen und Verhandlungen zur Neuregelung und
Reduzierung der Arbeitszeit durch die Abschaffung aller rechtlichen Hindernisse und die Bildung
finanzieller Anreize untersttitzen. Die Gesetzgebung soll keine Vorschriften und Verhalten fest-
legen, sondern verschiedene elementare Sicherheisklauseln ftir die Angestellæn in bezug auf
quantitative und qualitative Aspekte sicherstellen.

Gleichfalls besteht die dringende Nonuendigkeit, die Wiedervereinigung des Arbeitsmarktes über
eine Politik zur Zeitregelung zwischen den ôffentlichen und privaten Sektoren und zwischen den
Sektoren, die dem Wettbewerb ausgesetzt sind, und denen die dem V/ettbewerb nicht ausgesetzt
sind, fortzuftihren. Dies betrifft sowohl das Verhâlnris zwischen vertraglicher und tatsâchlicher
Arbeitszeit als auch die Frage, in welchem MaBe die Arbeitszeiæn mit den tatsâchlichen
Bedürfnissen übereinstimmen. Beiden Wirtschaftssektoren gleich ist sogar die Nonvendigkeit einer
nicht-zentralisierten Anniiherung an das Thema. Eine angemessenere Regelung der Zeit in der
ôffentlichen Verwaltung kann von einer funktionalen und organisatorischen Dezentralisierung nicht
getrennt werden.

Eine andere grundlegende Entscheidung beim Plan zur Neuregelung der Arbeitszeit berifft die
mit der Forderung nach Arbeitszeifverktirzung einhergehenden wirtschaftlichen Einschrânkungen.
Dies würde im Falle eines internationalen Abkommens zur Reduzierung der Arbeitszeit kein so
dringendes Problem darstellen. Aus diesem Grunde müssen der Europâische Gewerkschaftsbund
und andere Gewerkschaften in industrialisierten Lândern ein Übereinkommen bei der Reduzierung
der Arbeitszeit in den stiirker ennvickelten Volkswirtschaften anstreben. Durch die Enscheidung,
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dieses Thema in einem über die nationalen Grenzen hinausgehenden Zusammenhang zu
behandeln, kônnten die durch den technologischen Fortschritt gebotenen Môglichkeiten in ein
breiteres Gemeingut umgewandelt werden.

In den einzelnen Staaten hat die Entscheidung, weniger zu arbeiten, den Vorteil des Schutzes
gegen Arbeitslosigkeit, bedeutet aber auch das Teilen einiger Kosten. In einem Umfeld steigender
Produktivitât ist die Reduzierung der Pro-Kopf-Arbeitszeit eine Lôsung, die allemal einer
Anhebung des durchschnittlichen Arbeitslohnes vorzuziehen ist. Es scheint auch, daB diese
Lôsung wirtschaftlicher als die Anhebung des durchschnittlichen Verdienstes über einen
unbestimmten Zeitraum ist, wodurch die Ausbreinrng des Systems gefôrdert wird. Daher scheint
eine Steigerung der Produktivitiit durch technologische Errungenschaften mit reduzierten
tatsâchlichen Arbeitszeiten durchfrihrbar. Dies gilt auch frir die Reduzierung der vertraglichen Ar-
beitszeit, die durch eine breitere Materialnutzung (und im Dienstleistungsbereich durch die
verbesserte Arbeitsweise der angebotenen Dienstleistungen) und/oder durch eine globale
Neuorganisation im Unternehmen kompensiert wird, und mit einer Steigerung der Produktivitât
einhergeht. Es gibt keine festgesetzten Vorschriften, durch die eine l,risung gegenüber einer
anderen bevorzugt wird. Als Anreiz wâre es nützlich, wenn wir uns ftir die Neuregelung und
Reduzierung der Arbeitszeiten organisieren. Arbeitgeber, die die im nationalen Vertrag
festgesetzten Arbeitszeiten strukturell reduzieren, erhalten eine vonibergehende teilweise
Ausgleichszahlung.
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Im Mai 1994 organisierte die CGIL Regional Organisation for Lombardy in Mailand eine
europâische Konferenz zur "garantierten Mindestarbeitszeit"

Am Ende der Konferenz wurde ein Aufruf gestartet, der von den europtiischen Akademikern,
Vertretern von Institutionen, Mitgliedern des Parlaments und Gewerkschnfilern unterstützt wurde.
Nachstehend sind der Text und erste Unterschrifien aufgefi)hrt.

Wir kônnen eher die Arbeitszeit drastisch reduzieren und Arbeitsplâtze schaffen als Personen
Arbeitslosenunterstritzung zahlen, die viel lieber einen Arbeimplatz haben môchten.

Wir müssen so handeln, da sich die Arbeitslosigkeit in den nâchsten Jahren noch wesentlich
verschlimmern wird.

Hierbei handelt es sich um eine Frage der Gerechtigkeit, da die Arbeit der Schlüssel zur Aus-
übung der Bürgerrechte ist und nicht die instinrtionalisierte Wohltiitigkeit oder die Zersplitterung
der Arbeitsmârkte, die lediglich eine Bevôlkerung von Randgruppen und eine Mentalitât der
Abhângigkeit hervorruft.

Dies kônnte dank staatlicher Beihilfe ohne Lohnausfall erreicht werden, wodurch die Last der
Firmen vermindert und abgeschwâcht sowie das Einkommen der Arbeiter, das gegenwârtig einem
ProzeB der anhaltenden Abnutzung unterworfen ist, gesttitzt werden würde.

Dies sollte überall in Europa geschehen, um einen verheerenden Wettbewerb der Lânder unter-
einander zu verhindern.

Es wâre demzufolge môglich, dieZahl derjenigen, die in einem Beschâftigungsverhâlrris stehen
und gleichfalls Steuerzahler sind, zu erhôhen und so die staatlichen Renten zu bewahren, die man
abschaffen oder auf ein Minimum reduzieren will.

Ein solcher Schritt liegt heute in unserer Reichweite, da die Indusfrie einen gewaltigen Anstieg
der Produktivitiit verzeichnet.

Læutlich verfi.igen wir über das Potential damit zu beginnen, der Welt eine Form zu verleihen, in der
die Beziehung zwischen den Miirkten nicht das vorherrschende MaB aller Beziehungen ist und in der
die Iæute sich auf sich selbst und eine von ihnen selbst bestimmte Aktiviüit besinnen kônnen.

Und wir sollten uns von der Produlttionsmythologie mit dem immerwâhrenden Glauben an eine
konstante und homogene quantitative Entrricklung verabschieden und statt dessen Lebensver-
hâltnisse begünstigen, in denen gemeinschaftliche Werte statt Individualitât ennvickelt werden,
da dies der Weg zu einer sfàrkeren Demokratie ist.

Wir sprechen nicht von Wundern sondern von zu erreichender Zielen. Eines dieser Ziele ist die
Umlenkung des von der Gesellschaft erwirtschafteten unermeBlichen Wohlstands entlang von
Vorgaben zu menschlichen Zwecken und nicht entlang von Vorgaben, die davon wegflihren.

Dies ist erreichbar,

9. und 10. Mai 1994
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NIEDERLANDE

(Quelle: Diskussionspapier der FNV: "Arbeit nach MaB" - September 1994)

DIE I.IMVERTEILI.ING DER ARBEIT MUB FORTGESETZT WERDEN

Auch wenn die Wirtschaft gegenwârtig schneller als erwartet wâchst, so sind doch zusâtzliche
Anstrengungen erforderlich, um bis zum Jahr 2000 1,2 Millionen Menschen Arbeit zu
verschaffen. Die Umverteilung der Arbeit wird dabei ein unverzichtbares Instrument darstellen.

Dies ist der zentrale Gebot ftir die Politik zugunsten der Arbeitsbedingungen ftir das Jahr 1995

LINTERS TTITZUNC GEWi\HREN

Das neue Kabinett hat in seiner Regierungserklârung ausgeftihrt, es werde konkrete Forderungen
unterbreiten, damit die zwischen Mânnern und Frauen bestehende unausgewogene Verteilung
bezahlter Arbeit korrigiert wird. Es soll ferner EinfluB genommen werden, um im Hinblick auf
verschiedene Lebensabschnitte dem Bedürfnis nach mehr Flexibilitiit und Variationsmôglichkeiten
der Arbeitszeit entgegenzukommen.

Ministerprâsident Kok sprach sich in diesem Zusammenhang fiir untersttitzende MaBnahmen
zugunsten der Umverteilung der Arbeit aus, die beispielsweise durch steuerliche Anreize
umgesetzt werden kônnen. Nach Ansicht des FNV lieBe sich das beispielsweise dadurch
realisieren, daB die Hôhe der Arbeitgeberbeitrâge an die Anzahl der geleisteten Arbeitsstunden
gekoppelt wird. Für Arbeiurehmer, die liinger als 32 Stunden beschâftigt sind, müBte der
Arbeitgeber, relativ gesehen, hôhere Beitrâge entrichten. Dies würde ftir die Arbeitgeberschaft
einen Anreiz dafrir darstellen, mehr 32-Stunden Vertràge zu vergeben. Arbeitnehmer, die
freiwillig auf Teilzeitbasis arbeiten wollen, müBten über einen gewissen Zeitraum hinweg ihre
bereits erworbenen Ansprüche im Sozial- und Rentenversicherungssystem wahren kônnen. Auf
diese Art und Weise wird diese Schwelle herabgesetzt. Die Erhôhung des Grenzwertes hinsichtlich
der Lohnkosten kommt zum grôBten Teil Arbeitnehmern der unteren Einkommensgruppen zugute
und stimuliert die Teilzeitarbeit.

Der FNV fordert eine stetige Umgestaltung der Vollzeitbeschâftigung in Teilzeitarbeitsplâtze, enva
auf 32-Snrnden-Basis. Gleichzeitig ist es erforderlich, die kleineren Teilzeitarbeitsplâtze
auszubauen, damit die Arbeitnehmer (die meistens Frauen sind) z1r wirtschaftlicher
Unabhângigkeit gelangen kônnen.

ZWEIHTJNDERTTAUSEND ARBEITSPLÂTZE

Wenn auf die Wünsche all derer eingegangen wird, die eine Verliingerung bzw. eine Verktirzung
ihrer Arbeitszeit ansffeben, ergibt sich nach den Berechnungen des FNV eine Kapazitât von
zweihunderttausend Arbeitsplâtzen.

Im übrigen vertritt die Gewerkschaftszentrale die Auffassung, da8 Unternehmen, die
gezwungenermaBen ihren Personalbestand abbauen müssen, vorzugsweise im Rahmen der sog.
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"kollektiven Teilzeitentlassung" vorgehen sollten. Diese MaBnahme bewirkt dann nicht etwa die
vollstiindige Entlassung einer Vielzahl von Arbeitnehmern, sondern die Verktirzung der
Arbeitszeit frir eine wesentlich grôBere Gesamtgruppe von Menschen, und Zwangsentlassungen
kônnen vermieden werden. Für das Unternehmen birgt dies den Vorteil, daB die Sachkenntnis im
Betrieb verbleibt und zusâtzliche Kosten frir Einstellung und Ausbildung vermieden werden, da
es aus einer bestehenden Arbeitnehmerreserve schôpfen kann. Die Arbeitnehmer halten ihrerseits
die Verbindung zum Arbeitsprozess aufrecht. Die Voraussetzung hierfrir ist allerdings eine
zwischen Arbeitgeber und betroffenen Arbeitnehmern erzielte Übereinstimmung. Hier kann die
Regierung stimulierend eingreifen, indem sie als "Bonus" über einen bestimmten Zeitraum hinweg
die Beitrâge ftir diejenigen Unternehmen senkt, die sich frir diese Lôsung entschieden haben.

Auch im Rahmen des Konzepts "maBgeschneiderte Arbeit" setzt der FNV auf allen Ebenen in den
Unternehmen und Organisationen auf die Fôrderung der Arbeitszeiwerktirzung. Denn gerade
wenn in den hôheren Laufbahnen mehr Raum frir neue Mitarbeiter geschaffen wird, entsteht der
Effekt einer umfassenderen Fluktuation, der eine Freisezung von Arbeitsplâtzen auf den unteren
Ebenen bewirkt. Die Vier-Tage-Woche, die nôtigenfalls auch mit einer Verlângerung der
betrieblichen Arbeitszeit gekoppelt werden muB, steht in allen Sektoren auf der Tagesordnung.
Eine Anpassung der Arbeitszeiten muB die Vereinbarkeit von Arbeit und Pflege erleichtern, muB
Regelungen fiir die Kinderbetreuung umfassen, auch 

^L 
unüblichen Arbeitszeiten. Die

Arbeitnehmer müssen mehr EinfluB auf die Gestaltung ihrer Arbeitszeiten nehmen kônnen.

Im übrigen will sich der FNV im Rahmen von Tarifverhandlungen erneut ftir eigenstiindige
Vereinbarungen zugunsten von Frauen einsetzen sowie fiir bedingt arbeitsfiihige Menschen,
unzureichend ausgebildete Arbeitnehmer und Menschen aus ethnischen Minderheitsgruppen. Die
Arbeitgeber unterliegen gegenwârtig fiir letztgenannte Kategorie der gesetzlichen Verpflichtung,
einen Bericht über die von ihnen betriebene Personalpolitik vorzulegen. GemâB den Vorstellungen
von "maBgeschneiderter Arbeit" kann dies einen zusâtzlichen Impuls im Rahmen der
Verhandlungen bedeuten.



NIEDERLANDE

(Quelle: Papier der CNV über die im Bereich der Arbeitsbedingungen 1995 zu betreibende politik
- September 1994)

BES CHÂTTIGT]NGSPOLITIK:

Der CNV râumt der Fôrderung von Partizipation bei der Arbeisgesalnrng hochsæ Prioriüit ein. Eine
vermehrte Beæiligung im Rahmen der Arbeitsgestaltung stiirkt die Position der Arbeitsuchenden. Für
Arbeisuchende, die auf dem Arbeismarkt eine starke Position innehaben, erfiillt eine allgemeine
Politik zur Fôrderung der Beteiligung an der Arbeitsgestaltung in ausreichendem MaBe ihren Zweck.
Dies gilt jedoch nicht frir die Gruppen auf dem Arbeitsmarkt, die sich dort in einer geschwâchten
Posiüon befinden. Hierzu ziihlt der CNV Arbeitsuchende, die schon liingerfristig arbeislos oder nur
bedingt arbeitsfiitrig sind. Die ergiinzende Arbeitsmarktpolitik muB auf die Untersttizung dieser beiden
Gruppen/Kategorien ausgerichtet werden.

AuBerdem sind flir eine Reihe von Personengruppen, die auf dem Arbeitsmarkt vertreten sind,
spezifische politische MaBnahmen erforderlich. Viele Personen, die diesen Gruppen angehôren,
werden im allgemeinen erreicht, wenn diese MaBnahmen darauf abzielen, die Stellung/Position
von Langzeitarbeitslosen und begrenzt (A)arbeitstiihigen (Menschen) zu slârken. Allerdings
erfordert jede einzelne Gruppe weitsichtige spezifische Aufmerksamkeit.

rt;NcBnn MENSCIIEN:

Auch bei jüngeren Menschen ist eine rasche Zunahme der Arbeislosenzahlen zu verzeichnen; dies
gilt insbesondere ftir Schulabgânger. Das Gesetz über die Arbeitsplatzgarantie ftir Jugendliche
(Jeugdwerkgarantiewet - JWG) wurde speziell zugunsten jugendlicher Arbeitsloser erlassen.
Dieses Gesetz weist einige ernstzunehmende Mângel auf. Es schlieBen zwar sehr viele Jugendliche
einen Arbeitsvertrag mit der frir die Umsetzung des Arbeitsplatzgarantiegesetztes beauftragten
Organisation, aber ihnen steht keine berufliche Laufbahn offen. AuBerdem liiBt die Anzahl derer,
die von einem durch dieses Gesez geregelten Arbeitsverhàltnis in ein regulâres Arbeitsverhâltnis
übergehen, noch sehr zu wünschen übrig.

FRAUEN:

Frauen haben in den vergangenen Jatren ihre Position auf dem Arbeitsmarkt stârken kônnen.
Dennoch muB festgestellt werden, daB Frauen auf hôherer berufliche Ebene nur urzureichend
vertreten sind. Im Rahmen der sinnvolleren Verteilung der Arbeit auf Mânner und Frauen spielen
zwei Kategorien von MaBnatrmen eine Rolle: die erste bezieht sich auf die FôrderungsmaBnatrmen
zugunsten der Teilzeitarbeit sowohl flir Mânner als auch frir Frauen, die zweite Kategorie gilt den
MaBnahmen zugunsten von Familien mit kleineren Kindern.
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FLE)(IBLE ARBEITSZEITEN:

Noch nie hat es einheitliche Arbeitszeiten gegeben. Bereits kwze Zeit nach der industriellen
Revolution wurden Schichtarbeitssysteme eingeftihrt und auch Überstunden wurden jederzeit und
überall abgeleistet. Seit kurzem zeichnet sich eine Entwicklung ab, die zu einem versfârkten
Einsatz der Teilzeitarbeit tendiert. Der CNV vertritt die Ansicht, daB diese jüngste Ennvicklung
weiter angeregt werden muB. Môglicherweise kann eine begrenzte Verlângerung der
Betriebszeiten die Môglichkeiten, Teilzeitarbeit zu verrichten, anregen. Die damit verbundenen
Môglichkeiten will der CNV auf Arbeitszeiten wilhrend der Abendstunden und eine Ausdehnung
der Ôffnungszeiten am Samstag begrenzen. Zllagenfi.ir abweichende Arbeitszeiten (Ûberstunden,
Schichtarbeit, Arbeit zu unüblichen Zeiten) müssen im Rahmen einer Arbeitsumverteilung durch
die Einfrihrung l«irzerer Arbeitszeiten umgesetzt werden.

Eine andere Môglichkeit, flexiblere Arbeitszeiten zu handhaben, besteht darin, in einer Woche
zwar lânger zu arbeiten, ohne jedoch die durchschnittliche Wochenarbeitszeit zu erhôhen. Eine
derartige Umverteilung lâBt sich auch je nach Saison durchflihren. Auf diese Weise wird die zur
Verftigung stehende Arbeit effizienter genutzt. Eine Kombination von flexibleren
Arbeitszeitgestaltungen und Arbeitszeitverktirzungen trâgt zu einer vermehrten Beteiligung an der
Arbeitsgestaltung bei und ermôglicht eine Anniiherung der Wünsche der Arbeitgeber- wie von der
Arbeitnehmerseite. Somit kommt der Gewinn an Produktivitât auch den Arbeitnehmern zugute.
Vereinbarungen über die flexiblere Gestalnrng der Arbeitszeit müssen darüberhinaus anhand
konkreter und meBbarer/nachvollziehbarer Beschâftigungsvereinbarungen überpnift werden sowie
hinsichtlich der gezeitigten Auswirkungen auf die Arbeitsqualifàt, insbesondere was Sicherheit und
Gesundheit sowie die Einbeziehung der Arbeitnehmer anbelangt.





BELGIEN

Am 13. Juli 1993 unterzeichneten die Sozialpartner im Nationalen Rat ftir Arbeit einen

Tarifuertrag (CCT Nr. 55), der Lohnersatzleistungen ftir bestimmte âlære Arbeitnehmer vorsieht,
wenn sie ihre Arbeitszeit um 50% reùtzieren.

DTE REGBLTJNG

Der Teilzeit-Vorruhestand soll einen flexiblen Übergang von einer Vollzeitbeschâftigung zum

vollstiindigen Ausscheiden aus dem Berufsleben ermôglichen. Die betroffenen Arbeitnehmer
haben datrer Anspruch auf die Vergütung ihrer Halbtagstiitigkeit sowie auf ein Zusatzeinkommen.

Ihr Gesamteinkommen liegt genau zwischen der Vergütung frir eine Vollzeittiitigkeit und dem

Vorruhestandsgehalt eines Vollzeitbeschâft igten.

Der im Nationalen Rat fiir Arbeit geschlossene Tarifuertrag ist nicht unmittelbar oder automatisch

wirksam. Es handelt sich niimlich um eine Ratrmenvereinbarung, d.h. um eine Vereinbarung, die

erst nach AbschluB einer entsprechenden Branchen- bzw. Betiebsvereinbarung oder aber infolge

einer individuell zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber getroffenen Vereinbarung Anwendung

findet und dann in die Praxis umgesetzt werden kann.

ANSPRUCHSBERECIITIGTE

Den Teilzeit-Vorruhestand kônnen d§enigen Arbeitnehmer in Anspruch nehmen:

- die eine Berufstâtigkeit von 25 Jahren nachweisen kônnen,

- die Anspruch auf Arbeitslosenuntersttitzung haben,

- die wiihrend der vorhergehenden 12 Monate vollzeitbeschâftigt waren,

- die ihre Arbeitszeit auf eine Halbzeittiitigkeit reduzieren,

- die das geforderte Mindestalær erreicht haben,

MINDESTALTER

Wenn ein Branchentarifvertrag über eine Vorruhestandsregelung fiir Vollzeitbeschâftigæ
besteht, kann die Altersgrenze frir den Teilzeit-Vorruhestand zwei Jatre unter der darin
vereinbarten Altersgrenze liegen, wobei jedoch eine absolute Untergrenze von 55 Jahren gilt.

Falls es keinen Branchentarifuertrag über den normalen Vorruhestand gibt, betrâgt das

Mindestalter fiir den Teilzeit-Vorruhestand 58 Jahre.

Bestehteine Betriebsvereinbarungüber eine Vorruhestandsregelung fiir Vollzeitbeschâftigte,
kann die Altersgrenze ftir den Teilzeit-Vorruhestand ein Jahr unter der darin vereinbarten
Altersgrenze liegen. Auch hier gilt die absolute Untergrenze von 55 Jahren.

Falls es keine Vorruhestandsregelung fiir die Vollzeitbeschâftigæn im Benieb gibt, liegt das
Mindestalter ftir den Teilzeit-Vorruhestand bei 59 Jatuen.

I
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DAS ZU GARANTMRENDE EINKOMMEN

Dem Teilzeitfrtihrentner wird ein Einkommen garantiert, das genau zwischen dem Einkommen
liegt, das er erzielen würde, wenn er ganz in den Vorruhestand ginge, und der Vergütung, die
er erhielte, wenn er weiterhin als Vollzeitbeschâftigter tâtig wâre. Das zu garantierende
Einkommen berechnet sich als das Einkommen, das der Arbeitnehmer erzielt hâtte, wenn er als
Vollzeitbeschâftigter in den Vorruhestand gegangen wâre, erhôht um die Hâlfte der Differenz
zwischen diesem Einkommen und dem Nettobezugslohn eines Vollzeitbeschâftigten.

Der Nettobezugslohn berechnet sich als die monatliche Bruttovergütung eines Vollzeitbeschâftigten
(2m 1.7.1993 galt eine Obergrenze von 95.575 FB) abaiglich der Lohnsteuer und der
Sozialabgaben an den Sozialversicherungstrâger ONSS.

Das zu garantierende Einkommen setzt sich dementsprechend aus folgenden drei Bestandteilen
zusarnmen:

1. die Hâlfte des Nettobezugslohns, d.h.

- die Hâlfte des Bruttobezugslohns (mit einer Obergrenze von 47.787 FB zum 1.7.1993)

- minus Sozialabgaben an die ONSS

- minus Lohnsteuer

2. Arbeitslosenunterstützung

- 11.370 FB (1.7.1993) im Monat. Dieser Betrag entspricht dem Betrag, den Arbeitnehmer
ab dem vollendeten 50. I-ebensjahr bei æilweiser Unterbrechung der Berufstiitigkeit (d.h. bei
vorübergehender Umwandlung einer Vollzeit- in eine Teilzeittitigkeit) erhalæn.

- wird von der ONEM (Office National de l'emploi, entspricht etwa der Bundesanstalt frir
Arbeit) und den Arbeitslosenuntersttitzungskassen ausgezahlt

- wird mit Mitæln des Ministeriums frir Beschâftigung und Arbeit finanziert.

3. Zusatzentschâdigung

- der Restbetrag des zu garantierenden Einkommens ist durch eine vom Arbeitgeber getagene
Zusatzentschâdigung ab gedeckt,

- die Auszahlung dieser Zusatzentschâdigung erfolgt monatlich oder in hirzeren Abstiinden
(bei besonderer Vereinbarung) durch den Arbeitgeber bzw. aus einem Sozialfonds,

- die Entschâdigung wird bis zur Beendigung des Arbeitsverhâltnisses (2.8. wenn der
Arbeitnehmer in den vollsüindigen Vorruhestand wechselt) bzw. bis zum Erreichen des

normalen Ruhestandsalters gewàihrt.

INKRAFTTRETEN

Der CCT 55 ist zlitar bereis am 13. Juli 1993 in Kraft getreten, die entsprechenden

Durchftihrungsverordnungen gelten jedoch erst seit dem 10. August 1994. Da es sich beim CCT 55
um eine Rahmenvereinbarung handelt, findet er erst nach AbsctüuB entsprechender Branchen- und
Betiebsvereinbarungen Anwendung.
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ERSETZT]NGSPTLICIIT

Es besteht eine Verpflichtung zur Ersetzung der Teilzeit-Frtihrenûrcr nach folgenden Regeln:

- Ersetzung mindesæns durch einen Halbzeitbeschâftigten

- Die Ersetzung durch einen Vollzeitbeschâfigten bzw. zwei Teilzeitbeschâftigte erôffnet über
einen Zeitaum von acht Quartalen einen Anspruch auf Befreiung von den Sozialabgaben an
die ONSS.

- Bei Ersetzung durch einen Jugendlichen im Rahmen des Berufseingliederungsplans flir
Jugendliche oder eines kombinierten Arbeits- und Ausbildungsvertrages kann ebenfalls eine
Befreiung von den Sozialabgaben an die ONSS in Anspruch genommen werden.

Ausnahmen

- Unternehmen, die sich in whtschaftlichen Schwierigkeiten befinden,

- Unternehmen mit strukturbedingtem Personalabbau.

SOZIALER STATUS

Die betroffenen Arbeitnehmer haben im Hinblick auf die soziale Sicherung folgenden Status:

- Arbeitslosenversicherung: derArbeitnehmerbehâltdenAnspruchaufArbeitslosenuntersttitzung,
den er gehabt hâtte, wenn er bis zulelzt als Vollzeitbeschâftigter tâtig gewesen wâre.

- Kindergeld: voller Anspruch

- Anspruch auf Urlaub und Urlaubsgeld

- Krankenversicherung: voller Anspruch

- Leistungen bei Krankheit und Invaliditiit:

. wâhrend der garantierten Lohnfortzahlung: Beibehaltung der Arbeitslosenuntersttitzung und
der vom Arbeitgeber an üagenden Zusatzentschâdigung

. danach: derselbe Anspruch auf Krankengeld, den der fubeitnehmer gehabt hâffe, wenn er
vollzeitbeschâftigt geblieben wâre.

- Rentenversicherung: Anerkennung als Ersaluzeit





BELGIEN

Am 13. Juli 1993 haben die Sozialpartner im Nationalen Rat fiir Arbeit einen nationalen
Tarifuerüag (CCT Nr. 56) unterzeichnet, der einen eingeschrânkæn Anspruch auf Unterbrechung
der Berufstâtigkeit erôffnet.

DIE NETJE REGELTJNG

Der seit 1985 bestehenden Regelung entsprechend konnte die Berufstâtigkeit nur mit Zustimmung
des Arbeitgebers unterbrochen werden.

Der CCT 56 hingegen erôffnet den belgischen Arbeitnehmern einen unmittelbar wirksamen und
allgemeingültigen Anspruch. Die daniber hinaus bestehenden tarifuertaglichen Regelungen gelten
weiter.

Der CCT 56 regelt das Recht auf Unterbrechung der Berufstâtigkeit, dies allerdings mit folgenden
Einschrànkungen:

- nicht alle Arbeitnehmergruppen kônnen ein Recht auf Unærbrechung der Berufstâtigkeit gelænd
machen,

- es kônnen nicht beliebig viele Beschâftigæ eines Betiebes gleichzeitig ihre Berufstâtigkeit
unterbrechen,

- der Zeiffaum der Unterbrechung ist begrenzt

Im übrigen handelt es sich beim CCT 56 um eine ergânzende Regelung, die nur auf d§enigen
Sektoren und Unternehmen Anwendung findet, fiir die noch keine spezielle Tarifuereinbarung
über die Unterbrechung der Berufstiitigkeit besteht.

RECHT§ANSPRUCH

1. Es handelt sich um einen unmittelbar wirksamen und allgemeingültigen Anspruch:

- unmittelbar wirksam bedeutet, daB keine spezielle Branchen- bzw. Beüiebsvereinbarung
erforderlich ist.

- allgemeingültig bedeutet, daB der betoffene Arbeitnehmer keine Begründung ftir die
Unterbrechung der Berufstâtigkeit geben muB.

Der Rechtsanspruch gilt sowohl frir eine vollstiindige Unterbrechung (vorübergehende
Unterbrechung jeglicher Form der Berufstiitigkeit) als auch frir eine teilweise Unterbrechung
(vorübergehende Umwandlung in eine Teilzeitbeschâftigung).

2
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EINSCIIRÂNKTJNGEN

1. Einschriinkungen hinsichtlich der Dauer

Die einzelne Unterbrechung darf nicht l«irzer als drei Monaûe und nicht lânger als zwôlf Monate

sein. Sie kann auf maximal ein Jahr verlângert werden. Wiihrend der gesamten Berufslaufbahn

eines Arbeitnehmers kann die Unterbrechung der Berufstâtigkeit 3 Jatre betragen bzw. bei

Anwendung einer bereits vor AbschluB des CCT 56 bestehenden günstigeren Regelung insgesamt

5 Jahre.

2. Anspruchsberechtigte Arbeitnehmergruppen

Grundsâtzlich kônnen alle Beschâftigten des privaten Sektors ein Recht auf Unterbrechung der

Berufstâtigkeit geltend machen (mit Ausnatrme von Praktikanten und Auszubildenden).

Hôhere Ftihrungskrâfte und Beschâftigte, die eine Vertrauensposition innehaben, sind jedoch von
diesem Recht ausgeschlossen.

3. Beschâftigtenzahl

Pro Jahr kann nur L% der jeweils in einem Betieb beschâftigûen Arbeitnehmer die Berufstiitigkeit

unterbrechen.

VERFAHRENSREGELN

Beschâftigte, die ihre Berufstiitigkeit unterbrechen môchten, müssen ihren Arbeitgeber zwei

Monate im voraus in Kenntnis setzen.

INKRAFTTRETEN

Der CCT 56 ist am 1. Januar 1994 in Kraft getreten.

VERTRETIJNGSPFLICHT 
\

Die zuvor geltende Vertretungspflicht wird beibehalæn. Bei kurzer Unterbrechung der

Berufstiitigkeit (zwischen drei und sechs Monaæn) wird die Vertretungspflicht gelockert.

STAATLICIIE BEIHILFE

Die betroffenen Arbeitnehmer haben Anspruch auf eine staatliche Beihilfe, die sich im Falle der

vollstiindigen Unterbrechung der Berufstiitigkeit auf 11.370 FB belâuft und im Falle einer

teilweisen Unterbrechung auf 5.685 FB. Die Finanzierung dieser læistungen erfolgt aus Mitteln
der Arbeitslosenversicherung (Minisærium fiir Beschâftigung und Arbeit).

SOZIALER STATUS BEI TJNTERBRECHI.]NG DER BERUFSTÂTIGKEIT

- arbeitsrechtlich: Beibehaltung des Kündigungsschutzes bei vollstiindiger Unterbrechung der

Berufstâtigkeit

- hinsichtlich der sozialen Sicherung: Beibehaltung der bestehenden Regeln zur Gleichstellung

in bezug auf die Arbeitslosenversicherung, die Kranken- und Invaliditâtsversicherung, das

Kindergeld, die Rentenversicherung und den Jahresurlaub.



FRANKRBICH

Beispiele für Vereinbarungen zur Arbeitszeit

1. UAP (Union des assurances de Paris)

Am 11. Mai 1994 hat der franzôsische Versicherungskonzern UAP gemeinsam mit den
Gewerkschaften CFDT, CFTC, CFE-CGC und UDPA die Vereinbarung "temps choisi et accès
à l'emploi" ("freie Wahl der Arbeitszeit und verbesserter Zugang zur Beschâftigung")
unterzeichnet, die auf die 9.000 Verwalnrngsangestellten Anwendung findet.

Diese Vereinbarung bietet den Beschâftigten eine Vielzahl von Anreizen flir den freiwilligen
Wechsel auf Teilzeitarbeitsplâtze und flir den Teilzeit-Vorruhestand, z.B. um 5-L5% hôhere
Verdienste und die Wahrung der Anspniche von Vollzeitbeschâftigten. Darüber hinaus wird das
hierdurch geschaffene Arbeitszeiwolumen zu 100% durch zusâtzliche Arbeitsplâtze ausgefiillt,
vorausgesetzt, daf! ein Übereinkornmen mit dem Staat über eine Verringerung der Sozialbàitrâge
erzielt wurde.

Das Abkommen enthâlt eine ganze Reihe von Neuerungen und es ist eindeutig in der Zielsetzung.
So will das Unternehmen gleichzeitig mehr Môglichkeiten ftir Teilzeitarbeit auf freiwilliger Basis
schaffen, seine Altersstruktur verjüngen (ztx Zeit sind mehr als 56% der Beschâftigten zwischen
40 und 50 Jahren alt) und zur Bekiimpfung der Arbeitslosigkeit beitragen. Die neugeschaffenen
Arbeitsplâtze sind grundsâtzlich Arbeitslosen und in erster Linie Jugendlichen vorbehalten. Bisher
sind nur 7 % des Verwaltungspersonals teilzeitbeschâftigt. In zwei oder drei Jahren kônnten bereits
15% der Beschâftigten in den GenuB der neuen Regelung kommen.

Die Umsezung des nationalen Rahmenabkonrmens erfordert einige Anpassungen hinsichtlich der
Arbeits- und Arbeitszeitgestaltung, über die auf der Ebene der einzelnen Niederlassungen zu
verhandeln ist. Solche individuellen Anpassungen sollen eine auf das Jahr bezogene
Arbeitszeitgestaltung ermôglichen, die die Tâtigkeitsbereiche und Arbeitsplâne der verschiedenen
Niederlassungen und Abteilungen berücksichtigt.

Das wichtigste Ziel der Verhandlungen ist die Schaffung von Arbeitsplâtzen. Die getroffene
Vereinbarung und seine günstige wirtschaftliche Situation ermôglichen es dem UAP-Konzern,
kontinuierlich neue Arbeitsplâtze zu schaffen. Dies setzt natrirlich auch die Bereitschaft der
derzeitig 9.000 Verwaltungsangestellten voraus, neue Wege zu beschreiten. Es sollte nâmlich über
Môglichkeiten von Arbeitszeiwerktirzungen zugunsten der Allgemeinheit nachgedacht und
gleichzeitig geprüft werden, welche Ergebnisse mit der Einfrihrung der Viertagewoche in einer
Niederlassung erzielt werden kônnen.

Die wichtigsten Bestimmungen des Abkommens

In dem Abkommen wurden verschiedene Môglichkeiten der Teilzeitbeschâftigung geschaffen. Sie
beruhen alle auf dem Prinzip der Freiwilligkeit und sind mit einer Garantie ftir die Rückkehr zu
einer Vollzeitbeschâftigung verbunden. Die einzelnen Vereinbarungen gelæn jeweils f,ir drei Jatre.
Die Berechnung der Arbeitszeit kann auf Wochen-, Monats- und sogar auf Jahresbasis erfolgen.
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Die Arbeiurehmer haben die Watrl zwischen einer Verl«irzung der Arbeitszeit auf B0To (mit
\ %igem Verdienst), auf 60% (mit 66%igem Verdienst) oder aû 50% (mit einem Verdienst von
57 ,5%). Daneben gibt es die sogenannten "Schuljahrs-Teilzeitstellen" mit7ï%iger Arbeitszeit (die
Reszeit von22% tâllt mit den Schulferien zusammen) und 82%igemVerdienst oder mit 62%iger
Arbeiszeit (die Reszeit von 38Vo fâllt mit den Schulferien zusarnmen und auf einen freien Tag
pro \Voche nach Wahl des betroffenen Arbeitnehmers) und 68%igem Verdienst (bezogen auf den
Bruttolohn eines Vollzeitbeschàftigten).

Darüber hinaus wurde eine "Teilzeit mit Rentenausgleich" eingef,.ihrt. Dadurch erhalten
Arbeitnehmer mit einer auf 787o- bzw. auf 807o redtzierten Arbeitszeit die Môglichkeit, anstelle
des vorgesehenen hôheren Verdienstes (im Vergleich zur geleisteten Arbeitszeit, s.o.) einen vollen
Rentenanspruch (Grund- und Zusatzrente, bezogen auf eine Vollzeitstelle) und einen Teilzeit-
Vorruhestand zu wiihlen. Diese Môglichkeit kônnen Arbeitnehmer zwischen 55 und 65 Jahren in
Anspruch nehmen. Es erfolgt eine 65%ige Vergütung bezogen auf eine Vollzeitstelle.

2. IIEWLETT-PACKARD FRANCE

Die franzÔsische Unternehmensleitung des Informatikkonzerns Hewlett-Packard hat mit der CGT
und der CFDT - den zwei im Unternehmen vertretenen Gewerkschaften - ein Rahmenabkommen
über die Arbeitszeitgestaltung unterzeichnet. Es soll dadurch die Wettbewerbsfâhigkeit des
Produktionszentrums Grenoble verbessert werden, ohne daB dies einen Personalabbau oder
Lohnl«irzungen nach sich zieht.

Die Umverteilung der Arbeit wurde aufgrund der wirtschaftlichen Zielvorgaben des Hewlett-
Packard-Konzerns erforderlich. Dementsprechend sollte die Produktion von Hewlett-Packard
France verdreifacht werden, ohne neu zu investieren. Dies erfordert eine durchgehende Nutzung
der Produktionskapazilâten an allen Tagen der Woche und eine neue Arbeitsorganisation. Bisher
wurde im Zwei-Schicht-Betrieb produziert, d.h. mit einer Fnihschicht am Morgen und einer Spât-
schicht am Nachmittag. Gearbeitet wurde an sechs Tagen der Woche auf der Grundlage einer
Wochenarbeitszeit von 371/2 Stunden. Seit dem 1. Februar 1993 arbeiten die zwei
Schichtbesetzungen nur noch an vier Tagen der V/oche, davon einmal alle zwei Wochen am
Samstag, und die Wochenarbeitszeit wurde flir die Frtihschicht auf 34t/z Stunden und fiir die
Spâtschicht auf 331/z Stunden reduziert. Hinzugefrigt wurden vier sogenannte "alternierende
Schichten", die nachts und am Sonntag arbeiten. Die davon beftoffenen Arbeitnehmer arbeiten
nur wâhrend drei aufeinanderfolgenden Nâchten und haben an jedem 4. Wochenende frei sowie
an sieben weiteren Tagen pro Monat. Die V/ochenarbeitszeit dieser Schichten betrâgt 25 Stunden
50 Minuten.

Die Besonderheit dieser Vereinbarung besteht darin, daB vom Normalarbeitsverhâltnis
abweichende Arbeitszeiten nicht mehr durch Zuschlâge, sondern durch eine Arbeitszeiwerktirzung
kompensiert werden. Aufgrund der Arbeitszeitverktirzung wurden zunâchst 40 Neueinstellungen
vorgenommen. Auf lângere Sicht sind 120 Neueinstellungen geplant. Die Vergütung erfolgt ftir
alle Beschâftigten auf der Basis der vorherigen Normalarbeitszeit des Betriebes (37V2 Stunden).

3. MONTABERT

Montabert ist ein Bauunternehmen mit 600 Beschâftigten, das arn27 .Januar 1993 ein Abkommen
mit der CGT, der CFDT, der FO und der CGC unterzeichnete. Dieses Abkommen wurde am 1.
Màrz 1994 rechtskrâftig und lâuft über 2 labre. Ziel der Vereinbarung war es, 100 von den 150
Arbeitsplâtzen zu erhalten, die urspninglich abgebaut werden sollten. Für die übrigen 50
Arbeitsplâtze wurden vor allem Vorruhestandsmôglichkeiten in Anspruch genommen. Die
Beschâftigten haben sich zu 9l% fnr die Vereinbarung ausgesprochen. Auf diese Weise konnten
" kurzfristige " Entlassungen vermieden werden.



J

Inhalt der Vereinbarung

1, Prtimienzahlungen

Die Halbsjahrsprtimie wird von 2,5% auf 2% gesenkt. Diese Bestimmung gilt ab Juni 1993.

2. Arbeitszeiten

Die Normalarbeitszeit verkürzt sich von 38 Stunden auf 34 Stunden, wobei kein Lohnausgleich
vorgesehen ist. Die Arbeitszeit und das Arbeitsentgelt der Schichtarbeitnehmer verkürzen sich in
entsprechendem Mat3e. Alle Arbeitsstunden zwischen 34 und 39 Stunden pro Woche werden als
zusritzlichverrichtete Stunden angesehen. Als Überstundenwerden nur die Stunden gerechnet, die
über der gesetzlichen 39-Stunden-Grenze liegen. Darüber hinaus erfolgt eine proportionale
Ve rkilrzun g de r Arb e it s zeit v on T eilze itb e s c hrifi i g t e n.

3. Arbeitsgestaltung

Die unterzeichneten Parteienverpflichten sich dem Grundsatz, datS die Arbeitszeinerkürzungnicht
mit einer Verkürzung der Lauft.eit bestimmter Maschinen einhergehen darf. Nicht ausgeschlossen

ist eine Rückkehr zum Schichtsystem mit 3 Schichten à I Stunden. In Abhàngigkeit von der
j eweiligen internen Organisationsstrukturkrinnen die Geschàftsleitungen zwischen einer Verkürzung
der triglichen oder der wôchentlichen Arbeitszeit und der Ansammlung von unbezahlten freien
Tagen wrihlen. Darüber hinaus ist eine Reihe weiterer Ànderungen der Arbeitszeitgestaltung zu
erwarten, die fi)r die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Abteilungen erforderlich sind.
Den gesetzlichen Bestimmungen folgend wird über solche Verrinderungen der Arbeitszeitgestaltung
und Arb eit s o r g ani s at i on im B etri eb s r at v e r hande lt.

Das Abkommen wurde als ein Modell der Arbeitsumverteilung prâsentiert. Dementsprechend
sollten die Verkrirzung der Arbeitszeit und die damit einhergehende Lohnminderung der
Beschâftigungssicherung dienen. Auch wenn durch dieses Abkommen zunâchst 42 "ktrzfristige"
Entlassungen vermieden werden konnten, so hat die Geschâftsleitung jedoch bereits ein Jahr spâter
einen Plan fiir 94 Entlassungen vorgelegt, die sie mit der verschlechterten Wirtschaftslage des

Unternehmens begründete.

Für die Gewerkschaften ist dies ein Schlag ins Gesicht, denn am Ende aller Bemühungen zur
Rettung von Arbeitsplâtzen - einschlieBlich der entschlossen durchgezogenen Streiks vom Mai und
Juni 1994 - stehen doch nur plôtzliche Entlassungen und die Gefâhrdung sozialer
Errungenschaften (in diesem Fall die Prâmie von 13.000 FF).
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Darstellung aus der Sicht des Betriebsrats (zusammengestellt für eine Tagung der HBS am
14.9.94)

Aufbau des neuen Fünf-Schichtsystems (Bayer AG)

Im neuen Fünf-Schichtsystem muB jeder Mitarbeiær 35,9 Wochstunden arbeiten.

- I ,6 Stunden weniger als tariflich vereinbart.

ln den 35,9 Wochensûrnden sind betriebliche Schulungszeiten enthalten (8 Sunden pro Jahr)

Das bedeutet bei 37,5 \Vochenstunden tariflicher Arbeitszeit mehr Zeit flx Erholung

Arbeitszeit

- Betriebszeit

7 Tage/Woche x 24 Std. : 168 Std./Woche

- Systemzeit

168 Std./Woche : 5 Gruppen :33,6 Std./Woche

- vereinbarte Arbeitszeit 35,9 Std./Woche

Arbeitszeitdifferenzen

Wochenarbeitszeit

Schulungszeit/Woche

35,90 Stunden

- 0,15 Stunden

Wochenarbeitszeit
Systemzeit

35,75 Stunden
-33,60 Stunden

Arbeitszeitdifferenz 2,15 Stunden

Es müssen wôchentlich 2,15 std. weitere Arbeitszeit geleistet werden.

Ausgleichsschichten

In 12 Monaten summiert sich die Arbeitszeitdifferenz auf 98 Stunden, also 12 Ausgleichsschichten
à 8 Stunden.



Berechnung der Ausgleichsschichten (AGS)
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Kalenderwochen
Urlaubswochen
Arbeitswochen

AGS pro Jahr
abzüglich
ergeben

52,18

6,60
45,58

2,15 Std./Ivoche x 45,58 Wochen : 98 Std./Jahr

98 Std./Jahr : 8 Std./TaE: 12 AGS gerundet

Für an Sonntagen geleistete Ausgleichsschichten in 12 Stundenschichten werden 1,5

Ausgleichsschichten abgerechnet.

Die Verteilung der Ausgleichsschichten soll vom Betrieb làngerfristig nach betrieblichen Belangen

und unter Berücksichtigung der Wünsche der Mitarbeiter geplant werden. Die Tage und

Schichzeiten an denen Ausgleichsschichten zu erbringen sind, werden zwischen Vorgesezten und

Mitarbeiter verabredet.

Ausgleichsschichten kônnen an allen arbeitsfreien Tagen in Freiwochen auf Tag-, Früh-, Spât-

und Nachtschicht geleistet werden.

Schulungszeiten

Zusàtzlich zu den 12 Ausgleichsschichten werden vom Betrieb pro Mitarbeiter jâhrlich 8 Stunden

Schulungszeit in der arbeitsfreie n Zeit angesetzt.

Fehlzeiten reduzieren die Ausgleichszeit

Fehlzeit Ausgleichsschichten

Tage I
0

15

29
43

57

71,

85

99
113

t27
t4l
155

r69

Jahr
t4
28
42

56
70
84

98

tt2
t26
140

t54
168

0

1

2

3

4

5

6
7

8

9
10

11

t2

Fehlzeiten sind Arbeitsausfâlle wegen Krankheit, Kur oder Sonderurlaub
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Entgelt

Das durchschnittliche Arbeitsentgelt bleibt unveriindert, obwohl die Arbeitszeit gegenüber dem
Vierschichtsystem ktirzer und die Nacht- und Sonntagsarbeit reduziert wird.

Das monatliche Entgelt basiert auf 37,5 Stunden. Tasâchlich sind im neuen FünfSchichtsystem
nur 35,9 Stunden zu leisten.

- Zuschlâge fiir Nachtarbeit

Die Nachtarbeit wird mit 20 % Zuschlag vergüûet.

- Bezahlte tJbergabezeit

Bei Schichtrpechsel mu8 der Mitarbeiter eine siebenminütige Übergabezeit vorsehen - (30

Minuten/Woche). Die Zeit wird zusâtzlich bezahlt.

Jahresurlaub

6,6 Wochen Jahresurlaub mit 28 Schichten

Tarifliche Urlaubstage
Tariflicher Zusatzurlaub

30 Tage

* 3 Tage

Tariflicher Urlaubsanspruch 33 Tage

33 Urlaubstage : 5 Arbeitstage/Woche : 6,6 Wochen Urlaub

Berechnung der Urlaubsschichten auf Basis der Arbeitsstunden.

33.6 Std./Woche x 6.6 Urlaubswochen : 27,7 gerundet 28 Urlaubsschichten
8 Std./Tag

Darüber hinaus gewiihrt die Bayer AG Vollkonti-Mitarbeiærn 3 zusâtzliche Urlaubstage.

- Zusâtzliches Urlaubsgeld ftir 1994 1254,- DM.

AnlaB der Einführung

- Humanisierung der vollkoùtinuierlichen Arbeitszeit.

Die Ziele:

- Entwicklung eines einheitlichen Grundmodells.

- Abbau besonders belastender Arbeitszeiten wie Nacht- und Sonntagsarbeit.

- Benicksichtigung der arbeitswissentschaftlichen und medizinischen Erkenntnisse.

- Praktikabilitiit und Anpassungstiitigkeit an betriebsindividuelle Nonvendigkeiten.

- Beachtung der Interessen der Mitarbeiter an flexibleren Arbeitszeitformen.
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Beschâftigungswirkung

Wiihrend die Einfrihrung einer ftinften Schicht rechnerich darauf schlieBen làiBt, 1/5 mehr Personal
zu beschâftigen, hat sich das in der Praxis nicht überall besüitigt.

Rationalisierung und Produktionsverànderung verlaufen mit der Einfrihrung parallel, so daB ein
geringerer Personalzusatzbedarf- als rechnerisch - zu registieren ist.

Individueller Gestaltungsspielraum

Da bei Vollkonti-Schichtsystemen die Arbeitszeit garujâhrig vorgegeben ist, kann der Mitarbeiter
bei der Einflihrung den Schichtplan auswiihlen.

Die Einsatzschichten werden mit dem Betrieb abgestimmt.

Das Fünf-Schichtsystem ist seit 1989 erprobt worden. Seit 1992 gilt eine entsprechende
Betriebsvereinbarung.

Vor- und Nachteile:

Vorteile:

- Schichtplâne nach neuesten Erkenntnissen

- hôchstens vier Nachtschichten in Folge

- mindestens zwei freie Tage nach jedem Nachtschichtblock

- maximal sieben aufeinander folgende Schichten innerhalb von flinf lVochen.

- Grundentgelt bleibt unverândert

- weniger Nacht- / Sonntagsstunden

Nachteil:

- Erhôhter Dispositions- und Planungsaufwand.
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1) Darstellung des Modells

Unsere "Volkswagen-Liisung" besteht im Kern aus der Arbeitszeiwerkrirzung/Entgeltktirzung
(Modell "Alle"), dem Blockmodell und dem Stafettenmodell (Stafette Ausgebildete/Stafette
Àltere). Wichtigster Bestandteil ist dabei das Modell "Alle" mit der Verkrirzung der
Wochenarbeitszeit um 20 % aû 28,8 Stunden/Woche bei ensprechender Entgeltanpassung.

- Modell rrAllerr

Dabei wurde das bisherige Monatseinkommen vom Stand Oktober 1993 konstant gehalten.

Anhand des Entgeltniveaus "F", h der ein Grossteil der Lohnemptânger bei Volkswagen
beschâftigt ist, soll diese Vorgehensweise erlâutert werden. Ausgangsbasis ist das um 20 % :
820,- DM gekrirzte Monatsentgelt von 3.279,- DM. Dieser BeEag wurde durch eine Reihe von
Umverteilungen und Verrechnungen wieder auf das alæ Niveau von 4.099,- DM angehoben. Im
einzelnen erfolgte dies durch folgende Bestandæile:

* Verschiebung der flir November 1993 vereinbarten Tariferhôhung von 3,5 % auf den
01.01.1994 (DM t43,-)

* Vorziehen der zum 01.10.1995 vereinbarten Kürzung der Wochenarbeiszeit um I Stunde auf
35 StunderÿWoche bei vollem Lohnausgleich und Entfall der sogenannten Erholungsfreizeit
(DM 119,-)

x Ein im Verhandlungskompromiss vereinbarter VrW-Ausgleichsbeüag (DM 85,-)

* Ein Vorgriff von einem Prozent auf die zum 01 .08 . 1994 ansæhenden Tarifverhandlungen (DM 4 1 , -)

x Umverteilung von Einmalzahlungen wie der Jahressonderzatrlung und des Urlaubsgeldes auf
Monatsbasis (DM 274,- und DM 158,-) (Anmerkung: Es verbleibt ein ftir alle
Beschâftigtengruppen gleiches Urlaubsentgelt von DM 7 64,-.)

Für den einzelnen Beschâftigten bedeutet dies, je nach individueller Einkommenshôhe und
Steuerklasse, einen Verlust beim Netto-Jahreseinkommen von ca. ll - 12 % bezogen auf die im
Oktober 1993 geltenden tarifuerffaglichen Regelungen.

Die Entgeltl«irzungen ftir die unter den Tarifuertrag fallenden Mitarbeiter gelten in gleichem
Masse auch f,ir die aussertariflich Beschâftigten. Was die Frage der Arbeitszeit anbelangt, kann
sich dieser Personenkreis im Rahmen seiner Arbeitszeitsouverânitat und entsprechend seiner
Aufgaben- und Zielvereinbarungen mit seinen Vorgesetzten abstimmen.
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Ergàrut wird das Kernmodell "28,8 Stunden-Woche" durch zwei weitere Elemente, das Modell
"Arbeitsfreie Blockzeiten" sowie das Stafettenmodell ftir Ausgebildete und âltere Mitarbeiter.

- Modell Block und Stafette

o Das Modell "Blockzeit" sieht vor, daB zur Abfederung des weiteren Personalüberhangs
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter rollierend in Form von Kurzarbeit, die ftir den einzelnen in
der Regel nicht lânger als 3 Monate pro Kalenderjahr betragen darf von der Arbeit freigestellt
werden. Die Ankrindigungsfrist frir die Kurzarbeit betrâgt 4 Wochen. Wiihrend der Kurzarbeit
erhalten die Mitarbeiter unter Beachtung des Zumutbarkeitsprinzips einen sozial gestaffelten
ZuschuB, der im Durchschnitt 85 Vo des Nettoverdienstes sichert. Die Kurzarbeit soll zur
Qualifizierung genutzt werden. Für die Durchflihrung der QualifizierungsmaBnahmen ist die
VW-Coaching-GmbH vorgesehen.

o Das Modell "Stafette ftir Ausgebildete" beinhaltet eine wôchentliche Arbeitszeit von 20 Stunden
in den ersten zwei Jahren nach der Übernahme.Danach arbeiten sie weitere I ll2 Jahre 24
Stunden pro Woche und werden nach insgesarnt3 ll2 Jahren in ein Vollzeit-Arbeitsverhâltnis
übernommen. 1994 gilt fiir die frinf Werke V/olfsburg, Hannover, Braunschweig, Kassel und
Salzgitter eine Sonderregelung. Aufgrund der aktuellen Programm- und Beschàftigungssituation
arbeiten die Ausgebildeten vom 1. Juni 1994 bis 31. Dezember in Vollzeit (28,8 Srd.Woche).
Die Betriebsparteien der Werke werden danach in Abhiingigkeit von der jeweiligen Programm-
und Beschàftigungssituation entscheiden, ob die befristete Vollzeit ab 1995 verlângert wird bzw.
in welche Zeitstufe der Stafette dann eine Übernahme fiir den Restzeitraum erfolgt.

o Als weitere MaBnahme zur Sicherung der Standorte und der Beschâftigung wird z.Zt. ein
Modell "Stafette frir Àltere" erarbeitet. Das Modell kônnte wie folgt aussehen:Unsere âlteren
Mitarbeiter und Mitarbeiterirmen treten zu einem bestimmten Zeitpunkt vor dem Ausscheiden
aus dem Arbeitsverhâltnis z.B. 3 Jahre vorher .- in eine Stafeue mit Teilzeitarbeit ein.Diese
kônnte alternativ zLff Wochenarbeitszeiwerkrirzung auch die Môglichkeit einer
Arbeitszeitverktirzung auf Jahresbasis beinhalten.

Wie bei der Blockwahl denken wir bei diesem Modell zur Erhôhung seiner Atfiaktivitât an eine
ZuschuBzahlung von VlV. Hierbei ist insbesondere ein Ausgleich frir entstehende Minderungen
in der gesetzlichen Rentenversicherung vorzusehen. Auswirkungen in der Betieblichen
Altersversorg ung werden im Ratrmen einer grundsâtzlichen Neuordnung dieses
Themenbereiches aufgefangen.

Wie beim Blockmodell soll auch bei diesem Modell beaiglich der ZuschuBzahlungen das
Prinzip der Zumutbarkeit mit der Folge degressiv gestâffelter Zuschüsse angewendet werden.

2. AnlaB zur Einführung

" Ausgangssituation

Ende 1992 setzte auch in Deutschland - nach dem Auslaufen der Sonderkonjunktur durch die
Wiedervereinigung - die Rezession auf dem Automobilmarkt ein. Als Reaktion hierauf hat die
Volkswagen AG ein umfassendes Kostensenkungsprograrnm initiiert und konsequent durch-
gefrihrt, das innerhalb kurzer Zeit zu erheblichen Kostenentlastungen geftihrt hat.
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" Auswirkungen auf die Personalsituation

Im Rahmen des Kostensenkungsprogranrms muBte auch der Personalbestand gesenkt werden.
Ende 1992 betrug dieser in der VW AG 113.845 Beschâftigte (ohne Auszubildende).
VorwiegenddurchAltersregelungenundAuftrebungsvertrâgekonnteerum l2.5l5auf 101.330
(Stand 01 .01 .94) reduziert werden. Begleitet wurden diese MaBnahmen durch Kurzarbeit in
ganz erheblichem Umfang.

Aufgrund weiter anhaltender Nachfrageschwâche sowie erheblicher Produktiviüisfortschritte
ist frir die Jahre 1994195 ein Personalüberhang von ca. 30.000 Mitarbeitern entstanden. Dieser
ist nur zu einem Drittel auf den erwartenden Nachfragenickgang, aber zu zwei Dritteln auf
Produktiviüitsverbesserungen zurückzufrihren.

' Alternative Lôsungsrüglichkeiten

Ein weiterer sozialverüâglicher Personalabbau durch Alærsregelungenund Aufhebungsvertrâge
in dieser enormen GrôBenordnung schlo8 sich allein schon aus finanziellen Gninden aus.

Auch Kurzarbeit wâre kein geeignetes Instrument gewesen. Einerseits lâuft der vom
Gesetzgeber festgelegte Gewâhrungszeifiaum in diesem Jahr aus, andererseits würde eine
erhebliche Kosænbelastung beim Unternehmen verbleiben.

Die andere herkômmliche Alternative hâtte Massenenflassungen gehei8en. Auch das hâtte
erhebliche finanzielle Belastungen fiir Volkswagen bedeutet. Hinzu wâren schwerwiegende
soziale Folgen ftir die überwiegend monostrukturierten Standorte und Regionen gekommen.

Aus all diesen Gründen ist bei Volkswagen eine neue lxisung ennpickelt worden.

3) Beschâftigungswirkung

Mit der Verl«irzung der Wochenarbeitszeit um 20 % auf 28.8 Stunden ûat mit sofortiger Wirkung
vom 01.01. 1994 ein erheblicher beschâftigungssichernder Effekt ein. Von dem ftir die Jahre 1994
und 1995 prognostizierten Beschâftigungsüberhang von 30.000 Mitarbeiærinnen und Mitarbeitern
konnten mit einem Schlag fast zwei Dritæl sozialverfiâglich aufgefangen werden.

Auf Basis der 36 StunderÿWoche betrug die Personalkapaziüit zum Jahresende 1993 100.655
Mannjahre. Mit der Arbeitszeiwerktirzung trat eine Verringerung um 19.558 Mannjahre auf
81.096 Mannjatre (Stand 30.06.94) ein.

Der verbleibende Personalüberhang in Hôhe von rd. 10.000 Beschâftigten ist jetzt über die
Modelle Block und Stafette auszugleichen.

4) Individueller Gestaltungsspielraum

Die Umsetzung der Arbeitszeiwerktirzung lag dezenüal in der Verantwortung des jeweiligen
VW-Werkes. Ziel war es dabei, individuelle maBgeschneiderte Arbeiszeiç und Schichtnodelle
ftir jeden eirzelnen Standort zu erarbeiten. In Abhiingigkeit der Rahmenbedingungen (GrôBe,
Komplexitât, Programmsituation, Stellung im Fertigungsverbund) erfolgte die konkrete Umsetzung
in der Zeit vom 1. Januar bis 4. April 1994. Daniber hinaus galt es, neben den beüieblichen
Erfordernissen auch die Interessen der Belegschaft miæinzubeziehen.
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Im Ergebnis fiihrte dies zu einer Vielzahl von unterschiedlichen Arbeitszeit- und Schichûnodellen,
die sich nicht nur zwischen den Werken, sondern auch innerhalb eines T[erkes zwischen den
Bereichen unterscheiden kônnen.

Als Fazit liiBt sich festhalten, daB der individuellen Angestaltung so viel Spielraum wie môglich
eingerâumt worden ist. Insgesamt sind auf diesem Wege ca. 150 verschiedene Arbeitszeinnodelle
vereinbart worden. Dabei arbeiten ca. 70.000 Beschâftigte in der 4 Tage-Woche und ca. 30.000
Beschâftigte in der traditionellen 5-Tage-Woche mit verl«irzter Arbeitszeit.

5) Zusammenhang mit QualifTzierungs- und Weiterbildungsma8nahmen

Das Volkswagenmodell beschrânkt sich nicht auf die Aspekte Arbeitszeitverkrirzung und
Beschâftigungssicherung, sondern enthâlt auch wichtige Elemente zur Qualifizierung und
Weiterbildung, denn fiir den zuktinftigen Erfolg von Volkswagen ist die Qualitiit der Belegschaft
ein ganz wesentlicher Wettbewerbsfaktor, der sich stiindig am weltweiten \Vettbewerbsniveau
orientieren muB.

Um dieses ehrgeizige Ziel zu erreichen, muB gerade auch in wirtschaftlich sehr schwierigen
Zeiten eine zielgerechte Qualifizierung -und Weiterbildung der Belegschaft môglich sein. Dabei
müssen sowohl fachliche als auch überfachliche Fiihigkeiten in gleichem MaBe berücksichtigt
werden. Um dies zu gewiihrleisten hat sich Volkswagen ein neues, starkes Leitbild ftir seine

Mitarbeiter gegeben, das sogenannte M4-Mitarbeiter-Profil. Dabei steht M4 fiir die vier
Eigenschaften multifunktional einsetzbar, mobil, mitgestaltend und menschlich.

Hinzu kommt, daB insbesondere in den arbeitsfreien Zeiæn im Zusammenhang mit dem
Blockmodell eine umfangreiche Qualifizierung erfolgen soll. Hierzu wird mit heutigen
Mitarbeitern der Volkswagen AG eine eigene VTV-Coaching-GmbH gegnindet.

Volkswagen definiert dabei die Coaching-GmbH als einenMotor frir Qualifizierung und Beschâfti-
gung. Sie soll helfen, den Strukturwandel der Arbeit sozialvertrâglich zu gestalten.

6) Befristung/Dauer der Regelung

Die Vereinbarung zur "Sicherung der Standorte und der Beschâftigung" vom 15.12.1993 trat am
1. Januar 1994 in Kraft, und kann mit einer Kündigungsfrist von 3 Monaten zum Jahresende,

ersfrnals zum 31.12.1995 gektindigt werden. D.h., dass Volkswagen rechtzeitig mit seinen

Verhandlungspartnem in Kontakt treten wird, um über den Fortbestand bzw. eine Ànderung der
jetzt gültigen Regelung zu verhandeln. Aus heutiger Unternehmenssicht spricht einiges daf,ir, dass

auch nach 1995 die bisherige Vereinbarung Bestand haben wird.

Nichts desto trotz ist das Unternehmen auch ntr Zeit in der Lage, auf bestehende Ânderungen der
wirtschaftlichen Rahmenbedingungen flexibel zu reagieren. Dies zeigt die zeitlich befristete
Ausnahmeregelung ftir im Jafu t994 Ausgebildete (vgl. 1. Darstellung des Modells/Stafette fiir
Ausgebildete).

i.

7) Vor- und Nachteile

Die Tarifuereinbarung aî 28,8 Std.-Woche bringt im Vergleich nr anderen lôsungen
(Massenentlassungen, maximale Kurzarbeit bei Weiterfiihrung des sozialverfrâglichen Personalabbaus)

deutliche Vorteile sowohl flir das Unternehmen als auch fiir die Belegschaft mit sich:
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o für das Unternehmen

- Sofortiger Einsatz der Regelung zum 01.01.1994
- Reduzierung der Personalkosten um ca. 1,3 bis 1,6 Mrd. DM pro Jahr
- Liquiditiitserhalt
- Senkung der Sttickkosten
- Know-how-Erhalt
- Erhôhung der Arbeitszeitflexibilitiit
- Aufrechterhalæn der Motivation durch die gegebene Beschâftigungsgarantie
- Betriebsfrieden bleibt bestehen

' für die Belegschaft

- Keine betriebsbedingten Kündigungen bis zum 31 .12.1995
- Beschâftigungssicherung von 100. 000 Arbeitsplâzen
- Gleichmâssige Belastung aller (20 7o Arbeitszeitverktirzung)

unter Benicksichtigung der materiellen Zumutbarkeit durch
eine geringere finanzielle Nettobelastung frir niedrigere
Entgeltgruppen (aufgrund der Steuerprogression) sowie durch
die Modelle Stafette und Blockwahl.

Als Nachteile sind Umstellungsprobleme in der Anfangsphase, ein hoher Regelungsbedarf
aufgrund der Vielzahl der Modelle zur Umsetzung der 28,8 Std.-Woche sowie z. T. temporiire
Leistungsverdichtung im indirekten Bereich zu nennen. Inzwischen zeigt sich aber, dass diese
genannten Nachteile nach einigen Monaten Anlaufzeit entweder inzwischen behoben sind oder sich
abgemildert haben.



BI.]NDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

(Stellungnahme von Margarethe Riedel, Betriebsrâtin)

1. Die Ausgangslage

Das Textilhaus Ludwig Beck ist seit Herbst 1992 als AG organisiert. Das Unternehmen mit seinem

Starnmhaus am MarienplaE in München, seinem neuen Haus in Kôln und seinen 13 kleineren Filialen
in Deutschland beschâftigt etwa 1016 Mitarbeiter. Der Anteil der weiblichen Beschâftigten im Verkauf
liegt bei circa 90 %. Unser "Kaufhaus der Sinne" ist an 6 Tagen pro Woche 52 Wochen im Jatlr
geoffrret. Die Beniebszeit kann in folgende Komponentenzærlegt werden:

* vier normale Wochentage mit einer Ôffnungszeit von 9.30 - 18.30 Uhr,
* ein langer Donnerstag pro Woche,

x drei kurze Samstage pro Monat,

* ein halblanger Samstag wâhrend der Sommerzeit,

x ein langer Samstag wiihrend der Winter- und Adventszeit.

Bereits 1978 wurde bei Beck ein Arbeitszeinnodell entwickelt, das sowohl betriebswirtschaftliche
Erwâgungen als auch insbesondere die Interessen der Beschâftigten und Kunden benicksichtigt.

Um die Ziele der im folgenden nâher zu beschreibenden individuellen Arbeitszeit (abgekiirztl{Z)
besser verstehen zu kônnen, ist es sinnvoll, die Gründe, die zu ihrer Einftihrung flihrten, zu
skizzieren. Vor allem zwei Motive veranlaBten uns zur Einffihrung der IAZ: Zum einen Ergeb-
nisse einer durch Infratest durchgeftihrten Kunden-und Mitarbeiterbefragung als auch eine

Kundenfrequenzanalyse.

Einerseits entrvickelt sich die Modebranche zunehmend vom Verkâufer- zum Kâufermarkt. Für
uns hei8t das konkret, daB wir zunehmend die Wünsche der Kunden zu benicksichtigen haben.

Diese Erkenntnis veranlaBte uns dazu, unser Arbeitskrâfteangebot den Frequenzstrukturen besser

anzupassen. Bedingt durch unsere zentrale Geschâftslage, im Herzen Münchens, haben wir uns

vor allem in der Mittagszeit, wenn die am Altstadûand liegenden Geschâfte und die
Innenstadtbüros Mittagspause machen, auf einen nicht nachlassenden Kundenansturm einzustellen.
Mit einer zu geringen Personalprâsdnz wiihrend der Mittagszeit würden wir unserem Anspruch,
ein kundenorientiertes Dienstleistungsunternehmen zu sein, nicht gerecht werden.

Zum anderen ergab die Mitarbeiterbefragung, daB es fiir viele Mitarbeiter neben dem Gut "Geld"
auch noch ein Gut "Zeit" gibt. Ein Ergebnis der Umfrage war, da8 in einer Stadt mit hohem
Freizeitwert eine VielzaN unserer Beschâftigten weniger arbeiten wollen, um ihren familiâren
Verpflichtungen besser nachkommen zu kônnen. Der Wunsch einer besseren Vereinbarung von
Erwerbsarbeit und persônlichen Plânen, auch diskutiert unter dem Schlagwort "Wertewandel",
war also ein wesentliches Motiv ftir die Einftihrung der lAZ.

München)
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2. Funktionsweise der lltZ
Sinn der IAZ ist es, den Arbeitskrâfteinsatz dem Arbeitsanfall môglichst optimal anzupassen. In
Zeiten geringen Arbeitsanfalls brauchen die Mitarbeiter weniger zu arbeiten, das heillt sie machen
"Zeitschulden". Diese "Zeitschulden" werden nZeiten hohen Arbeitsanfalls durch Leisten von
Mehrarbeit, also durch Überschreiten der theoretischen Tagesarbeitszeit, ausgeglichen.
Zeitschulden bzw. -guthaben verândern das Grundgehalt nicht.

Die Verteilung der Arbeitszeit erfolgt in Anlehnung an eine monatlich erstellte Umsatzplanung
frir jede einzelne Abteilung. Nach dieser Grobplanung wird eine wôchentliche
Anwesensheitsfeinplanung erstellt. Eine langfiihrige Frequenzstudie, in der wir jede Parzelle
unseres Hauses mit den über 100 Registrierkassen erfaBt hatten, liefert uns die PlanungsgrôBen
der zu erwartenden Kundensffôme verteilt auf die einzelnen Abteilungen, Etagen und Wochentage.
Ziel dieser Einsatzplanung ist es, den Arbeitskrâfteeinsatz môglichst optimal der Zahl der Kunden
anzupassen. Der Mitarbeitereinsatz erfolgt jedoch nicht nur aufgrund von betriebswirtschaftlichen
Erwâgungen, vielmehr werden auch die Wünsche der Beschâftigten in hohem MaBe
berücksichtigt. Jeder Mitarbeiter hat nach Rücksprache mit dem IAZ-Beauftragten einer Abteilung
die Môglichkeit, seine Wochen- und Tagesarbeitszeit flexibel, seinen persônlichen Prâferenzen
entsprechend, zu gestalten.

Das Kernsttick unseres Arbeitszeitrnodells ist der individuelle Gestaltungsspielraum der
Stundenvertrâge. An der untersten Schwelle der Arbeitszeitvertrâge steht der 6O-Stunden-Vertrag.
Der hôchstrnôgliche Teilzeitvertrag liegt bei 160 Stunden pro Monat. Dazwischen sind Abstufun-
gen in 5-Stunden-Intervallen môglich. In unserem Unternehmen gibt es in der Behandlung von
Teilzeit- und Vollzeitkrâften keine Unterschiede. Alle Mitarbeiter genieBen gleichermaBen die
Vorteile aller betrieblichen Sozialleistungen.

3. Auswirkungen der lArZ

Die Ergebnisse unseres flexiblen Arbeitszeitnodells sollen im folgenden inüberblicksartiger Form
geschildert werden.

3.1 Rückgang der Fluktuation und des Krankenstandes

Im Textileinzelhandel arbeiten im Verkauf ganz überwiegend Frauen. Wegen EheschlieBungen,
Nachwuchs, Umzug oder sonstigen persônlichen Gründen ist die Fluktuation in diesem Beruf
daher naturgemâB vergleichsweise hoch. Seit Einf,ihrung der IAZ liegt unsere Fluktuationsrate
erheblich unter dem Branchendurchschnitt. Gleiches gilt ftir den betrieblichen Krankenstand. Die
krankheitsbedingte Absentismusrate hat sich nach Einfiihrung der IAZ auf einem etwa 25 %

niedrigerem Level eingependelt.

3.2 Abschaffen der Urlaubssperrzeiten

Mit Einfiihrung der IAZ konnten wir die branchenüblichen, sporadischen Urlaubssperrzeiten
abschaffen. Selbst in Hochsaisonzeiten kennen wir Sperrzeiten nicht mehr. Dieser Sachverhalt
trâgt wesentlich zur Zufriedenheit ünserer Beschâftigten bei und erkliirt zum Teil den eben
geschilderten Rückgang der Fluktuations- und Absentismusrate.



3

3.3 Das Personal bewirbt sich von selbst

Unser Arbeitszeitnodell ftihrte uns neue Mitarbeiter zu. Über acht Jahre lang muBten wir keine
Personal-Suchanzeige fiir Verkaufsberufe mehr schalten. Unsere neuen Mitarbeiter, die sich
spontan bei uns beworben hatten, verfligten in den meisten Fâllen über ein hôheres Bil-
dungsniveau. Dadurch kônnen die Verkaufsgesprâche auf einem qualitativ hôheren Niveau
durchgeftihrt werden.

3.4 Steigerung des Stunden-Durchschnitts-Lohnes

Die Einkommensverluste unserer Mitarbeiter durch eine geringere Monatsarbeitszeit konnten
durch "treffsichere" Anwesenheit und dem damit hôheren persônlichen Umsatzbonus
weitestgehend kompensiert werden. Der Anteil des Umsatzbonus von bisher durchschnittlich l7 %
stieg nach Einfrihrung der IAZ auf durchschnittlich 20 % vom monatlichen
Gesamt-Brutto-Einkommen.

3.5 Kontinuitât des Einkommens

Durch die Trennung der beiden GrôBen Zeit und Geld wird die Hôhe des monatlichen
Einkommens zur festen dispositiven GrôBe. Mehr- oder Minderstunden haben keinen EinfluB auf
die Hôhe des Grundeinkommens. Zeitguthaben oder -schulden verhalten sich âhnlich wie
Geldguthaben oder -schulden zum Stichtag auf einem Bankkonto. Die Salden werden als Vortrag
in den nâchsten Monat hinübergenommen.

3.6 Kundengerechter Personaleinsatz

Der kundenorientierte Personaleinsatz basiert auf der Erkenntnis der Notrvendigkeit einer

kundenorientierten Unternehmenspolitik. Konkret heiBt das, daB wir den Kunden als das

Wichtigste ansehen und entsprechend unser Verhalten auf ihn ausrichten. Dieser vergleichsweise

abstrakte unternehmenspolitische Grundsatz schlâgt sich auch in unserem Arbeitskrâfteeinsaz
nieder. Bei Ladenôffnung gibt es nur noch eine Mindestbesetzung. Im Gleichklang mit den
Kundenfrequenzen steigt dann unsere Mitarbeiteranwesenheit, um dann am Abend wieder
abzusinken. Auf diese Weise nâhern sich die Frequenz- und die Prâsenzkurven an.

3.7 Humanere, familiengerechtere Arbeitszeiten

Unser flexibles Arbeitszeirnodell ûâgt in hohem MaBe zu einer besseren Vereinbarung von Beruf
und Privatleben bei. Folgende Beispiele sollen dies illustrieren:

x die Mutter, die ihre Kinder am Vormittag in den Kindergarten bringen môchte, reduziert ihren
Monats-Arbeits-Zeiwertrag um X-Stunden und fângt spâter zu arbeiten an;

* die Ehefrau, die mit ihrem Mann frtiher zu Abend essen môchte, reduziert ihren Arbeitsvertrag
ebenfalls um X-Stunden und beendet ihren Arbeitstâg entsprechend früher;

* die Frau, die einmal in der Woche nach ihrer pflegebedürftigen Mutter sehen môchte, arbeitet
statt bisher flinf nur noch vier Tage in der Woche;

* die Frau, die sich weiterqualifizieren môchte und daher abends Veranstaltungen der
Volkshochschule besucht, wandelt ihren Vollarbeits- in einen Teilarbeitsvertag um;

* die Frau, die auf die maximale Einkommenshôhe angewiesen ist, arbeitet weiterhin als
Vollzeitkraft.
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Es gâbe viele weitere denkbare Beispiele, die zeigen, warum ein so flexibles Arbeitszeiunodell,
das nicht einmal Kernarbeitszeiten kennt, flir eine Vielzahl im Erwerbsleben stehender Frauenund
Mânner besser geeignet ist als starre, stupide Arbeitszeiten.

3.8 Stârkung der IdentifÏkation mit Unternehmenszielen

Eine ein Jahr nach Einfrihrung der IAZ erneut von Infratest durchgeflihrte Mitarbeiterbefragung
ergab, daB keiner unserer Beschâftigten auf das flexible Arbeitszeiunodell verzichten will. Nicht
nur die Einkommenskontinuitàt bei zusâtzlich steigendem Stunden-Durchschnittslohn, sondern vor
allem die zunehmenden Môglichkeiten der Selbswerwirklichung der Mitarbeiter sorgten ftir eine
hôhere Identitiit der Mitarbeiter mit den Zielen der einzelnen Abteilungen bzw. des Unternehmens
als Ganâeit.

4. Zusammenfassung

Welcher Zusammenhang besteht nun zwischen dem skizzierten Arbeitszeiunodell und der
sozio-demographischen Entwicklung? Wir haben in Zukunft nicht nur generell mit einer
prozentualen Zunahme âlterer Beschàftigter und einer steigenden Frauenerwerbslâtigkeit zu
rechnen, sondern müssen auch bedenken, daB vor dem Hintergrund einer verlângerten
Erwerbstâtigkeit die Ansprüche an eine Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben steigen werden.
Gefragt sind daher betriebliche Gestaltungsansâtze, die den unterschiedlichen Anforderungen im
Lauf des Berufslebens gerecht werden.

Obwohl unser geschildertes Arbeitszeitrnodell urspninglich nicht vor dem Hintergrund des
sozio-demographischen Wandels enstanden ist, denken wir, daB dieses Modell einen
zukunftsfâhigen Weg aufzeigt: Gefragt sein werden nicht lânger stupide, starre Arbeitszeiten,
sondern vielmehr innovative, flexible Modelle, die sowohl betriebswirtschaffliche Erwâgungen
als auch die sich im Laufe der Erwerbstâtigkeit wandelnden Prâferenzen der Beschâftigten
berücksichtigt. Unser Modell der IAZ wird diesen beiden Anforderungen gerecht. Es berück-
sichtigt nicht nur betriebswirtschaftliche Erwâgungen, indem es eine weitgehend optimale
Kundenorientierung ermôglicht, sondern trâgt auch in hohem MaB zu einer besseren Vereinbarkeit
von Erwerbstàtigkeit und Privatleben bei, Wir denken daher auch, daB gerade âltere
Mitabeiterinnen von auf ihren Wünschen zugeschnittenen Arbeitszeiten profitieren werden und
sie daher auch in Zukunft gerne als erfahrene, zuverlâssige und kompetente Verkâuferinnen bei
uns arbeiten môchten.

AbschlieBend noch ein Gedanke: Das Bild des Arbeitsmarktes wird von den unterschiedlichsten
Stellen in verschiedensten Szenarien gesehen. Ganz egal, wie der Arbeitsmarkt der Zukunft dann
tatsàchlich aussehen wird: Mit flexiblen, innovativen Arbeitszeirnodellen wie der IAZ haben wir
ein Instrument des Personalmarketirlgs, das diese Zukunft etwas besser zu meistern hilft.



FIAT

ITALIEN

Beim Solidarilâtsvertrag (contratto di solidarierà) handelt es sich um eine auf Unternehmensebene
getroffene Vereinbarung, die dazu dienen soll, Massenentlassungen bzw. -freisetzungen infolge
eines Personalüberhangs zu vermeiden oder aber die Einstellung weiterer Arbeitskràfte zu
ermôglichen und die eine Arbeitszeiwerl«irzung und Lohnminderung ftir alle Beschâftigten des
Unternehmens beinhaltet. Die Vereinbarung zur Arbeitsplazsicherung, die zur Vermeidung von
Stellenabbau abgeschlossen wird und daher als "defensive", d.h. arbeitsplatzsichernde MaBnahme
angesehen wird, erôffnet den betroffenen Arbeitnehmern einen Anspruch auf eine 50%-ige
Ausgleichszahlung über die Hôchstdauer von24 Monaten aus dem Lohngarantiefonds (angehoben
auf 75% gemdl! dem Gesetz 236 aus dem Jahr 1993) frir den erlittenen Einkommensverlust. Wenn
die Vereinbarung hingegen auf die Einstellung zusâtzlicher Arbeitnehmer abzielt, es sich also um
eine "offensive", d.h. arbeitsplatzschaffende MaBnahme handelt, so hat der Arbeitgeber Anspruch
auf eine Beihilfe fiir jeden neu eingestellten Arbeitnehmer und einen Anspruch auf die persônliche
Auswahl der eingestellten Personen (Gesez Nr. 863 aus demJahr 1984). " (European Employment
and lndustrial Relations Glossary: Italy, hrsg. Tiziano Treu, London 1991).

Schâtzungen zufolge erstreckten sich die beschâftigungssichernden MaBnahmen im Jatr 1993 auf
etwa 45.000 Arbeitnehmer und konnte dadurch der Abbau von fast 20.000 Arbeitsplâtzen ver-
hindert werden. In den ersten Monaten des Jahres 1994 wurden viele wichtige
Unternehmensvereinbarungen im Zuge industrieller UmstrukturierungsmaBnahmenerzielt, die der
arbeitsplatzerhaltenden Kategorie der sogenannten "Solidaritâtsvertrâge" zuzurechnen sind.

SOLIDARITÂTSVERTNÂCN BEI FIAT

Ende Febrtar 1994 wurde bei FIAT (Personenwagen) eine Vereinbarung über industrielle
UmstrukturierungsmaBnatrmen und zur Bewâltigung der Krise im Produktionsbereich erzielt, dies
mit aktiver Beteiligung der Regierung. Die Vereinbarung, die auf 16.600 der insgesamt 100.000
bei FIAT-Italien beschâftigten Arbeitnehmer Anwendung findet, enthâlt im wesentlichen die drei
folgenden Punkte:

a) die verstârkte Nuzung von Vorruhestandsmôglichkeiæn, wovon 6.600 Arbeitrehmer
beffoffen sein werden sowie spèzielle Leistungen fnr 2.200 Arbeitnehmer ftir den Zeifiaum
bis zum Erreichen des Rentenalters. Darüber hinaus werden 4100 weiære Beschâftigte
vonibergehend freigesetzt werden bzw. an speziellen Berufsbildungsma8nahmen teilnehmen.

b) die Einftihrung sogenannter "Solidaritâtsverüâge" fiir 3.400 Vollzeitbeschâftigte (betroffen
davon sind 8.700 Arbeitnehmer). Die Solidaritiitsverffâge sind auf 24 Mror:rite begrenzt und
die einzelnen Arbeitszeitverkiirzungen kônnen sich zwischen 30% und 80% bewegen.

c) die Verpflichtung von seiten der Regierung und von FIAT, 450 Milliarden Lire in die
Entwicklung umweltfreundlicher Autos zu investieren.

ITALTEL
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DAS ITALTEL.TIBEREINKOMMEN

An dieser Stelle werden Auszüge aus der Vereinbarung wiedergegeben, die im Februar 1994
zwischen dem Unternehmen ITALTEL (welches mit 14583 Beschâftigæn im Bereich der
Herstellung von Telekommunikationsausrüstungen tâtig ist) und den Metallarbeiterverbânden der
Gewerkschaften CGIL, CISL und UIL abgeschlossen wurde.

Solidaritâtsvertrâge ("CDS")

Die Solidarilâtsvertràge werden vom 2 I . Februar 1994 bis zum vereinbarten Ablauftermin am 3 1 .

Dezember 1995 zur Anwendung gelangen. Für das laufende Jahr wird die Arbeitszeiwerl«irzung
mit dem Ziel durchgeftihtt, ca. 2000 überzâhlige Arbeitsplâue aufzufangen, die sich insgesamt
auf der Ebene der

a) Anw endungsgebiete der Solidartûilsveftriige

Die betroffenen Parteien haben als grundlegende Kriterien fl,ir die Anwendung der
Solidariüitsvertrâge die weitestgehende Ausschôpfung aller Môglichkeiten zur Verringerung der
Arbeitszeit genannt, damit zwischen den einzelnen Arbeitnehmern der Unternehmensgruppe Italtel
eine grôBnnôgliche Solidaritiit geschaffen wird und die Auswirkungen, die sich durch diese
MaBnahmen flir den Einzelnen ergeben, soweit wie môglich abgefedert werden kônnen. Im
übrigen bleibt davon die Forderung unbertihrt, die wesentlichen Anforderungen hinsichtlich der
Funktionsfiihigkeit, Leistung und Effizienz in den jeweiligen Tâtigkeitsbereichen zu wahren, damit
die gesamte Wettbewerbstiihigkeit der Unternehmensgruppe aufrechterhalten werden kann. Zu
diesem Zweck werden die im geplanten "Anhang B" aufgefrihrten Tâtigkeiten von der Anwendung
der MaBnahme ausgenommen, das gleiche gilt ftir Arbeitnehmer, die Teilzeitarbeit verrichten.

Die Anwendung der Solidaritâtsvertrâge wird daher in den jeweiligen Gesellschaften und
Produktionseinheiten die einzelnen Fertigungsbereiche betreffen, sowie die allgemeinen und
Bereichsstrukturenund die gesamten Nebentâtigkeiten, zu denen auch die Bereiche Forschung und
Entwicklung zdhlen sowie der Verkaufssektor.
Die Angaben über die Anwendung des Solidaritâtsvertrages ab dem 21. Februar 1994 werden flir
jede einzelne Gesellschaft sowie frir deren einzelne Produktionsbereiche vorgestellt; im hinftigen
"Anhang A" wird die erwartete Hôchstzahl der in diese MaBnahme einbezogenen Arbeitnehmer
aufgelistet, sowie das geschâtzte Niveau der Aufnahmetiihigkeit ftir die Überhangkapazitàæn.

b ) Arb e it sze itv e rkünun g e n

Die fiir die Abfederung der vorhersehbaren Überhangkapazitâten im Personalbereich notwendigen
Arbeitszeitverktirzungen werden auf der Grundlage der Jahresarbeitszeit vorgenommen, unter
gleichzeitiger Bezugnahme auf ' den derzeit gültigen Rahmentarifuertrag, der die
40-Stunden-Woche vorsieht. Daher wird bei der Einftihrung der Solidaritiitsvertrâge der erste
Bezugszeitraum zwischen dem 21. Februar und dem 31. Dezember 1994 liegen, der zweite
Bezugszeitraum bezieht sich auf das gesamte Kalenderjahr 1995.

Die Arbeitszeiwerringerung wird im Verlauf oben genannter Bezugszeitâume dadurch erreicht, daB

entweder vollstiindig arbeitsfreie Tage im Verlauf der Arbeitswoche eingefiihrt werden und/oder die
Arbeitsunterbrechungen addiert und auf vollstiindig arbeitsfreie Wochen umgelegt werden.
Für den Bezugszeitraum 1994 wird ein Mittelwert frir die Arbeiszeiwerktirzung festgelegt, der
auf der Grundlage von 225 allgemein verfrigbaren Arbeitstagen im Bezugszeitraum berechnet
wird, von dem die Wochenenden (Samstag und Sonntag) abzuziehen sind. Somit ergibt sich frir
Arbeitnehmer, die in den einzelnen Betriebseinheiten auf der Basis der 5-Tage-TVoche arbeiten,
eine Arbeitszeitverkrirzung um ungetiihr 23%, die nach zwei Modellen umgesetzt werden kann:



3

Solidarittitsvertrag vom Typ A:

Solidarittitsvertrag vom Typ B:

Verktirzung der Arbeitszeit um 57 Werktage mit 8-sttindiger
Arbeitszeit
Verktirzung der Arbeitszeit um 28 Werktage mit S-snindiger
Arbeitszeit.

c) Massnahmen auf organisatorischer Ebene

1. Flexibilitât

Sollte sich die Nonvendigkeit ergeben, im Rahmen der tarifuertraglich vereinbarten üblicherweise
gültigen Regelarbeitszeit eine Erhôhung der durch diesen Vertrag vorgesehenen
Arbeitszeiwerktirzung vorzunehmen, um zeitlich befristeten Anforderungen einer gesteigerten
Arbeitsbelastung nachkommen zu kônnen, so muB das Unternehmen den Arbeitnehmervertretern
der betroffenen Betriebseinheiten mindestens sieben Tage zuvor davon Mitteilung machen, damit
im Verlauf der f[inf nâchsten auf diese Mitteilung folgenden Tage eine gemeinsame Pnifung
vorgenornmen werden kann.

Des weiteren wird vereinbart, daB jedesmal, wenn sich die Notwendigkeit ergibt, von den nach
den Bestimmungen des Solidaritâtsvertrages beschâftigten Arbeitnehmern zusâzliche
Arbeitsleisnrngen rt verlangen, die über die ftir ihren Bereich vereinbarte Arbeitszeit
hinausgehen, diese Arbeitnehmer die Môglichkeit erhalten, entsprechende Ausgleichsruhezeiten
innerhalb der nâchsten drei Monate wahrzunehmen. Die Ausgleichszeiten sind innerhalb des
Anwendungszeitraums dieses Solidaritiitsverüages zu gewiihren, auch wenn die zusâtzlichen
Arbeitsleistungen in den vorangegangenen drei Monaten zu erbringen waren.

2. Interne Mobilitât

Die Einftihrung der Solidariüitsvertrâge wird von zielgerichteten MaBnatrmen zugunsten der
internen Mobilitiit flankiert, zu denen auch die erforderlichen Aus- und WeiærbildungsmaBnahmen
zu ziihlen sind, damit in den betroffenen Bereichen ein ausgewogenes Verhâltnis zwischen Bedarf
und Angebot an Mitarbeitern unter Berücksichtigung der Qualiüits- und Effizienzkriterien besteht.

3. Ausbildung

Die Parteien werden sich vor dem kommenden 18. Februar zur Prtifung der Frage treffen, wie
vor Ort Interventionsprogramme zugunsten der Aus- und Weiterbildung sowie der Umschulung
ausgestaltet werden, die vom Unternehmen im Rahmen der oben genannten internen Mobilitiitund
weiterer beruflicher Anforderungen angeboten werden und die sich aus der Anwendung dieses
Vertrages ergeben.

d. Ge setzliche B e stimmungen

Die Anwendung der Solidaritâsverràge umfaBt die im Verhiiluris erfolgende Umlegung siimüicher
rechtlicher und vertagsrechtlicher Bestimmungen auf die atsiichlich erbrachten Læisnrngen.
Das Unternehmen wird den betroffenen Arbeitnehmern zum jeweiligen Fâtligkeitsdatum den vom
Gesetz vorgesehenen GehaltsvorschuB zur Integration auszahlen. I

e. Sonderbestimmungen

Im Zuge der Fôrderung der durch diesen Vertrag festgelegten Bestimmungen unterstreicht das
Unternehmen die von ihm eingegangene Verpflichtung zur Beschrànkung des zusâtzlichen
auBerordentlichen Arbeitsvolumens und setzt sich f,ir das laufende Jahr ferner ntm Ziel, auch in
den nicht von den Solidaritiitsverfrâgen abgedeckten Bereichen eine Verringerung der zu
leistenden Arbeitszeit von20% vor Ende 1993 herbeizufiihren.



SPANIEN

Als die Volkswagen AG 1985 - die spanische Wirtschaft sæckæ mitten in einem
AnpassungsprozeÎ! - die 100%ige Übernatrme der Aktien der Seat AG einleiteæ, beschâftigte
dieses Unternehmen rund 30.000 Personen. Heute, neun Jatre spâter, umfaBt die Belegschaft bei
Seat noch knapp 14.000 Personen, die eine Umstrukturierung erleben, die sehr gut als
Gegenbeispiel ftir die Regulierung des europâischen Arbeitsmarktes gelten kônnte (leider nicht das
eiruige Beispiel in den Unternehmen der Europâischen Union): vorübergehender Abbau von 4.600
Arbeitsplâtzen, Heraufsetzung der Arbeits zeit zur Sicherstellung gleichbleibender oder steigender
Produktion und eine starke Lohnsenkung.

Wâihrend der Kaufuerhandlungen mit Seat nutzte die Volkswagengruppe alle damaligen
Môglichkeiten, staatlichen Hilfen und Subventionen frir die Umstrukturierung der Indusrie
weidlich aus und übernahm Seat vôllig saniert: ohne Verluste und Belegschafuüberhang. Und
wâhrend VTV so zum grôBten europâischen Automobilkonzern wurde, verlor die Hâlfte der
Arbeitnehmer bei Seat Barcelona ihren Arbeitsplatz.

Die Unternehmensf,ihrung, die vôllig in der Verantwortung der VW-Gruppe lag, erwies sich als
verheerend. Obwohl die Leitung aus dem wirtschaftlichen Aufschwung in der zweiten Hâlfte der
achtziger Jahre und insbesondere aus dem Konsumboom in Spanien Gewinn zo1, war sie unfiihig,
das Unternehmen an die neuen Gegebenheiten anzupassen, so da3 es jetzt mit zahlreichen
schweren Verlusten konfrontiert ist.

Wenn sich jemand in einer Sache von ôffentlichem Interesse (res publica) irrt, dann kommt ihn
das teuer zu stehen - vor allem, wenn es die Gewerkschaften sind, die sich irren. Wenn dagegen
die Unternehmer, verantwortlich ftir die private Geschâfufiihrung, Fehler machen, pràseniieien
sie den Arbeitnehmern die Rechnung.

Die Leitung legte im Herbst 1993 in alleiniger Verantwortung (vergessen wir nicht, da3 es bei
Seat keine Mitbestimmung gib$ einen Sanierungsplan zur Gewinnerwirtschaftung vor, der
folgendes vorsah:

* Anpassung durch Abbau von 4.600 fubeisplâtzen;
* SchlieBung der Produktionsstâtte in der Zona Franca, um die Produktion in der Fabrik in

Martorell zu konzentrieren;
* einen ehrgeizigen Investitionsplan, unter Nutzung ôffentlicher Finanzierungshilfen;
* eine Iï%ige Senkung der Nominallôhne;
* eine Verliingerung der Arbeitszeit um 16 Pflichttage pro Arbeitnehmer pro Jahr und

môglichst viele freiwillig geleistete Tage.

Die Arbeitnehmer, denen die Notwendigkeit einer Umstrukturierung des Unternehmens bewu3t
war, schlugen vor, einen Plan iihnlich dem von VW ftir Wolfsburg vorgesehenen auszuhandeln;
dies nicht nur weil sie davon überzeugt waren, daB es môglich sei-, dielrbeitsplâtze durch eine
allgemeine Arbeitszeitverktirzung zu retten, sondern auch und vor allem, weil einer der
wichtigsten Beschlüsse des europâischen Betriebsrates bei VW gerade besagt, daB die Arbeitszeit
in den Unternehmen der VW-Gruppe gesenkt und die Wochenéndarbeit abgelehnt werden mu6.
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Aber die VW-Führung weigerte sich rundweg, über solche Bedingungen zu verhandeln. Und ihre
Haltung wiihrend des gesamten Verhandlungsprozesses war so unnachgiebig, daB sie sogar mitten
in den Verhandlungen die Leitung von Seat absetzte und durch eine andere ersetzte, die den
Plânen des Konzerns frir das Unternehmen in Barcelona positiver gegenüberstand.

Der lange VerhandlungsprozeB, gestôrt von Streitigkeiten über den bisher letzten
Umstrukturierungsplan von Seat, endete im Oktober 1994 und brachte die folgenden, hier kurz
zusarnmengefaBten, Ergebnisse :

- durch VerwaltungsbeschluB vom Dezember 1993, d.h. ohne Zustimmung der Vertretung der
Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen bei Seat und trotz nachdrücklicher Opposition der
Gewerkschaften, setzte das Unternehmen den Abbau von 4.600 Arbeitsplâzen fiir einen
Zeitraum von drei Jahren durch. Das bedeutet, daB die Unternehmensleitung die Macht hat, die
Belegschaft der Fabrik entsprechend den Notwendigkeiten ihres Operationsplans unverzüglich
und ohne Kostenaufwand um bis zu 35% zu reduzieren. Sie macht sich damit die erhebliche
Bandbreite der sogenannten quantitâtiven externen Flexibilitiit zunutze (so genannt bei Bernard
Brunhes in "La Flexibilité de la main-d'oeuvre dans les entreprises: étude comparée de quatre
pays européens" {Die Flexibilitiit der Arbeitskraft in den Unternehmen: Eine vergleichende
Untersuchung in vier europâischen Lândern.), OECD, 1989).

- obwohl es aufgrund des Drucks von seiten der Arbeitnehmer nicht zur SchlieBung der Fabrik
in der Zota Frarca kam, lieB die Unternehmensleitung diese Produktionsanlagen brachliegen
und verlagerte die Produktion nach Martorell. Da gemâB dem Operationsplan die zur
Gewinnerwirtschaftung erforderliche Produktionsschwelle bei 320.000 Einheiten pro Jahr liegt,
waren die Arbeitnehmer gezwungen, sollten sie dieses Ziel erreichen, ihre Arbeitszeit stunden-
und tageweise heraufzusetzen, da die Produktionsanlagen in Martorell bei der Arbeitzeit, die
vor der Restrukturierung und vor dem von der Verwaltung gebilligten Arbeitsplatzabbau galt,
nicht die erforderliche Produktionskapazitât hatten. Es liegt auf der Hand, daB die
Konzentration der Automobilproduktion in einer einzigen Fabrik das Personal zu einer
schrankenlosen funktionalen Flexibilitiit (Versetzungen, direkter und indirekter Austausch von
Arbeitskrâften, usw.) zwingt.

- folglich sieht der im Oktober l994wfierzeichnete Dreijahrestarifuerfrag eine Heraufsetzung der
Arbeitszeit um 80 Stunden pro Jahr vor, was 10 Tagen à 8 Arbeitsstunden entspricht.
Au8erdem kann der Arbeitrehmer freiwillig noch bis nt 13 Tage atsàtzlich arbeiten. Die
zusâtzlichen Tage müssen, egal ob sie freiwillig oder unfreiwillig gearbeitet werden, an den
Wochenenden geleistet werden, da die Produktionsanlagen wiihrend der restlichen Wochentage
voll ausgelastet sind. Hinsichtlich der Arbeitszeit sind also verglichen mit dem vorigen
Tarifuertrag (in dem eine individuelle Arbeitszeit von 217 Tagen, sprich 1736

Jahresarbeitsstunden, festgeschrieben war) drei Artikel hinzugekofllmen, die unter dem Titel
"rusâtzliche Arbeitszeit" folgendes festlegen:

Artikel I
Die Leitung kann - auBer in den Monaten Juli und August - Feiertagsschichten ftir die

Hauptproduktion ansetzen, wobei 10 volle Tage nicht überschritten werden dürfen.

Artikel2

.... Die Leitung kann zusâtzlich zu den in Art. 1 genannten noch weitere Feiertagsschichten

organisieren, die seitens des Arbeitnehmers freiwilligen Charakter haben, wobei 13 volle Tage

nicht überschritten werden dürfen. ...

Artikel 3

Die zusâtzlich zur individuellen Arbeitszeit geleisteten Arbeitsstunden gelten in jedem Fall als

srukturell bedingt.
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Diese Art der Flexibilitiit, die darin besteht, die Arbeiszeit ztt, variieren, ohne die Anzatrl der
Arbeitnehmer zu verândern, nennt der bereits oben erwâhnte Autor quantitative interne
Flexibiliüit. Es ist müBig festzustellen, da8 dieser Bezeichnung ein Attribut, eine Konnotation
fehlt, die deutlich macht, welch unterschiedlichen Charakter die besagte Flexibiliüit in den
Fabriken von VW hat, je nach dem wo sie liegen: in Barcelona oder in Wolfsburg. Denn dort war
das Resultat, wie aus dem Dokument über das Arbeitszeirnodell bei Volkswagen hervorgeht ein
gar:z anderes: Erhalt von Arbeitsplâtzen, viertagewoche, Bildungsausgleich, ...

- In dem Tarifuertrag gelang es trotz einer Reduzierung der Lôhne die von der Leitung
angestrebte drastische Lohnsenkung zu stoppen. Dennoch werden die Reallôhne 1994 im
Verhâltnis zur Inflationsrate um mindestens einen Punkt verlieren.

- SchlieBlich hat der Volkswagenkonzern in den nâchsten Jahren bei Seat Investitionen in Hôhe
von 170.000 Millionen Peseten geplant. Die Kassen der Zentralverwaltung, sonst so gut
verschlossen, werden diesen Investitionsplan mit 35.000 Millionen Peseten untersnitzen.

Die Konzernleitung droht erneut mit einem Arbeitsplatzabbau, der die Beschâftigung der
Produktionsentwicklung anpaBt. Man kann nur hoffen, daB diese Drohung nicht wahrgemacht
wird, denn es ist nur schwer vorstellbar, daB die Arbeitnehmer in den Randstaaten der
Europâischen Union einen so hohen Preis dafiir bezatrlen sollen, daB sich der europâische
Automobilbinnenmarkt konsolidiert.





Herausgegeben von Bosch, G.; Dawkins, P. und Michon, F. Verôffentlicht (1994) vom
Internationalen Institut fiir Arbeitsstudien, Genf.
ISBN 92-90t4-526-9

Dieses Buch ist das Ergebnis von drei vom "International Symposium on Working Time (ISIVT)
(Internationales Symposium zur Arbeitszeit) zwischen 1985 und 1990 organisierten Konferenzen,
in deren Verlauf die Teilnehmer aus 14 Liindern vergleichbare Abhandlungen über ihr jeweiliges
Land erstellt haben. In den 14 Kapiteln der einzelnen Lânder (Australien, Ôsterreich, Belgien,
Kanada, Bundesrepublik Deutschland, Frankreich, Ungarn, Italien, Japan, Niederlande,
Schweden, Vereinigtes Kônigreich, Vereinigte Staaten von Amerika und die UDSSR) wird der
Schwerpunkt auf die Dauer, Struktur, Reduzierung und "Flexibilisierung" der Arbeitszeit gelegt.
Das Buch enthâlt gleichfalls eine Übersicht der Herausgeber, in der die Âhnlichkeiten und Unter-
schiede zwischen den Lândern in bezug auf diese vier Aspekte der Arbeitszeit behandelt und die
zugrundeliegenden Faktoren analysiert werden.

Die Autoren dieser Analyse konzentrieren sich dabei auf den EinfluB verschiedener Systeme von
Arbeitgeber- und Arbeitnehmerbeziehungen und makroôkonomischer Krâfte. Sie verrebn die
Meinung, daB in Liindern mit zenfralisierteren Syst€men der Arbeitgeber- und
Arbeitrehmerbeziehungen eine intensivere Diskussion zur Flexibilitât stattgefunden hat, wohingegen
eine solche Debatte in Lândern mit dezentralisieræn Systemen und einer inhiirenten Flexibilitât der
Festlegung der Arbeiszeit auf Unærnehmensebene so gut wie nicht stattgefunden hat.

Es wurden drei weitreichendere makroôkonomische EinfluBfaktoren festgestellt. An erster Stelle
steht die Forderung nach mehr Freizeit als Ergebnis des Wirtschaftswachstums und eines hôheren
læbensstandards; an zweiter Stelle steht die Forderung der Gewerkschaflsbewegungen in Zeiterr
hoher Arbeitslosigkeit und starker Vertretung der Gewerkschaften nach Reduzierung der
Arbeitszeit als eine Form der "Arbeitsteiluog"; an dritær Stelle steht die der Flexibilisierung vor
der (oder zusâtzlich zur) Reduzierung der Arbeitszeit beigemessenen Bedeutung in Lândern, in
denen sich die makroôkonomische Diskussion auf Probleme der Wettbewerbsfiihigkeit und der
Zahlungsbilanz konzentriert hat.

Die Herausgeber weisen auch auf die Bedeutung der verschiedenen kulturellen Traditionen hin.
In ihrer SchluBfolgerung nennen sie.die Notwendigkeit weiterftihrender Untersuchungen über die
Auswirkungen der verschiedenen Steuer- und Wohlfahrtspolitiken auf die Arbeitszeit und die
Bedeutung der Arbeitszeit als wesentliches MaB ftir die Forschung im Bereich der Struktur der
Arbeitsmârkte.



Dieser zweite Band der Hintergrundanalyse zur OECD Arbeitsplatzstudie behandelt in dem
Kapitel über die Anpassung der Arbeit und die aktiven Arbeitsmarktpolitiken die Diskussion zum
Thema "Vorruhestandsprograrnme" als auch zur "Reduzierung der Arbeitszeit und Teilzeitarbeit".

Im Abschnitt über den Vorruhestand wird die Diskussion deutlich im Zusammenhang mit
Politiken zur Reduzierung des Arbeitsangebotes gefrihrt. Dabei werden Arbeitsmarkttrends in
bezug auf âltere Arbeitnehmer in den OECD Lândern untersucht und danach die Faktoren
behandelt, die dem weiten Abzug âlterer Arbeitnehmer vom Arbeitsmarkt in einer Reihe von
Lândern zugrundelagen. SchlieBlich werden Bedenken hinsichtlich Politiken geâuBert, die den
frtihen Abzug von Personen vom Arbeitsmarkt "durch veîzerrte Anreize" aktiv fôrdern. Im
zusammenfassenden Abschnitt werden einige Môglichkeiten von Politiken umrissen, die "dazu

beitragen, den Trend zum Vorruhestand zu stoppen".

Die zwei wesentlichen zu den Vorruhestandspolitiken geâuBerten Bedenken beziehen sich auf ihre
nachteiligen Auswirkungen auf die Finanzierung von Sozialversicherungsprograrnmen und den
Verlust gesammelter Fâhigkeiten und Berufserfahrung. In den SchluBfolgerungen wird
unterschieden zwischen solchen Programmen, die das Eintrittsalter in den Vorruhestand flexibel
gestalten und versicherungsstatistisch neuüal sind und jenen Programmen, die nicht-neutrale
finanzielle Anreize zum Vorruhestand enthalten. Letztere werden als nicht tragbar erklàrt, da sie
"eindeutig das Arbeitsangebot zum Nachteil hôherer Staatsausgaben reduziert haben".

Der Abschnitt zur Reduzierung der Arbeitszeit und Teilzeitarbeit enthâlt eine Reihe von
Themen zur Debatte über die Arbeitszeit. Einleitend wird eine Diskussion über die Wahl zwischen
Einkommen und Freizeit gefrihrt, anschlieBend die Trends bei der Jahresarbeitszeit in
verschiedenen OECD Lândern über die letzten drei Jahrzehnte behandelt. Weiterhin werden einige
sich auf die Trends zur geringeren und flexibleren Arbeiszeit auswirkende Faktoren (Anstieg der
Produktivifàt, Arbeitsbestimmungen, Standpunkte seitens der Gewerkschaften und Arbeiter sowie
Standpunkte und Strategien seitens der Arbeitgeber) aufgegriffen. Ferner werden einige
empirische Snrdien über die Auswirkung der Reduzierung der Arbeitszeit a:uf die Beschâftigung
und die Bewernrng der verschiedenen politischen MaBnahmen zur Beeinflussung der Arbeitszeit
auf die Entstehung von Arbeitsplâtzen behandelt.

Die einzelnen in den Fallstudien bewerteten Initiativen sind: Erfatrrung in Frankreich 1982;
Erfahrung in Belgien 1983-86; Erfahrung der deutschen metallverarbeitenden Industrie in den
letzten zehn Jahren und Erfahrung der englischen Maschinenbauindustrie. Die Ergebnisse dieser
Versuche im Bereich der Beschâftigung werden als allgemein eher begrenzt angesehen.

In diesem Abschnitt wird schlu8gefolgert, daB die zahlreichen, zur Realisierung einer positiven
und dauerhaften Beschâftigung zu überwindenden Einschriinkungen, wie die gesezlich festgelegte oder
zenral vereinbaræ Reduzierung der Arbeitszeit grenzüberschreitende MaBnatrmen verhindern.
Arbeitszeitabkommen sollten auf einer dezentalisierten Ebene verhandelt werden. Eirschrânkungen
in bezug auf die Flexibiliüit sollten durch die Regierungspolitik aufgehoben werden. Dies sollæ
gleichfalls beinhalæn, da8 Teilzeitarbeiter "kontinuierlich an den Arbeitsmarkt angebunden werden"
mit einem Beschâftigungsanspruch Pro-Kopf und Begtinstigungen fiir Vollzeitarbeiter.



ln seiner Einleitung sagt Padraig Flynn: "Der vorliegende Bericht beschrânkt sich nicht auf eine
Beschreibung der jüngsten Entwicklung und der ftir die Zukunft zu erwartenden Perspektiven der
Beschâftigung. Er umfaBt vielmehr Kapitel, die die Fragen eingehend untersuchen, auf die wir
uns in den letzten Monaten konzentrierten: Verbesserung der Qualitiitund der Wettbewerbsf?itrigkeit

unserer Arbeitskaft, Angebot besserer Môglichkeiten frir die, die sich an der untersten Snrfe der
[æiær im Arbeismarkt befmden, Erweiterung von Sekloren, die neue Arbeitsplaze schaffen. "

Diese bereits im Weissbuch der Kommission skizzierten Bereiche über das Wachstum, die
Wettbewerbsfiihigkeit und die Beschâftigung, die vom Ministerrat (Brüssel, Dezember 1993 und
Korfu, Juni 1994) gebilligt wurden, definieren die Themen des vorliegenden Berichtes über die
Beschâftigung von 1994.

Dieser Bericht besteht aus zwei Teilen. Im ersten Teil wird beschrieben, welche GrôBenordnung
das Beschâftigungsproblem hat, mit dem die Gemeinschaftslânder konfrontiert sind;dazu werden
die wichtigsten Entwicklungen auf dem Gebiet der Beschâftigung und der Arbeitslosigkeit in der
jüngsten Vergangenheit und die Aussichten ftir den restlichen Teil des Jahres 1994 und ftir 1995

besprochen. Zudem wird untersucht, warum die Beschâftigung in der Gemeinschaft im Verhâltnis
zur Bevôlkerung im erwerbsfiihigen Alter viel geringer ist als andernorts (Kapitel 1) und warum
die Erwerbsbevôlkerung sich ungeachtet des erwarteten Rückgangs der Anzahl junger Personen,
die neu auf den Arbeitsmarkt eintreten in Künftigen Jahren betrâchtlich vergrôBern kônnte
einerseits aufgrund der Tatsache, dass die Frauen weiterhin zur Erhôhung der aktiven
Bevôlkerung beitragen und andererseits dass die Verringerung der Erwerbstâtigkeitsrate der
Mânner nachli8t (Kapitel 2).

Darüber hinaus enthiilt der erste Teil eine Betrachtung der langfristigen Beziehung zwischen
Produktions- und Beschâftigungswachstum in der Gemeinschaft und in anderen Gebieten (Kapitel 3).
Er legt so die Grundlagen fiir die Bewertung der Aussichten, die ftir eine Umsetzung des

lVachstums in eine grôssere Zahl zuktinftiger Arbeitsplàae bestehen.

Der zweite Teil des Berichæs über die Beschâftigung in Europa mit dem Titel "Die
Zusammenhânge des Weissbuches über Wachstum, Wettbewerbstiihigkeit und Beschàftigung:
Tiefanalyse einiger Schlüsselbereiche, um auf dem Arbeitsmarkt zu handeln", legt konkrete
Hintergrundinformationen und Analysen Themen vor:

- die Arbeitsmarktflexibilitiit, mit einer Untersuchung der sektoralen Arbeitsmarkfrnobilitiit
(Kapitel 4).

Dieses Kapitel konzentriert sich auf die folgenden Punkte:

. der Prozess der Schaffrrng und des Abbaus von Arbeitsplâzen;

. die Zt- und Abgânge an Erwerbstâtigen;

. das Ausmass der Arbeitskrâftemobilitiit zwischen verschiedenen Wirtschaftszweigen;

. das gesamte Ausmass an Fluktuation zwischen den Arbeitsplâtzen.
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- die Neugestaltung der Arbeitszeiten in den Unternehmen mit einer Untersuchung der jüngsten
Veriinderungen in den Arbeitszeiten (Kapitel 5). Im ersten Teil dieses Kapitels werden die
Verânderungen der durchschnittlich geleisteten Wochenarbeitszeit wiihrend der vergangenen
zehn Jahre untersucht. Dabei gibt es zwei Schwerpunkte: erstens die Verânderungen der als
Vollzeitbeschâftigung geltenden Wochenarbeiszeit in der Gemeinschaft zwischen 1983 und
1992 wd zweitens die Zunahme der Teilzeitbeschâftigung wiihrend dieses Zeitraums. Der
zweite Teil des Kapitels befaBt sich mit dem Umfang der Wochenend- und Nachtarbeit sowie
den diesbeztiglichen Unterschieden in den einzelnen Mitgliedstaaten der Gemeinschaft.

- die bessere Nutzung der ftir die Bekiimpfung der Arbeitslosigkeit vorgesehenen ôffentlichen
Mittel mit einer Untersuchung des verânderten Charakters dieses Problems, das die
Arbeitsmarktpolitik anzugehen hat sowie des Umfangs und der Aufteilung der Mittel (Kapitel
7). Dieses Kapitel untersucht den sich wandelnden Charakter des Problems Arbeitslosigkelt in
verschiedenen Teilen der Gemeinschaft. In den 80er Jahren wies sie zwei Hauprnerkmale auf:
Das erste war die groBe Zahl der betroffenen Jugendlichen: 1985 waren deutlich mehr als 40%
der Arbeitslosen jünger als 25 Jahre, obwohl diese Altersgruppe nw etwa 20% der
Erwerbsbevôlkerung ausmachte. Das zweite Charakteristikum war das betrâchtliche Ausmass
der Langzeitarbeitslosigkeit: 1985 war die Hâlfte der Arbeitslosen bereits ein Jahr oder lânger
ohne Beschâftigung.

- die Fôrderung von Beschâftigung in Verbindung mit neuen Anforderungen mit einer
Untersuchung neuer Bereiche des Beschâftigungswachstums in der Gemeinschaft (Kapitel 8).
Dieses Kapitel legt die folgenden Punkte vor:

. das Volumen der Beschâftigung in verschiedenen wirtschaftszweigen in der Gemeinschaft;

. die wichtigsten Bereiche des Beschâftigungswachstums der letzten Jahre in der Gemeinschaft;

. das Ausmass anhaltender struktureller Unterschiede in der Beschâftigung unter den
Mitgliedstaaten und ihre Konvergenz im Zuge des Integrationsprozesses in der Gèmeinschaft;

. die Frage, ob das Beschâftigungswachstum in verschiedenen Sektoren durch verânderungen
der wirtschaftlichen Lage beeinfluBt werden oder ob Trends in guten wie in schlechten Jahren
anhalten;

. die Frage, ob sich die viel diskutierte Veriinderung der Nachfrage von niedrig zu hoch
qualifizierten Arbeitsplâtzen tatsâchlich vollzieht;

. die Frage, ob es grundlegende Unterschiede zwischen der von Miinnern und Frauen
ausgeübten Arbeit gibt.

Im Abschnitt "Zusammenfassung und SchluBfolgerungen" wird zum Ausdruck gebracht, dass "wie
in den vorangegangenen Jahren ein bewusst quantitativer Ansatz zugrunde gelegt wurde. Selbst
wenn bei genauer Betrachtung einigo Bereiche nicht so ohne weiteres ftir die quantitative Analyse
geeignet sind, die den Bericht über die Beschâftigung in Europa charakterisiert. In zahlreichen
Fâllen, insbesondere was die Arbeitsmarktflexibilitiit anbelangt, ist es sogar schon schwierig, die
Konzepte zu definieren, deren Umsetzung in die Wirklichkeit erfaBt und überwacht werden soll.

Abschliessend kann gesagt werden, dass der Bericht über die Beschâftigung in Europa eine
wertvolle Quelle bildet über Informationen ftir die Gewerkschaftsbewegung. In der Tat liefert er
nicht nur das Werkzeug, um die Probleme des Arbeitsmarktes in den lândern der Gemeinschaft
zu bewerten, sondern auch unentbehrliche Informationen, um die Stufe der Konvergenz der
sozialen Dimension der Europâischen Union bemessen zu kônnen.
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\ryM ? WM, NICHT ...il

1. ZUSAMMENFASSI]NG

1.1 Sobald den Europàern klar wurde, daB die Mitte der 70er Jahre entstandene Rezession sich
verschlimmern und in die Lânge ziehen wtirde, begannen sich einige von ihnen mit den
Aussichten einer Neuverteilung der Arbeit zu beschâftigen, d.h. den Aussichten einer
Arbeitsplatzteilung, um so das AusmaJ3 unfreiwilliger Arbeitslosigkeit zu reduzieren. Hierbei
handelte es sich nicht um eine Neuheit. Ein âihnliches Interesse hat es bereits in den 30er
Jahren gegeben, was in den dramatischen erfolglosen Versuch der Front Populaire mündete,
unvermittelt die 40-Tage-TVoche in Frankreich einzuflihren.

In den lezten Jahren wurden in europâischen Lândern einige politische MaBnahmen zur
Fôrderung der Arbeitsplazteilung eingefrihrt und in verschiedenen Berichten der Versuch
unternommen, ihre Auswirkungen zu bewerten. Der in diesen Berichten vermittelte
Gesamteindruck zeigt eine begrenzte Wirksamkeit der MaBnahmen der Arbeitsplatzteilung
zur Senkung der Arbeitslosigkeit - zumindest wenn man die bloBen Beweise betrachtet.
Einige autoritative Stimmen behaupten auch, daB diese MaBnahmen fehlgeleitet und dazu
bestimmt seien, sich selbst zu rechtfertigen.

Das vorliegende Papier ist nicht dazu gedacht, die bestehenden Gemeinschaftsberichte zu
kopieren, sondern vielmehr eine Bewertung der jüngsten Erfahrungen Europas und der
Aussichten der Arbeitsteilung unter dem Gesichtspunkt der modernen mikroôkonomischen
Analyse von Arbeitsvertrâgen zu liefern. Dies erfordert zunâchst einige theoretische
Uberlegungen (Teil I), bevor auf den Beweis eingegangen wird Geil ll). Die kurze
Zusammenfassung der Argumente dient einem doppelten Zweck, niimlich einmal dem
geduldigen Leser Stichworte zu vermitteln und zum anderen dem weniger geduldigen oder
interessierten Leser eine Entschuldigung zu liefern, direkt die SchluBfofàeruig zu lesen oder
das Papier gaîz nr Seite zu legen.

1.2 Fangen wir damit an (Abschnitt2), dalJ in dem Papier argumentiert wird, da3 die meisten
Leute es positiv bewerten, einen "festen Arbeitsplàu' At haben (im Gegensatz zueinem
"Gelegenheitsjob" oder überhaupt keine Arbeit zu haben). Innerhalb des kontextes ,,fester
Arbeitsplatz" unterliegen die vôn ihnen zur Verfiigung gestellten Stunden und der geleistete
Einsatz den standardmâBigen neoklassischen Voraussetzungen. Es gibt bei den einzelnen
Personen wesentliche Unterschiede in bezug auf die Zeit, die Bewertüng der Arbeit und die
zur Verfligung gestellten Snrnden. Aus Sicht der Unternehmen stellen 'rfeste Arbeitsplâtze,,
die typische bevorzugte Form der Beschâftigung dar. Allerdings bringt die Bereitstellung
solcher Arbeitsplâze fixe Lohnkosten (Eignungspnifung, Ausbildung und langfristigé
Verpflichtungen) mit sich. Dergleichen erfordert Oie gereiistellung diesei ArUeitspùue Oàs
Bestehen von Arbeitsstellen und die Erwartung eines kontinuiérlichen Einsatzes dieses
zusâtzlichen Angestellten, folglich die Erwartung einer kontinuierlichen Forderung nach
Arbeitsleistung. Dementsprechend ist die Bereitstellung (das Angebot) fester Arbeitiplâue
in bezug auf die damit verbundenen kurzfristigen Kostén unelastisch.
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In Abschnitt 3 wird argumentiert, daB auf den Mârkten der festen Arbeitsplâtze kurzfristige
Ungleichgewichte entstehen kônnen, die zuweilen ein grôBeres AusmaB annehmen kônnen,
und die selbstverschârfenden Tendenzen unterliegen. In solchen Situationen (sehr gut durch
die gegenwârtigen Ereignisse illustriert) kann die Resorption eines Ungleichgewichts sehr
langsam erfolgen. Es wâre weder wünschenswert noch realistisch, sich allein auf die
Flexibilitiit der Lôhne zu berufen, um die Arbeitsmârkte kurzfristig entlasten zu wollen.

Die Theorie der "unbeschrânkten Arbeitsvertrâge" erklârt, warum die Gehàlter der
Angestellten mit festen Arbeitsplâtzen nach unten hin in Zeitenmit geringer Arbeitsnachfrage
unelastisch bleiben. Quantitative Angleichungen finden vorzugsweise in Form partieller
Arbeitslosigkeit oder vorübergehender Entlassungen statt, verbunden mit einer Hortung von
Arbeitskrâften in Firmen mit einem gewissen Grad der Arbeitsteilung unter den vertraglich
verpflichteten Angestellten. Neu in den ArbeitsprozeB eintretende Krâfte sind jedoch nicht
Teil dieser Abkommen. Es gibt keinen Markunechanismus, wodurch Arbeit effizient unter
den vertraglich verpflichteten Arbeitern und den Berufsanfângern neuverteilt werden kônnte.
Zusàtzlich erfordert die Wirksamkeit der bisherigen Vertrâge einen gewissen Grad der

Unelastizitât bei den festgelegten Lôhnen. Dies gilt auch frir neue Vertrâge. Die mit neuen

Anstellungen verbundenen fixen Kosten und die Starrheiten in der Arbeitsorganisation stehen

einer Arbeitsverteilung unter den Berufsanfângern in der Form von Teilzeitbeschâftigung

entgegen. Daraus resultiert eine uneffiziente Verteilung fester Arbeitsplâze, von der viele

Berufsanfânger (insbesondere junge) ausgeschlossen werden. Zlr Abhilfe dieser Ineffizienz

sind besondere MalJnahmen erforderlich (Abschnitt 4).

Der Wirkungsbereich ftir besondere MaBnahmen basiert auf drei Überlegungen (Abschnitt 5).

Zunâchst sind externe Effekte zu nennen, wobei die deutlichsten die Kompensation der

Arbeitslosigkeit sind, die zwar einen Kostenfaktor frir die Gesellschaft aber nicht ftir die ein-

zelnen Operatoren darstellen. Zweitens bestehen komplizierte gesetzliche Vorschriften, die

die Arbeitsteilung erleichtern oder erschweren kônnen. Drittens gibt es bei der Organisation

der Arbeitszeit viele Aspekte des "Gemeinwohls", die einen Wirkungsbereich 
^Lr

Führerschaft über das ôffentliche Interesse liefern.

Unter drei Überschriften sind ausgewiihlte Beweisfragmente aus unterschiedlichen Quellen

gegliedert:

(l) Austausch von Arbeitspliitzen, d.h. das Ersetzen eines vertraglich verpflichteten

Arbeiters durch einen Berufsanfânger: Ein Wfukungsbereich fiir diesen Austausch

besteht in dem MaBe, als daB die einzelnen Personen der Arbeit eine unterschiedliche

Bedeutung beimessen. Die eindeutigste MaBnahme ist die fnihe (freiwillige) Pen-

sionierung mit der Verpflichtung, diese Person zu ersetzen. MaBnahmen dieser Art sind

in einigen Lândern eingefrihrt worden, wodurch eine groBe Zahl von Arbeitern aus dem

Arbeitikraftepotential abgèzogen wurden. Obwohl nur wenige aussagekrâftige Zahlen

zu Neueinstellungen existieren, zeigen doch die bestehenden ein hohes MaB an Erfolg,

sofern eine Verpflichtung zum Ersatz besteht. Hierbei handelt es sich um die einfachste

Form der Arbeitsteilung. Ausftihrlichere Arbeiten sind weiterhin erforderlich, um die

Aussichten sowohl zahlen- als auch kostenmiiBig zu erfassen.

(ii) Arbeitsplatzteilung. Dies kdnn in zwei Formen geschehen:

(a) Ein vertraglich verpflichteter Arbeiter wird durch einen Berufsanfâinger auf

Teilzeitbasis ersetzt (typische halbe Arbeitszeit). Diesbezügliche MaBnahmen

wurden mit geringftigigen Auswirkungen in einigen Lândern eingefrihrt. In

Berichten wirà immer noch auf ein substantielles môgliches Interesse in bezug auf

fortlaufende Pens ionierungspro gramme hingewiesen;
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(b) Berufsantânger werden auf Teilzeitbasis eingestellt, so daB ein eirzelner
Arbeitsplatz mit mehr als einer Person besetzt wird. Dies ist vom Prinzip her
einfacher, da hiervon kein vertraglich verpflichteter Arbeiter beüoffen ist.
MaBnahmen zur Erleichterung der Teilzeitbeschâftigung sind in einigen Lândern
unternommen worden. In den Benelux-Staaten wurde die Anstellung von
Angestellten im ôffentlichen Dienst auf einer 80%-Basis eingefrihrt. Bei der
Teilzeitarbeit von Mânnern gibt es keine Anzeichen von Wachshrm; die Wachs-
tumsrate bei Frauen konzenffiert sich auf solche Lânder, die in dieser Hinsicht
zunickliegen. Hier spiegelt sich statt eines Konjunkturschemas eher ein Trend zur
sfârkeren Anpassung der Prâferenzen der Arbeiter wieder. Eine spezifische
Schwierigkeit bei der Arbeitsteilung scheint die Unelastizitiit in der Organisarion
der Arbeitsplâne zu sein, die einer teilweisen Frühpensionierung und
Teilzeitvertrâgen auf 75%- oder 80%-Basis entgegenstehen. In diesem Bereich
scheinen innovative Maflnahmen, so schwierig sie auch sein môgen, die grôBte
Herausforderung darzustellen. Zusâtzliche Daten zur Teilzeitarbeit in Europa sind
im Anhang aufgeflihrt.

(il1) Wechselnde Arbeitszeiten, d.h. die Reduzierung der wôchentlichen (oder jiihrlichen)
Arbeitszeit ftir vertraglich verpflichtete Arbeiter zur Schaffung neuer Arbeitsplâtze:
hierbei handelt es sich um die umstrittenste MaBnahme. Sie ist zugleich schwierig
umzusetzen, da hiervon eine groBe Anzahl der vertraglich verpflichteten Arbeiter
beüoffen ist und die Arbeitsorganisation beeintrâchtigt wird. Noch bedeutsamer ist, daB
Firmen mit einer Hortung an Arbeitskrâften keine zusâtzlichen Angestellten als Reaktion
auf die Reduzierung der Arbeitszeit einstellen, wohingegen expandierende Firmen sich
einer solchen Reduzierung widersetzen. Die kurzfristige Elastizitât der Beschâftigung
in bezug auf die Arbeitszeit ist wahrscheinlich sehr gering und uns liegen wenige Daten
über die langfristige Elastizitiit vor. Nach diesem Grundsatz besteht kein klarer Beweis
frir die vielversprechenden Aussichten auBerhalb von isolierten Sinrationen (wie
Dauerbetrieb mit mehrfachen Schichten).

1.3 Die oben anfgefrihrte Zusammenfassung zeigt, daB das Papier ein weites Themenspektnrm
behandelt. Uberlegungen zur Lânge zwingen mich, einige dieser Themen sehr kurz zu
behandeln. Insbesondere Aspekte, die in verftigbaren Dokumenten ausftihrlich behandelt
werden (wie die Theorie zu den unbeschrânkten Arbeitsvertrâgen) werden zusammenfassend
behandelt. Hierbei handelt es sich nicht um ein Papier zur Beschâftigungspolitik im
allgemeinen sondern im wesentlichen zur Arbeitsteilung. Folglich werden Themen zur
Koordinierung zwischen Arbeitsteilung und anderen MaBnatrmen oder zwischen
Beschâftigung und anderen Zielsetzungen (wie Preisstabilitiit) nicht aufgegriffen. Hierdurch
wird ihre Bedeutung aber nicht geschmâlert. Die Fôrderung der Gesamtbeschâftigung durch
eine adâquate Verbindung von. MaBnahmen zur Angebots- und Nachfragest€uerung bleibt
erste Prioritàt angesichts vorliegender Abhandlung.



nach dem SinnMetamorphosen der

Dieser Essay ist ein Versuch zu verstehen, warum die wirtschaftliche Vernunft ihr Gesetz
durchsetzen, die Trennung von Arbeit und Leben, von Produktion und Bedarf, von Wirtschaft und
Gesellschaft bewirken konnte; warum sie ein Auseinanderfallen der Gesellschaft herbeiflihrt;
warum viele Tâtigkeiten nicht in bezahlte Arbeit und Beschâftigung umgesetzt werden kônnen,
ohne daB ihr Sinn durch diese Umwandlung entstellt wird.

Die Meinung des Autors:

Was die Denker der Postrnoderne ftir das Ende der Moderne und die Krise der Vernunft halten,
ist in Wirklichkeit die Krise eines irrationalen Credos, das durch ein selektives Vernunfidenken
der argumentativen Überprüfung und der Kritik entzogen wird: der fast religôse Glaube, daB
"mehr mehr wert ist", daB jedes Tun - auch Mutterschaft, Kultur, Freizeit - einer wirtschaftlichen
Bewertung standhalten muB und mit Geld reguliert werden kann.

Diese Abhandlung befaBt sich daher mit Geschichte und Arbeitssoziologie, mit Moral- und
Existenzphilosophie, mit sozialer und wirtschaftlicher Kritik, und schlieBlich auch mit dem
Versuch, das Leitbild und die Hauptaufgaben einer Linken neu zu definieren, die sich nicht
scheut, wieder ihrer ursprünglichen Bestimmung nachzukommen: die wirtschaftliche Vernunft
wieder auf ihren untergeordneten Rang im Dienste einer Gesellschaft auf der Suche nach
Emanzipation und freier Entfaltung der Menschen zu verweisen.

Der Autor hat dieses originelle, reichhaltige und komplexe Werk unter dem Titel
"Zusammenfassung ftir Gewerkschafter und andere Linke" zusammengefaBt und dem besagten
Werk als Anhang beigeftigt.

"Métamorphoses du travail. Quête du sens. Critique de la raison économique" (Metamorphosen
der Arbeit; Auf der Suche nach dem Sinn. Kritik der wirtschaftlichen Vernunft), von André Gorz,
Edition Galilée, 1988, S. 304 ff. der frz. Fassung
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7997

0030
'vor.LBEscnÂrtrcuxa - ENDE ErNEs rRÀtuEs?'
WSI ùîIT?EILUNGEN. Düssel-dorf(6), JUN 1994, 337-401

EMPLOYMENT POLTCY/ REDUCED HOURS OF ÿIORK/ SERVICE SECTOR/ CANADÀ/ USA
87 84

0031
WATSON G, FOTHERGILL B

'PART.IIME EMPLOYI,TENT ÀND ATTITUDES TO PART-TTME WORK. '
EMPLOYI'IENT GAZETTE. London
101(5), MÀY 1993, 2t3-22O

PART TIME EMPLOYMENT/ PART TIME !{ORKER/ UK . STÀTISTICAL TABLE
7s26

0032
!{ICKHÀM J
EUROPEAN FOUNDÀTION FOR THE IMPROVEMENT OF LIVING AND ÿÙORKING
coNDrrroNS; DUBLTN, TRrNrrY coLLEcE. DEPARTMENT oF socrol,ocY.
EMPLOY}{ENT RESEÀRCH UNIT.NEW FORMS OF ÿTORK IN IRELA}ID. ÀN ÀNALYSIS OF TBE "NET{ FORMS OF I{ORK

AIIID ACIIVITY" DAEA SET.'
Dublin, 1993. 94 p.

ATYPICAL EMPLOYMENT/ FLEXIBLE HOURS OF' !.IORK/ PÀRT TIME EMPLOYMENT/
IRELAND . STATISTICAL TABLE

726L

13.01.4 - Unemployment

0033
RURUP B,I{ORK OF THE r"UTT'RE - TIIE FUTURE OF ÿÿORK.'

EMPLOYNENT INTERNATIONAL. Dublin
JÀN 1994, 33-42

y$I-t!9IyE!!T1_!ApguI-IlBKpT/ DEMocRÀpHy/ rEcHNoLocrcAL cHANcE/
T9!Eryg$/ IOURS 9I-ryO!{1 FLEXIBLE HOURS'OF ÿrORK/ ATYPICAL EMPLOYMEHrsToRy/ HISTORTCAL/ cEill.{ANy - STATrsTrcAL TABLiT

NT/

83 63

13.03.1 - ÿtorking conditions

0034
,FEAEURE: NEW ÿÿAYs oF I{oRKING....
ENPLOyIIENT INTERNATIONAL. DubLin
ocT 1993, t4-27

I9gl!_gl_!ol{1 woRKrNG coNDrrroNs/ woRKrNc LrFE/ FAl,rrLyl Ec _
CONFERENCE REPORT
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003 s
JANSEN T
NETHERLANDS. FNV

'MET LOF! }TIERKNEMERS EN INTEGRÀIE KWALITEIÎSZORG..
(LOGISTTEK AtrD KWALITEIT, 2)
Amsterdam, 1993. 96 p.
I SBN: 9O-5422-O]-O-4

!{oRKrNG CONDTTTONS/ QUALTTY OF }iORKING LrFE/ QUALTTY STANDÀRD/
ÿIORKERS PARTICIPATION/ NETHERLANDS - TRÀDE UNION PUB

0036
MEERMÀN I.{
NETHERLANDS. FNV

.ONDER DE LOEP: WEBA MEET DE FI'NCIIEKWÀLIIEII.'
(LOGISTIEK N,tD I<WALTTETT, 1)
Amsterdam, 1993. 87 p.
ISBN: 90-5422-008-2

ÿioRKING CONDITIONS/ QUÀLITY Or WORKING LIFE/ NETHERLANDS - TRADE
UNION PUB

7 645

7 347

13.03.2 - Work organization

0037
BONNEY N, REINACH E

'BOUSEWORK RECONSIDERED: TEE OAKLEY THESIS TWENTY YEÀRS LÀTER..
WORN, ENPLOYIIENT NID SOCIETY. London
7 (41 , DEC 1993 , 615-627

woRK A1 HOME/ HOURS OF [,IORK/ ÿÿOMAN ÿTORKER/ HOMEMÀKER/ UNPÀrD WORK/ UK
789 5

0038
HUÿTS U

.TELEI{ORKTNG IN BRITAIN.'
EMPLOYITEN? GAZETTE. London
LO2(21, FEB 1994, 51-59

TELEWORK/ !,IORK AT HOME/ HOURS OF !,IORK/ UK - SIATTSTrCÀL TABLE
82 10

13.05.1 - Arrangement of working tine

0039.A CASE FOR I,VORK.SHARING?'
ETTPLOYMEN? IN?ERÀIÀTIONAL. Dublin
JÀN 1994, 23-32

HOURS Or !{ORK/ ARRANGEMENT OF ÿIORKING TIME
oVERTIME/ UK/ EC COUNTRY - CASE STUDY/ STA

JOB SHÀRrNG/ PRODUCTTVTTY/
srrcAL TABLE 

8361

I
TI

0040
ÀZNAR G.I.A SEI{AINE DE QUATRE iIOURS. '

FUTURIBLES. Paris
(18L), NOV 1993, 65-70

Houi,s oÉ'woRK/ REDÛcED HouRs oF ÿroRK/ UNEMPLoYMENT/ EMPLoYMENT/ FRÀNCE
7706

004 1
,BARCAINTNG BRIEFS ANNUÀT BOURS,
8À.RGÀTilTNG REPORT. LONdON
(L241, JAN 1993, 7

ARRÀNGEüÉNT OF WORKING TIME/ COLLECTIVE BARGAINING/ UK
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oo42
BELGIUM. MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL.CLES POUR..,.. LE TRÀVAIL A TEMPS PARTIEIJ.'

Bruxelles, 1993. 54 p.
PART TIME EMPLOYMENT/ PART TIME WORKER/ LABOUR LEGISLATION/ BELGIUM

0043
BIELENSKI H
EUROPEAN FOUNDATION FOR THE IMPROVEMENT OF LIVING ÀND !ÿORKING
CONDITIONS,NEI{ FORMS OF WORX AND ACTIVITY. SURVEY OF EXPERIENCE AT

ESTABLISEMENT LEVEL IN EIGHT EUROPEÀN COT'NTRIES.'
Luxembourg, 1994. XIx, 385 p.
ISBN: 92-826-62O5-s

ARRÀNGEMENT OF WORKING TIME/ HOURS OF ViORK/ PART TIME EMPLOYMENT/
ITEEKEND WORKTNG/ NrcHT WORK/ MANAGEMENT ATTITUDE/ ÀTYPTCAL EMPLOY
EC COUNTRY - STÀTISTICAL TABLE

8004

MENT/

8s31

0044
BOSCH G, DÀ!.IKINS P, MICHON F
INTERNÀTIONAL INSTITUTE FOR LABOUR STUDIES,IIUES ARE CHANGING. ÿÿORKING TIME IN 14 INDUSTRIAIISED COUNTRIES

ceneva, 1994. VIII, 323 p. bibliogr.
ISBN: 92-9O14-526-9

HOURS OF WORK/ REDUCED HOURS OF !.IORK/ FLEXIBLE HOURS OF I^,ORK/ LABOUR
RELÀTTONS/ AUSTRALTA/ AUSTRTA/ BELGTUM/ CANADA/ GERMANY/ TRANCE/
HUNGARY/ rTALy/ JAPAN/ NETHERLANDS/ SWEDEN/ UK/ USA/ USSR -
STÀTISTICAL TABLE

8660

0045
BOULIN JY, CETTE G, TADDEI D,LE TEMPS DE TRÀVATL.'

Paris, Syros, 1993. 252 p.
ISBN: 2-867 38-967 -4

HOURS OF WORK/ REDUCED HOURS OF WORK/ COMMUNTTY POLTCY/ FRÀNCE/
BELGIUM/ S!{EDEN/ GERMÀNY/ UK/ JAPAN I USA/ CANÀDA/ EC COUNTRY

7791

0046
CHENAUX JP, ÿüEISS P
FEDERÀTION DES SYNDICATS PÀTRONÀUX, GENEVE; CENTRE PATRONAL, LAUSANNE

'PARTAGE DU TRAVAILS LA GRÀNDE TLLUSION.,
(EruDES & ENQUETES, 19)
Lausanne, 1.993. 158 p. bibliogr.
ISBN: 2-940089-00-0

ARRANGEMENT OF ÿüORKTNG TIME/ REDUCED HOURS OF WORK/ !,IORK SHARTNG/
sÿrrrzERLAND/ BELGTUM/ SÿÿEDEN/ GERMANY / VK/ JAPAN/ USA

'1965

oo47.COI'NCIL FINALLY ADOPTS WORKING TIME DIRECTTVE.'
IDS. EUROPEIJII REPORT. London
(385), JAN L994, 20-22

HOURS OF WORK/ EC DTRECTTVE/ ÀRRÀNGEMENT OF WORKTNG TrME/ NrGHT WORK/
sHrFT WORK/ PAID LEAVEI EC COUNTRY - COMPARATTVE STUDY

8119

0048
'DENMARK - THE REDUCTION AND RESIRUCTURINC OF I.'ORKINC EOURS.'
EUROPENI INDUS?RIAL RELATIONS REVIEW. London
(231.), APR 1993, 25-28

ARRÀNGEMENT OF ViORKTNG TrME/ REDUCED HOURS OF ÿ{ORK/ HOURS OF WORK/
DENMÀRK

69s6
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0049
DROIT SOCIÀL. PERIODICAL.LES PLANS SOCIAUX.

(DROIT SOCTAL, 5)
Paris, 1994. 1 v.

22e coLLoQUE DROIT SOCTAL (3 FEVRIER 1994).,

SOCIAL POLICY/ HOURS OF WORK/ FLEXIBLE HOURS OF WORK/ REDUCED HOURS
oF woRK/ covERNMENT pOLrCy/ INDUSTRIAL RESTRUCTURTNG/ DISMTSSAL/
LABOUR LÀW/ FF"ANCE/ cERMÀNy

8506

0050
'EUROPEAN COMMITNITfES. RECOMMENDATION ON ÿIORI(ING TIME IN CLEÀtiIINc.'
EAROPEA}I TNDUSTRTAL RE ÀTTOilS REVTEW. London
(24t1, FEB L994, 18

HOURS OT WORK/ EC DIRECTIVE/ SOCIAL DIALOGUE/ TRÀDE UNION ATTITUDE/
MÀNAGEMENT ATTTTUDE/ SERVTCE SECTOR/ EC COUNTRy

813s

00s 1
.EUROPEÀI{ COMMI'NITIES. ÿ{ORKING IIME DIRECTIVE - COMMON POSITION.'
EUROPEN,I TNDUSTRTAL RETÀ?TOIÿS REVTEW. London
(235), AUc 1993, 15-18

HOURS OF ['IORK/ FLEXIBLE HOURS OF !{ORK/ EC DIRECTIVE/ COMMUNITY POLICY
7 487

0052
,ET'ROPEAIiI COMMT'NITIES. I{ORKING IIME DIRECIIVE.'
EUROPEA}I rNDUSTRIAL RELATTONS REVrEW. London
12421, MÀR 7994, 29-32

!9ury_9F ryOBI!/ ÀRRANGEMENT OF WORKTNG TrME/ NrcHT !.roRK/ SHrFT ÿiORK/
EC DIRECTTVE/ EC COUNTRY - TEXT

8249

00s3.FRA}ICE . WORKSHARING AIID REDI'NDANCIES. '
EUROPEAT'I TNDUSTRIAL REIÀTTONS REVIEÿI. London(239), DEC 1993, 16-18

HO9Bq OF ÿÿORK/ JOB SHARTNG/ LABOUR MARKET/ REDUNDANCY/ CASE STUDYI
MULTINATIONAL ENTERPRISE/ FRÀNCE

7818

0054
FRÀNCE. CFDT,LE PRIX DE IJ'EMPLOI .'

(cED? AUJOURD'HUI, 112 )Paris, 1994. 96 p.
ARRÀNGEMENT OF ÿIORKING TIME/ UNEMPLOYMENT
HOURS OF !{ORK/ IRÀDE UNrON/ ?RÀDE UNION A
UNION PUB

/ REDUCED HoURs oF !,IORK/
TTITUDE/ FRÀNCE . TRÀDE

8800

0055
'GERI{AIIY . vI{ DRIVE FOR FOUR-DAY I{EEK.'
EUROPEIJ'I TNDUSTRTAL REtrÀ?TO}IS REVTEW. London
12391, DEc 1993, 15-16

Tglil§ gI !ol{l_!ÀpouR MÀRKET/ uNEMpLoyMENr/ rRADE uNroN ArrrruDE/
GOVERN},TENT ATTITUDE/ MANÀGEMENT ATTITUDE/ AUTOMOBILE INDUSTRY/ GERMÀNY

78!7

0056,GER.}IANY. IiIEW ÿTORKING TIME IÀI'T..
EUROPEIJ'T TNDUSIRTAL RETÀ?JOIIS REVTIry,, London
12481, sEP L994, 22-24

Ipglq 9l_!!9ll!/ LÀBouR LÀ!{/ LA!{ REFoRT'{/ FLEXTBLE HouRs oF ÿtoRK/ NrcHT
ÿroRK/ GERMÀNY

883 1
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0057
'GER^lr{AI\fT. NEÿÿ WORKING TIME LAW ENIIANCES FLEXIBILITY.'
TDS. EURAPE.NI REPORT. LONiON
(393), SEP 7994, 19-20

HOURS OF ÿiORK/ FLEXTBLE HOURS OF WORK/ LÀBOUR LAÿr/ LAW REFORM/
ARRANGEMENT OF !.IORKING TIME/ COLLECTIVE BARGAINING/ GERMÀNY

88 12

0058
, GER.II4AI\TY.''VARTABLE !{ORKING IIME., AT BREMER LÀNDESBANK. .

EUROPEIJ,I TNDUSTRTAL RELATTONS REVrEW. LONdON
(230), MAR 1993, 20-23

FLEXTBLE HOURS OF WORK/ HOURS OF !,IORK/ BANK/ GERMANY
67 48

00s9
GIRÀUD M.IÀ LOI QUINQUENNALE RELATIVE AU TRÀVAIL, A L'EMPLOI ET A LÀ

FORMATION PROFESSIONNELLE.'
(DROTT SOCTAL| 2)
Paris, 1994. 22L p.

LÀBOUR LA!{/ EMPLOYMENT/ VOCATTONAL TRATNTNG/ WORKERS REPRESENTATTON/
woRK oRGANIZÀTION/ ÀRRANGEMENT OF', ÿIORKING TrME/ PART TIME/ HOURS OF
ÿ[oRK/ LABOUR CONTRACT/ LAÿ{ REFORM/ FRÀNCE

8018

0060
HE!{ITT P
INSTITUTE FOR PUBLIC POLICY RESEÀRCH, LONDON

'ABOUT IIME. THE REVOLUTION IN ÿIORK AND FAI,TILY LIFE.'
London, Rivers oram Press, 1993. 1.83 p.
ISBN: L-85489-040-9

ARRÀNGEMENT OF WORKTNG TrME/ SOCrÀL POLTCY/ LABOUR RELATTONS/ FAI'!rLY
!'IELFARE/ srRucruRÀL CHANGE/ woMÀN !{ORKER 

6973

0061
HOF B

'voN DER VOLrJ- ZUR TETLZEIT, INTERNATTONALE ERFAHRITNG tND
PERSPEKTIVEN.'
IW-TRENDS. Kô7n
21(1) , 1994, 3l-52

REDUcÉD' HOURs oF ÿIORK/ IART TIME EMPLOYI'{ENT/ HOURS or wORK/ woMAN
!,TORKER/ !{ORKER/ EC COUNTRY - STATISTICAL TABLE/ COMPARÀTIVE STUDY

83 85

oo62
HUSSON M.LE VOLUUE DE TRÀVÀIL ET SON PARTAGE. ETUDE COMPARÀTIVE DE SEPT

GRÀNDS PAYS.'
REVUE DE L'IRES. Paris
(11), ÿrrNTER 1993, 3-26

HoUÈs ôi' wonxT PART iil,rE/ EMpLoYl,tENT/ ÿÿoMÀN ÿroRKER/ WESTERN EURoPE/
usA/ JAPAN - COMPARÀTrVE STUDY

6829

0063
LABOUR RESEARCH DEPARTMENT, LONDON

,ÿIORKINC EIME. AN LRD GUIDE TO THE NEW DIRECTIVE.'
London, 1994. 32 p.
ISBN: 0-946-898-04-9

HOURS OF WORK/ ARRÀNGEMENT OF WORKTNG TÏME/ HOLTDAYS/ REST PERTOD/
NrGHT ÿIORK/ SHrFT ÿiORK/ UK/ EC DTRECTM/ UK

8252
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0054
LIAISONS SOCIÀLES. PERIODICAL

'MEMO SOCIAL 94: ÎRÀVArL, EMPLOI, SECURIf,E SOCIAI.E, RETRAIIE.'
(.LJÀTSONS SOCTALESt 

^roHORS-SERrE, 
FEB 1994)

Paris, 1994. 1088 p.
EMPLOYMENT/ SOCIAL SECURTTY/ RETTREITENT/ UNEMPLOYMENT/ LABOUR
CoNTRÀCT/ HOURS OF WORK/ WORKERS REPRESENTATTON/ VOCATTONAL TR.AINTNG/
WoRKERS PÀRTTCTPATTON/ ATyPTCÀL EMPLOyMENTI WACEI LÀBOUR RELÀTTONS/
LÀBOUR LAW/ SOCIAL SECURITY LEGISLÀTION/ FRANCE - GUIDE

006s
MUTUÀLITE FRÀNçAISE.EORAIRES EN VRÀC.'

(sÀlr?E ET TRAVATL,
Paris, 1993. 98 p.

ARRÀNGEMENT OF WORKING
FRANCE

s)

TrME/ HOURS OF WORK/ ATYPICÀL Er.{pLOyttENT/

669 1

6927

8484

0066
.NETHERLÀNDS . RETAILING IIOURS REDUCTIONS SET THE ÀGENDÀ?'
IDS. EUROPEAII REPORT. London
(389), MAY 1994, 25-26

RETAIL TRÀDE/ REDUCED HOURS OF !.IORK/ FLEXTBLE HOURS OF WORK/
COLLECTIVE ÀGREEMENT/ NETHERLANDS

o067
OECD

,I{OUEN ÀIÛD STRUCTURÀL CIIAI{GE. NEW PERSPECUVES.'
Paris, L994. 199 p.
ISBN: 92-64-14111-1

IOMAN ÿIORKER/ INDUSTRIAL RESTRUCTURING/ EMPLOYMENT/ PART TIME
EMPLOYMENT/.LABOUR MÀRKET/ SERVICE SECTOR/ PUBLIC SECTOR/ EQUAL
gllgBTrlllrTy/ .FLEXTBLE HoURS oF !{ORK/ ARRANGEMENT oF WoRKîNG-TrUE/
UNEMPLOYMENT/ OECD COUNTRY - STATISTICAL TABLE

8569

0068
'OVERTIME PREMIA.'
AÀRGÀfNflIc REPORî. London
(126), MAR 1993, 6-t2

ovERTIl.{E/ EC COUNTRY - COMPARÀTM STUDY
6808

0069
RÀUAUX C,LE PÀREAGE DU TRÀVAIL: OU EIf EST-ON? LE PRISME DE IÀ FT,EITEILITE..

REVUE DE L'IRES. Paris
(14), WINTER t994, 85-118

!9q!9_9l_ry9q/ FLEXTBLE HoURS oF !{oRK/ ÿtoRK sHARrNc/ !{oRK
oRGANTZATION/ FRÀNCE - STATISTICAL TAbLE/ BIBLIOcRÀirHy

87 47

0070
RIGAUDIÀT J

'REDUIRE LE TEMPS DE TRÀVÀIL.'
Paris, Syros, 1993. 231 p. bibtiogr.
ISBN: 2-86738-885-6

REDUCED HOURS OF ÿiORK/ HOURS OF WORK/ PART TIME/ EMPLOYMENT/
EMPLOYI.{ENT POLTCY/ ATYPTCAL E}{PLOYMENT/ HTSTORTêAr/ HTSTORY/ FRÀNCE -
STATISTICAL TABLE

7790

007 1
SEIFERT H

. ÀRBE If S ZE IrI'ERId,RZT'NGEN IIEU DI SKTII IERT .'
WSI ilITTEILUNGEN. Düsseldorf
(11), NOV 1993,746-75t

ARRÀNGEMENT OF WORKING TIME/ COLLECTIVE AGREEMENT/ GERMÀNY
819 5
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oo72
SUPIOT A.LE TRÀVAIL, LIBERTE PARTAGEE.'

DROIT SOCIAL. Paris
(9-10), SEP-OCT 1993, 715-724

FLEXIBLE HOURS OF !{ORK/ FRANCE
7 471

0073
.TEE 4-DAY I{EEK: A NEW MODEL OF, I{ORKING TIME IN EUROPE..
EI,IPLOYUEN? flITERlrÀTION AL . DubT in
MÀR 1994, 34-42

HOURS OF !{ORK/ REDUCED HOURS OF I{ORK/ EMPLOYMENT POLICY/ EC COUNTRY
8378

0074
TOLLET JY, GAVINI C

'LA DI,REE DU TRÀVAILS CONSTRUCTIOT{ ET DECONSTRUCTTON D.I,NE NORME..
DROTT SOCTAL. ParJs
(4), APR 1994, 365-370

HOURS OF !{ORK/ STANDARD/ FRÀNCE
8781

0075
!{ATSON G

'ÿÿORKrNc TIME AI{D BOLIDATS IN IIIE ECs BOW TBE UK COMPÀRES.,
EMPLOYMENT QAZETTE. London
101(8), sEP l_993, 395-403

HOURS OF WORK/ HOLTDAYS/ EC COUNTRY/ rJK - STATISTTCÀL TABLE/
BIBLIOGRÀPHY

7528

0076
ÿÿEDDERBURN A
EUROPEÀN FOUNDATION FOR THE IMPROVEMENT OF LIVING ÀND WORKING
CONDITIONS.LES FACTEURS SOCIAUX ET FAMILIÀUX DÀNS LÀ CONCEPTION DU IRÀVAIL

POSTE. '
(BEST,5)
DubIin, 1993. 47 p.

q!r_IT_ÿrglI1_IryMl IRRÀNGEMENT oF !{oRKrNc rrME/ MÀRRTED woMEN/
soclÀL IMPLICATION/ EC COUNTRY

7858

o077
ÿIEDDERBURN A
EUROPEAN FOUNDATION FOR THE IMPROVEMENT OF LIVING ÀND ÿÿORKING
CONDITIONS

'STATISTI9UES Et NOITVELLES.'
(BEST, 6)
Dublin, 1993. 53 p. BibJ.iogr.

!!_r-Il_!ÿgRI1_!1!gql_!Àry1 coLLEèlrvE ÀGREEMENT/ EMpLoyMENT sEcuRrry/
ATYPICAL EMPLOYMENII 9CCI.IPATIONÀL HEALTH/ OCêUPATIONÀL SAFETY/
BELGIUM/ FRÀNCE/ GERMANY/ ITALY/ NETHERLÂNDS/ UK - sTATI5TIqAL TABLE

87 t4
0078
ÿIEDDERBURN À
EUROPEAN FOUNDATION FOR THE IMPROVEMENT OF LIVING AND !{ORKING
CONDITIONS.INSTRI'MENTS FOR DESIGNING, TMPLEMENTING AND ÀSSESSINC ÿÿORKING TIME

ARRANGEMENÎS.'
(BEST, 7 )DubIin, 1994. 39 p.

ARRANGEMENT oF vtgRIIIg .Tltrpl ÿroRKrNG coNDrrroNs/ HouRs oF ÿroRK/
FLEXIBLE HOURS OF WORK/ PART TIME EMPLOYMENT/ Si{IFT WORK _
BIBLIOGRAPHY/ CASE STUDY

87L2
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13.06.1 - Labour relations

0079
BAGLIONI G, LIVERÀNT B, NEGRELLI S
CENTRO DI STUDI SOCIALI E SINDACALI, ROMA

'LE RELÀZIONI SINDACÀLI IN ITAIIA. RAPPORTO L992-93.'
Roma, Edizioni Lavoro, 1994. XXVII, 352 p.
ISBN: 88-7910-551-5

LABOUR RELATIONS/ LABOUR MÀRKET/ LABOUR COST/ ECONOMTC pOLICy/
PRODUCTMTY/ HOURS OF WORK/ !{AGE POLTCy/ LABOUR LAÿ{/ TRÀDE UNIONTSM/
CoLLECTM AGREEMENT/ TRIPARTISM/ COMMUNITy pOLICy/ ITALY -
STAÎISTICAL TABLE

8470

0080
MÀTTHIES H, MÜCKENBERGER..U, OFFE C, PETER E, RAÀSCH S
HANS-BOCKLER-STIFTUNG, DUSSELDORF

'ARBEIT 2OOO. ANFORDERI'NGEN AN EINE NEUGESTAI.TI'NG DER ÀRBEITSWELT.'
(RORORO AKTUELL, 13565 )
Hamburg, Rowohlt, 1994. 472 p. bibliogr. index
rSBN: 3-499-13565-5

LABOUR RELATIONS/ LABOUR LAÿü/ ARRANGEMENT OF WORKING TIME/ FLEXIBLE
HOURS OF WORK/ EQUAL TREÀTMENT/ EMPLOyMENT/ LABOUR MARKET/ GERMÀNY

8803

0081
MILNER S

'OVERTIME BANS AND SIRIKES: EVIDENCE ON RELATM INCIDENCE.'
INDUSTRTAL RELATIOÀ,S JOURNÂI . GTasgow
24131, SEP 1993, 2O7-2lO

LABOUR RELATTONS/ LABOUR DTSPUTE/ STRTKE/ OVERTIME/ UK - BIBLIOGRAPIIy
7s34

0082.SPAIN. REFORMS HERÀLD NE}ÿ ERÀ FOR INDUSTRIAL RELATIONS.'
IDS. EUROPEÀ]ÿ REPORT. London
(391.), JUL 1994, 17-19

LABÔUR RELATTONS/ LAÿr REFORM/ WORKERS RTGHTS/ COLLECTM BARGÀrNrNG/
ÿioRKING CONDTTTONS/ LÀBOUR MÀRKET FLEXTBTLTTy/ DTSMTSSAL/ HOURS OF
woRK/ TERMTNATTON OF EMPLOYMENT/ SPArN

8808

13.06.3 - Trade unionism

0083
'lrUC SPECIAI. T'NIONS FAILING ON PARE TTMERS.'
LABOUR RESEÀ.RCH . London
82 (9) , SEP 1993, 11-13

TRÀDE UNION/ MEMBERSHIP/ PART TIME I{ORKER/ UK
7 561

13.06.5 - Collective bargaining

0084
'BELGrrrM. THE 1993/94 BARGATNTNG ROtND.',
EUROPEANI TNDUSTRTAL REIÀTTOilS REVTEW. LONdON
(2401, JAN 1994, 17-21

coLLECTiVE AGREEMEiTTT WaCn TNCREASE/ EARLY RETTREMENT/ HOURS OF WORK/
FLEXIBLE HOURS OF !,]ORK/ TRÀDE UNION RIGHTS/ BELGIUM - STÀTISTICAL
TABLE
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008s.FRÀNCE. COI,LECTIVE BARGÀTNING .IN 1992.'
EUROPEAII TNDUSTRTAL RELATIONS REVTEW. London
(236), SEP 1993, 29-3t

CoLLECTTVE BARcÀINrNc/ !,'AcE INCREASE/ El,tpLOyUENT SECURTTY/ REDUCED
HOURS OF ÿiORK/ VOCATIONAL TRÀINING/ FRÀNCE - STATISTICAL ÎABLE

7 609

oo86
.FRÀI{CE. COMPÀNY EMPLOYMENT AGREEMENTS BREAK NEW GROT'ND.'
EUROPEAI'I INDUSIRIAL RE.LÀ?IONS REVIEW. London
(24O',, JAN 1994, 13-17

CoLLECTM ÀGREEMENT/ HOURS OF WORK/ ARRANGEMENT OF ITORKTNG TIME
EMPLOYMENT CREÀTION/ LÀBOUR RELÀTTONS/ VOCATIONAL TRÀrNING/ ATyp
EMPLOYT.{ENT/ pÀRT TrME/ REDUCED HOURS OF WORK/ EMPLOY}.{ENT pôLrcy/
FRÀNCE

ICAL

8t29

0087
'GERI,IANY . COI.LECTIVE BÀRGAINING IN ÎIIE WEST IN 1992,'
EAROPEA}I TNDASTRrAL RELATTONS REVTEW. London
(233), JUN 1993, 28-29

CoLLECTTVE BÀRGÀrNrNG/ ViAGE/ HOURS OF WORK/ HOLTDAYS/ YEAR END BONUS/
GERMÀNY

72tt
0088

,GERI'I,A}TY - METALÿTORKING AGREEMENT.'
EUROPEATI rNDUSTRTAL RETÀ?TOIIS REVTEÏI. London
(2431, ÀPR 1994, 13-14

CoLLECTM BARGAINING/ METAL!{ORKING INDUSTRY/ HOURS OF WORK/
CoLLECTTVE ÀGREEMENT/ EMPLOyMENT SECURITY/ !{AcE/ cERMÀNy

8517

0089
.GER^IIIANY. COI]LECTIVE BÀRGÀINTNG IN TEE EASlt IN L992. ,

EAROPEAN INDüSTRIAL RE.LÀTfOÀ/S REVIEW. London
(236), SEP 1993, 27-28

CoLLECTM BARGAINING/ ÿrÀGE TNCREASE/ VOCATTONAL TRATNING/ HOURS OF
woRK/ PAID LEÀVE/ yEÀR END BONUS/ cERMÀNy

7508

0090
'ITALY. CENTRÀL ÀGREEMENT ON INCOMES POLICI AI,ID BARGAINING REFORM.'
EUROPEAN INDUSTRIAL RELATIONS REVIEW. London
(236), SEP 1993, 15-19

CoLLECTM BARGAINING/ COLLECTM AGREEMENT/ INCOMES pOLICy/ LAÿf
REFORM/ EMPLOYMENT pOLrCy/ FLEXTBLE HOURS OF ÿIORK/ YOUNG WOhKER/
vocATIoNAL TRÀINING/ ITALy

7603

009 1.TTÀLY. METALÿÿORKING AGREEMENTS.'
EUROPEIJ,I TNDUSTRTAL AEf,À?TONS REVTW. London
(2471, ÀUG 1994, 18

CoLLECTTVE BARGATNTNG/ WAGE .TNCREASE/ APPRENTICESHTP/ ATyprCÀL
EMPLOYMENT/ SOCrÀL SECURTTY/ LABOUR RELÀTTONS/ MEIALi{ORKTNG TNDUSTRY/
ITALY

882 3

0092
,RENE(N)TTATING WORKING IIME. . . '
Eî.lPLOytlENf rilrERlIÀ?ION AL . Dubl in
FEB 1994, L9-22

CoLLECTM AGREEMENT/ ARRÀNGEI.IENT OF WORKING TIME/ HOURS OF ÿÿORK/
ELECTRONICS INDUSTRY/ REDUNDANCY/ TRÀDE UNION ATTITUDE/ FRÀNCE

8367
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o093
'SPATN . COLLECTIVE BARGAININC IN 1992.'
EUROPEATI TNDUSTRIAL RETÀ?TO}IS REVTEW. London
(2291, FEB 1993, 25-26

COLLECTM BÀRGAINING/ !,rÀGE INCREÀSE/ HOURS OF WORK/ EMPLOYI.{ENT/
occuPATIoNÀL SAFETY/ OCCUPÀTTONAL HEALTH/ VOCATTONAL TRAINING/ TRÀDE
uNroN RrcHTs/ SPAIN

6623

0094
'SPAIN - MODERNISING INDUSTRTAL RELÀAIONS Ar INI/TENEO.,
EAROPEATI TNDUS?RTAL RETÀ?TOÙS REVIEW. London
1243!-, APR 1994, 24-27

CoLLECTM BÀRGATNING/ LÀBOUR RELÀTIONS/ METAL!{ORKINC TNDUSTRY/
PUBLTC SECTOR/ DTSPUTE SETTLEMENT/ EMPLOYMENT/ LABOUR FLEXTBILITY/
ÿToRKERS PARTICTPATION/ HOURS OF WORK/ ÿ{ÀcE/ SPAIN gs2t

13.06.7 - lforkers participation

009 s
DEUTSCH S, SCHURMAN S

'LABOR TNTTTATTVES FOR WORKER PARTTCTPATTON AND QUÀLrTY OF ÿ|ORKING
LTFE.'
ECONOT{TC ÀTÿD TNDUSTRTAL DEI'TOCRACY; ÀN Til?8RIÿÀ?TONÀT JOURNAL. London
14(3), AUc 1993, 345-354

ÿioRKERS PARTTCTPATTON/ TECHNOLOGTCAL CHÀNGE/ I,IORKTNG CONDTTTONS/
SKILL/ VOCATTONAL TRÀrNrNG/ LABOUR RELATTONS/ QUÀLITY OF WORKTNG LIFE/
TRADE UNION ATTITUDE/ USA - BIBLIOGRÀPHY

7 430

13.07 - Wages and Wage payment systems

0096
'PAy, HOURS At{D HOLIDAYS.,
BÀ.RGA.TITNG REPORT. London
(131), SEP 1993, 2-54

ÿiAGE RÀTE/ HOURS OF !{ORK/ PÀID LEÀVE/ COLLECTM AGREEMENT/ UK -
SÎATISTICAL TABLE

7628

13.09 - Special categories of workers

0097
'uK - PART-TIMERS ÿtIN EQUAL DISMISSAL/REDUNDÀXCY RICIIIS.'
IDS. EUROPEAN REPORT. London
(388), ÀPR t994, t7

PART TIME !{ORKER/ I{ORKERS RTGHTS/ DTSMISSAL/ REDUNDÀNCY/ EQUAL
OPPORTUNITY/ PART TIME EMPLOYMENT/ UK

8477
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